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kkmmsche »Iii» ttmnW Kiilw. 
Vom 

Grafen Hermann Keyserling 

«>er Reisende, der einem fremdstämmigen Volke gegenübe'.tritt, 
findet es lange Zeit hindurch nicht leicht, ein Individuum 

von dein anderen zu unterscheiden. Dem Europäer sieht zunächst 
ein Neger wie der audere aus, ein Chinese wie der andere. 
Denn wie bei sehr genauer Bekanntschaft zuletzt alle Ähnlich­
keiten übersehen und nur die Unterschiede bemerkt werden, sodaß 
Geschwistern z. B. oft nur die wechselseitigen Differenzen und 
Gegensätze bewußt werden, was nicht eben selten zu unversöhn 
licher Feindschaft geführt hat, aus demselben Grunde fallen dem 
Fernstehenden nur die Gemeinsamkeiten auf. Er merkt nicht das 
Unterscheidende, das Abweichende, das Besondere, er sieht nur das 
immer Wiederkehlende, das Beharrende, das Typische. Und so 
geht es nicht nur uns Europäern exotischen Völkern gegenüber: 
genau so ist der Eindruck, den wir bei diesen hinterlassen. Dem 
japanischen Bauein, der noch nie einen Weißen zu Gesicht bekam, 
will es nicht gelingen, einen Briten von einem Italiener, einen 
Russen von einein Franzosen zu unterscheiden, ja er kann bei 
europäischen Gesichtern in Anbetracht der sonstigen Ueberein­
stimmung sogar des Unterschiedes zwischen einem Entenschnabel 
und einer Adlernase nicht deutlich gewahr werden. Nun sind 
solche Unterschiede gewiß groß und bedeutend und es tut nicht 
gut, auf de», Standpunkte des Fremdlings stehen zu bleiben: 
dennoch ist es fruchtbar, ihn zeitweilig einzunehmen, besonders dem 
gegenüber, was einem bekannt und vertraut ist, denn nur von 
diesem aus erscheint es möglich, die Grundzüge mit vollendeter 

Deutlichkeit zu erkennen. 
Baltische Monatsschrift >»>>. Heft l. 1 



Germanische und romanische Kultur. 

Es kann nämlich kein Zweifel darüber bestehen, daß der 
Nicht-Enropäer mit seiner Behauptung recht hat, die europäische 
Kultur sei ein Ganzes von so einheitlichem Gepräge, daß die 
Unterschiede dein Gemeinsamen gegenüber kaum in Betracht kämen. 
Verglichen mit anderen Kulturen, der chinesischen, der arabischen, 
d.r indischen, erscheint die europäische als Gebilde von vollendeter 
Voinogeneität. Denn was bei so großzügigen Vergleichen auffällt, 
sind eben nicht spezielle Tatsachen, spezifische Ausdrucksformeu, 
besondere Errungenschaften, es ist die ganze Art des Lebens, die 
Art des Denkens, Empfindens und Handelns. Diese sind absolnt 
verschieden beim Europäer einerseits, beim Chinesen andrerseits, sie 
sind identisch durch ganz Enropa hindurch von Jtalieu hinauf bis 
nach England. Um nur auf einen solchen unüberbrückbaren Unter­
schied zwischen Orient und Occident hinzuweisen: das ganze Leben 
des Europäers ist auf Entwickelnng eingestellt, wo er nicht fort­
schreitet, dort geht es mit ihm zurück, nicht nur im Sinne geistiger 
Dekadenz, sondern am Ende sogar in dem einer physischen Degene­
ration. Das ursprüngliche Leben d.-s Orientalen kennt keine Ent­
wickelung, es äußert sich sozusagen in schöpferischem Stillstand -
in einein Stillstand, der keine Entartung nach sich zieht; ja nur 
insofern es auf diese Weise dauert, die für uns tötlich wäre, vermag 

es sich als solches auf der Höhe zu erhalten. Iii Indien scheint 
die Kaste mit ihren starren, unabänderlichen Formen biologisch das 
bleiche zu bedeuten, wie in Europa die fortschreitende Vervollkomm-
nnng, in China die allseitig respektierte Tradition, so seltsam dies 
klingen mag, dasselbe ivie bei uns die immer gährende soziale 
Frage. Wo der Orientale in unserem Sinne fortschreitet, dort 
geht es tatsächlich zurück mit ihm, denn die Kultur, die allein er 
selbsttätig hervorbringen kann, weil sie allein seinem Wesen gemäß 
ist, die giebt er damit aus. Ich kann diese höchst interessanten 
Verhältnisse in diesem Zusammenhang nicht näher behandeln, aber 
schon diese kurze Andeutung dürfte Ihnen deutlich gemacht haben, 
wie gering die Unterschiede zwischen den Völkern Europas erschei­
nen, sobald man sie im Großen überschaut und mit anderen 
Menschcnarten vergleicht. - Sehen wir nun vou den Zivilisationen, 
die uns ganz fernstehen, ab, suchen wir dafür, indem wir gebührend 
zurücktreten, von der europäischen Kultur in ihrer Mannigfaltig­
keit ein ebenso großzügiges Bild zu gewinnen, ivie vorbin von der 
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Gesamtheit der Erdbewohner, so werden wir entdecken, daß die 
europäischen Kulturen, die bereits zu ihrer vollen Entfaltung ge­
langt sind, sich allesamt in eine von zwei Familien einordnen 
lassen, deren gegenseitiges Verhältnis unser Thema bedeuten soll: 
die germanische und die romanische Kultur. 

Zunächst dürften einige historische Bemerkungen am Platze 
sein. Vielfach herrscht, zumal unter Romanen, die Meinung, 
die romanische Kultur sei die unmittelbare Fortsetzung und Ver­
längerung der lateinischen. Das ist nur in bedingtem Maße 
richtig. Zweifellos hat das alte, von den Römern herstammende 
Kulturblut, wie wenig es der Menge nach in Betracht kommen 
mag, das Ferment bedeutet, dank welchem aus den Barbaren­
stämmen Italien:., Frankreichs und Spaniens so viel schneller 
Kulturvölker erwachsen sind, als aui den Eingeborenen des germa­
nischen Europa; denn auf die Dauer erweist sich das höherge 
züchtete Blut bei Kreuzungen ste:s als das stärkere, so daß nach 
noch so langwierigem Kulturrückschlage das Edlere zuletzt doch über 
das Geringere dea Sieg erringt. Zweifellos hat in jenen Regionen 
auch der geistige Zusammenhang mit dem Altertum niemals 
ganz aufgehört, die Tradition ist vielleicht keinen Augenblick 
vollständig unterbrochen gewesen. Dennoch gelingt es nicht, die 
romanische Kultur als Teil oder gleichgeartete Erbin der latei­
nischen zu begreifen: sie ist ein selbständiges Gebilde auch dieser 
gegenüber, kaum weniger selbständig, als die germanische es ist. 
Sie ist entstanden durch Amalgamierung, Vermählung, Verschmel­
zung der vielfältigsten Keime und Anlagen, rönnscher, keltischer, 
germanischer, italischer, iberischer Herkunft, die zuletzt durch Ver 
erbung in einer bestimmten, freilich wesentlich vom lateinischen 
Kulturfermente vorgezeichneten Richtung fixiert worden sind. Und 
das geschah sehr langsam, nicht ohne Umwege und langandauernde 
Aufenthalte. Die romanische Kultur ist. prinzipiell gesprochen, 
ein ebenso junges Gebilde wie die germanische, wenn sie auch 
um eiu paar Jahrhuudert älter ist. So begann sie in Italien 
erst mit der Renaissance, denn die Klassiker, die vorher lebten, 
!<?ie Dante, waren nicht eigentlich Romanen im modernen Sinne, 
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sondern deren Vorfahren, sie waren der höchste Ausdruck einer Zeit, 
! > noch üin' Romanen gab. In Dante lassen sich die Ele­

mente eines Römers, eiues Gotenherzogs und eines großen italiä­

nischen Papstes nachweisen, und diese sind nicht verschmolzen zu einer 
neuen typischen Form, sondern zu einer individuellen Persönlichkeit 
unvergleichlicher und einziger Art, deren italienischer Gesamteindruck 
mehr daher rührt, daß das ganze spätere Italien Dante als Vor­
bild vergöttert hat und dementsprechend von ihm beeinflußt worden 
ist, nls daß Dante seinen späteren Landsleuten geglichen hätte, 
lind was Frankreich betrifft, so war noch im ausgehenden Mittel­
alter der Unterschied zwischen den gebildeten Schichten der Zonen, 
die heute einerseits von Deutschen, andrerseits von Franzosen be­
lohnt werden, überraschend gering. Die französischen primitiven 
Maler hätten, eum Krano salis gesprochen, geradezu Kölner sein 
können, Burgund, nachmals ein größtes romanisches Kultur-
zentrum, ist sehr spät erst französisch geworden, und was den 
Norden betrifft, aus dem so mancher erlauchte Geist gestammt 
hat, so sorgten schon die politischen Verhältnisse — so be 
sonders die langwierige englische Herrschaft — dafür, daß das 
Lateinertum nicht zum dominierenden Zuge wurde. Auch in 
Frankreich ist der lateinische Charakter seiner Kultur erst in ver­
hältnismäßig moderner Zeit zum unzweideutigen Ausdruck und 
zur Vorherrschaft gelangt. Wie sehr unterscheidet sich z. B. die 
altfranzösische Literatur von der modernen! Die Sprache der 
Dichter der Plejade, ja noch die des großen Montaigne erscheint 
ihrem Grundcharakter nach — wenn man vom Aeußeren absieht 
und sich in ihren Geist versenkt — dem Deutschen Goethescher 
Zeit verwandter als dem Französischen Flaubert's oder Mau-
pcissaut'S. Es ist kaum eine Uebertreibung zn behaupten, daß die 
Hälfte dessen, was zum Grundcharakter des Romanischen gehört, 
im 16. Jahrhundert (als ganzen betrachtet) noch fehlte, wie aus­
geprägt es in einzelnen Individuen immer sein mochte. Deswegen 
verlohnt es sich nicht, auf die Ursprünge viel Gewicht zu legen. 
Halten wir uns an den aktuellen Ausdruck, an das, was heute 
typisch ist, einstmals vielleicht nur ein Sonderfall oder ein Maximum 
war, uud suchen wir von den Grundzügen des Romanischen im 
Verhältnis zum Germanischen ein möglichst deutliches Bild zu 
gewinnen. 
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Die Gewinnung dieses Bildes wird dadurch einigermaßen 
erschwert, daß die romanische Kultur einerseits die ältere 
Schwester der germanischen ist, entwick.'Uer. reiser erscheint als 
diese und zum Teil das zur Vollendung gebracht hat, was bei uns 
erst im Werden begriffen ist. Die französische Sprache ist nicht 
allein anders, als die deutsche, sie ist ausgebildeter, sie ist im 
^ inne der begrifflichen Präzision, aus welche hin alle europäischen 
Kultnrsprachen sich eutwicketu, das vollkommenere Instrument. Und 
im gleicheil Verstände erscheint die romanische Kultur weniger 
anders als reifer überall, wo es sich um die objektive Fortsetzung 
der klassischen Kulturtradition handelt. Nichts z. ist dem (leiste 
nach weniger romanisch, als die griechische Kunst, und doch darf 
sich die romanische dem Ausdrucke nach eher mit ihr vergleichen, 
als die deutsche in ihrer Gesamtheit, weil jene dem Ausmaße 
ihrer Möglichleiten nach die formale Meisterschaft bereits erreicht 
hat, um deren willen allein schon Hellas ewig bewunderungswürdig 
bleibt. Denn es ist in erster Linie nicht richtig sondern falsch, in 
den formellen Vorzügen der Romanen Oberflächlichkeit zu erkennen: 
sie sind ein Beweis höherer Kultur. Auch die deutsche Sprache 
und die deutsche Kunst geht den Weg der Verfeinerung, den die 
französische schon durchmessen hat, und es wäre Verrat am Geiste 
zu behaupten, daß dieser Weg an und für sich Dekadenz bedeute. 
Wenn der deutsche Philosoph im Allgemeinen dunkel schreibt, nnd 
der französische klar, so beweist das in erster Linie, daß das 
französische Gehirn differenzierter ist als das deutsche; auch der 
Deutsche wird einmal dahin gelangen, vollendet klar zu sein, und 
erst dann wird er seinen Zenilh erstiegen haben. Es wäre doch 
höchst betrübend, wenn ihm allein das nie gelingen sollte, was 
doch jedes reife Kulturvolk auf seine Art erreicht hat, umso nie'ir 
als eine reingermanische Nation, die britische, schon hente dalzin 
gelangt ist. Der englische Geist, vor nicht gar langer Zeit imu, 
verworren und unbehnlflich genug, darf hente als Muster der 
Abgeklärtheit hillgestellt werden, und wa^ gar das englische Leben 
betrifft, so stellt es einen so vollendeten Ausdruck möglichen 
Lebenstyls dar, daß ein weither Forlsclnitt angesichts der immer­
hin beschränkten englischen Nassenveranlagnng kaum wahrscheinlich 
und denkbar erscheint. Nein, darüber kann kein Zweifel bestehen -
die romanische Kultur isl einerseits die ältere, reifere Schwester 
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germanischen und insofern vorbildlich für sie; wo von spezifischen 
Differenzen gehandelt werden soll, muß das von vorneherein aus­
geschaltet werden, was blos ein höheres Studium bedeutet. — 
Aber andrerseits sind beide Schwestern Individuen doch so 
grundverschieden, daß sie sich kaum verständigen können. Jede 
von ihnen verwirklicht Möglichkeiten, oder kann solche verwirklichen, 
wie sie für die andere nicht vorhanden sind. 

Wenn ein Deutscher mit einem Franzosen noch so intim 
bekannt geworden ist. wenn sie sich noch so genau kennen und noch 
so gut verstehen, >o wird es doch immer einen Punkt geben, an 
welchem das gegenseitige Verständniß aufhört; und dies so plötzlich 
und so radikal, daß es sogar schlechten Beobachtern fast immer als etwas 
Auffallendes zum Bewußtsein kommt. Was mag der Grund zu diesem 
Nichtverstehen sein? - Führt man widerstreitende Vorurteile, physio­
logische Antipathien, durch deu Unterschied der individuellen Anlage, der 
Erziehung oder des Milieus bedingte Differenzen an, so verfehlt man 
ihn vollständig: in allen diesen Fragen der Oberflächenspannung ist 
voltständiges Verständnis erzielbar und das wesentliche bleibt doch 
aus. Das gegenseitige Nichtverstehen wurzelt iu der Tiefe. Wo 
der Deutsche tief wird, dort kaun der Franzose selten mit, und 
wo der Franzose sein Tiefstes auszusprechen behauptet, dort ver­
mag der Deutsche diese Tiefe uicht zu verstehen. Nun könnte es 
sein, daß dem Romanen die lebendige Tiefe, in welcher der Ger­
mane seinen Grund fühlt, fehlte, und dieses ist auch nicht selten 
behauptet worden. Allein, wie mir scheint, mit Unrecht. Die 
Diskrepanz beruht in Wahrheit darauf, daß das innerste Leben, 
das in beiden Fällen im gleichen Maße vorhanden sein mag, in 
jedem von ihnen verschiedenen, ja entgegengesetzten Ausdruck sucht 
und findet. 

Schemen sind nun bekanntlich immer falsch, uud Antithesen 
pflegen die Wahrheit zu vergewaltigen, schon allein deswegen, 
weil die Wirklichkeit niemals so akzentuiert ist, wie das begriff­
liche Denken dies wünschen möchte — und doch glaube ich der 
Wahrheit nicht fern zu sein, wenn ich den Unterschied auf die 
folgende Weise zu definieren suche: das geistige Leben des Germanen 
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ist wesentlich ein nach innen zu gekehrtes, dasjenige des Romanen ein 
nach außen zu ausstrahlendes; dieser Richtungsunterschied scheint mir 
die eigentlich bedingende Ursache aller weiteren Divergenzen zu sein. 

Stellen wir uns in der Tat vor, zwei gleich tief augelegte 
Menschen unterscheiden sich im angeführten Sinne — wie wird 
dieser Unterschied in die Erscheinung treten? — iSelbstverständlich 
k.nin es sich bei dieser Konstruktion nur um eine grobschematisebe 
Skizze handeln, welche die Grundverhältnisse gerade dadurch be­
sonders deutlich hervortreten läßt, daß sie dieselben übertreibt). 
Der Jnsichgekehrte lebt im Urgründe seines Wesens; als Reli­
giöser steht er in persönlichem Verhältnis zu Gott, als Philosoph 
ringt er mit den äußersten Seinsproblemen, al^ Liebender ist er 
Idealist und gleichsam wunschlos, da sein Gemüth vom Gefühle 
selbst mehr als von seinen» Gegenstände eingenommen ist, und als 
Künstler ist ihm der Gehalt wichtiger als alle Ausdrucksformeu. 
Er wird eiu sehr lebendiges und reiches Innenleben haben, seine 
Gefahr und Grenze aber werden Verträumtheil und Phantastik 
sein. Verträumtheit, weil im Reiche der Seele die Umrisse nur 
zu leich! verschwimmen, Phantastik, weil es auf diesem Gebiete 
gar schwer ist, Wirklichkeiten von Einbildungen zu unterscheiden. - -

Derjenige nun, dessen geistiges Leben, bei gleicher ursprünglicher 
Tiefe, ein nach außen zn ausstrahlendes ist, wird sich wesentlich 
anders verhalten. Bewußt wird er nur in der Erscheinung 
leben, denn für ihn existiert dav Tiefe uur, insofern es zum 
Ausdruck gelaugt, was offenbar nur an der Oberfläche geschehen 
kann, und nur im konkreten Ausdruck wird er es verstehen. Daher 
wird seine Religiösilät sich vorzüglich praitisch äußern, bei prinzi­
pieller Gleichgültigkeit theoretischen Erwägungeu gegenüber; 
Philosoph wird er mehr mittel- als unmittelbar sein — in 
der Art wie er andere Dinge betreibt; als Liebender wild 
er Realist sein, mehr sinnlich als ideal, weniger in Ge­
fühlen schwelgend als auf positive Zwecke abzielend, als Künstler 
schließlich ein Meister de^> Ausdrucks uud unfähig zu verstehen, 
was Gehalt unabhängig von der Ausdrucksform überhaupt 
vorstellen und bedeuten soll. Er wird überall vollendet in 
die Erscheinung treten, seine Grenzen aber werden sein Oberfläch­
lichkeit, Formalismus und PositiuimluS — d. h. Mangel an 
Einbildungskraft. Oberflächlichkeit, weil der, welcher alles an 
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die Oberfläche bringt, zuletzt der Tiefe vergiß!. min der er ausging, 
Formalismus, weil formale Meisterschaft mir zu leicht dazu ver­
führt, in der Form einen Selbstzweck anzuerkennen, Mangel an 
Einbildungskraft endlich, weil die allzu scharf erschallte Außenwelt 
am Ende das Innenleben beeinträchtigt uud erstickt. Wer alles 
bemerkt, dem fällt zuletzt nichts ein. — Die freie Konstruktion, 
die ich hier aufführe, scheint mir ein gutes Schema zum Ver­
ständnisse des wirklichen Verhältnisses des germanischen zum 
romanischen Geiste abzugeben. Selbstverständlich darf nur der sich 
bei Masseuvergleichen ergebende Durchschnittseffekt in Betracht ge­
zogen werden, deun große Geister sprengen fast immer den Rahmen 
ihrer Nation, und selbst wenn man von diesen absieht, wird man 
immer Individuen eutdecken, auf welche die allgemeine Charakte­
ristik nicht zutrifft. Selbstverständlich bedingen die verschiedenen 
Richtungen, in welchen sich die gleiche oder als gleich angenommene 
Lebensintensität bewegt, wesentliche und unüberbrückbare Unzuläng­
lichkeiten : so wird der Franzose als Mystiker, als Philosoph und 
als Dichter im tiefsten Sinne nie das sein können, wie ein Sproß 
des Germanentums, währeud es diesem schwer gelingen dürfte, 
als bildender Künstler, als Kritiker, als Aesthetiker und in sozialer 
Hinsicht j«nem gleichzukommen. Selbstverständlich äußert sich — 
bei der geradezu tragischen Unvollkommenheit der Menschennatur 
uud ihrer verhängnisvollen Neigung, lieber das Schlechte als das 
Gute zu vererben und fortzusetzen — der Charakter einer Orga­
nisation häufiger im Mangelhaften als im Vollendeten: so kann 
kein Zweifel darüber bestehen, daß ein quantitativ sehr großer 
Teil der Franzosen an Phantasiemangel, Gemütlosigkeit und Tri­
vialität krankt, während die überwiegende Mehrzahl der Deutschen 
dem Fremden mit Recht mehr durch ihre Schwerfälligkeit, öde 
Ideologie, Unpräzision im Denken und ihren Mangel an Kultur 
des ganzen Lebens auffallen wird als durch ihre Vorzüge. Aber 
das Wichtige ist, zu begreifen, daß diese Unzulänglichkeiten ursprüng­
lich keinen Defekt des Wesens beweisen, sondern bloß eine ab­
weichende Geistesrichtung. Ich möchte Ihnen das an zwei extremen Bei­
spielen ganz deutlich machen: Der Katholizismus, dessen Gläubigen 
ein selbständiges Sichbefassen mit den tiefsten Problemen versagt 
weil vorweggenommen ist. ist die romanische Religion pal exellkuee; 
ich kann mir nicht denken, daß eckte Romanen jemals dem Geiste 
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nach Protestanten werden können. Weshalb? weil innerhalb des 
Katholischen Glaubenbekenntnisses der Glaube sich in der Tat äußert; 
ein Dogma ist wahr, nicht insofern es erkannt, sondern insofern 
es erlebt, gelebt, gehandelt wird (man vergegenwärtige sich den 
besonderen Sinn, der in der religiösen Sphäre mit dem Verbum 
xratihuei- verknüpft erscheint), wogegen der Protestantismus, als 
Ausdruck der insichgekehrten Geistesrichtung, den Glauben als reinen 
Glauben meint, und die Wahrheit als echte Erkenntnis. Tie 
Voraussetzungen beider Religionssysteme sind grundverschieden: es 
kann aber nicht dem leisesten Zweifel unterliegen, daß uuter 
Katholiken, die in einer für unsere Begriffe unerträglichen geist­
lichen Knechtschaft leben, noch häufig Geister von einer so tiefen 
Religiosität vorkommen, wie sie unter Protestanten schon sehr selten 
sind und immer seltener werden. Desgleichen in der Liebe: der 
Realismus, ja der Positivismus der romanischen Erotik hat für 
den Germanen leicht etwas abstoßendes, es liegt ihm nahe, 
jenen die Tiefe des Empfindens abzusprechen. Sehr mit Unrecht: 
unter germanischen Voraussetzungen fehlte die Tiefe allerdings, 
der Deutsche, der sich als französischer Romanheld geriert, ist selten 
mehr als er scheint, unter romanischen kommt im Realen gerade 
das Ideale zum Ausdruck und kann nur dort zum Ausdruck kommen. 
Hier hat die Sinucnfreudigkeit den denkbar tiefsten Hintergrund 
oder kann ihn wenigstens haben. Nein, die Dinge liegen folgender­
maßen: jede der beiden M^nschenarten löst die gleichen Probleme 
auf gleich vollkommene Weise, aber jede auf ihre besondere Art. 

Wenden wir uns jetzt dem spezifischen Ausdruck zu, den das 
ursprünglich Gleiche bei den Germanen einerseits, den Romanen 
andrerseits findet. Ich deutete schon an, daß die Verschiedenheit 
der Geistesrichtung sehr große Unterschiede im aktuellen Ausdruck 
nicht nur, sondern auch in den Ausdrucksmöglichkeiten bediugt. 
Der ausstrahlende Charakter der romanischen Lebensintensität und 
dessen nächste Folge, die wesentliche Bedeutung, welche der Form 
zukommt, bedingen es, daß die Formseite des Lebens uud der 
Kuust in romanischen Ländern gleichsam von selbst eine Vollendung 
erreicht, wie uuter Germanen allenfalls bei exzeptioneller Veran­
lagung und unter einem Hochdruck von Disziplin. Desgleichen 
ergibt es sich aus der zentrifugalen Richtung des romanischen 
Geistes voll selbst, daß Beobachtung, Kritik und Unterscheidung^ 
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vermögen dort eine Rolle spielen und daher auch eine Kultivie­
rung und Hochzucht erfahren, wie nur in Ausnahmefällen unter 
un>). Daher die wunderbaren, unvergleichlichen Denkmäler, die 
der romanische Geist sich in der bildenden Kunst gesetzt hat, seine 
unerreichte Lebenskunst, sein unfehlbarer Geschmack. Aber mit 
der gleichen Notwendigkeit ergibt es sich aus unserer Bestimmung 
des Grnndcharakters des Romanen, daß er dort, wo es sich um 
den unmittelbaren Ausdruck des Innerlichen handelt, nicht seine 
Verkörperung in der Erscheinung, vor dem Germanen zurück­
treten muß. Das tiefste Weben der Seele hat noch keine Kunst 
so wunderbar auszudrücken vermocht, wie die deutsche Musik, die 
größten Denker hat immer nochDeutschland hervorgebracht und es 
gibt keinen romanischen Dichter, der sich dem poetischen Gehalte 
nach nicht bloß mit Shakespeare, sondern auch nur mit Shelley 
vergleichen dürste. Denn in der reinen Poesie gebürt in der 
Neuzeit England ohne Zweifel der Kranz. Die differenziertere 
Sprache ermöglicht es dort dem germanischen Gemüte besser als 
bei uns, seinen ganzen Reichtum zum Ausdruck zu bringen. — 
Ließe sich nnn nicht, auf Grund dieser Unterschiede in den Aus-
drncksmöglichkeiten, eine präzise Formel finden, welche das Wesent­
liche an beiden Knltnren womöglich io einem Worte wiedergäbe? 
denn ganz deutlich wird immer nur das, was sich ohne Umwege 
ausdrücken läßt. Mir scheint, eine solche Formel dürfte unschwer 
zu finden sein. Die germanische Kultur ist wesentlich Kultur der 
Einbildung skraft, die romanische Kultur eine solche des 
W i r k l i ch k et s s i n n e s. Ich weiß wohl, die Grenze zwischen 
Phantasie und empirischer Anschauung ist nicht überall leicht zu 
ziehen, und wenn man die Formel zn sehr preßt, so wird sie ohne 
Zweifel falsch. Aber benutzt man sie als Wegweiser und als 
Symbol für die großen Züge, dann ist sie durchaus wahr. Das 
Größte, was die Germanen vollbracht, das, worin sie unerreicht 
dastehen, war immer Ausdruck des geheimnisvoll Schöpferischen in 
uns, dessen, was Sinne und Verstand nicht mehr fassen können. 
Es waren die Tugenden der Treue und des Gehorsams, es war 
der Glaube, der Welte« versetzt, es war die Philosophie, die 
Grenzen schasst, und die Musik, die das zum Ausdruck briugt, was 
über alle Worte hinausgeht. Hier darf kein lebendes Volk sich 
mit ihnen vergleichen. Wo es sich aber um Wirklichkeit handelt. 
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um die Kultur der Sinne, des Verstandes, des wirklichen Lebens, 
dort steht der Germane dem Romanen nach. Mau wird mir 
vielleicht England entgegenhalten zum Beweise der germanischen 
Wirklichkeitskultur: ganz mit Unrecht. Gerade Englands Kultur 
ist eine Kultur der reinsten Phantasie. Dort wird die Politik 
nicht durch abstrakte Institutionen gemacht, wie in Frankreich, 
dort geht des Einzelnen Wollen frei die richtige Bahn. Es gibt kaum 
geschriebene Gesetze, es gibt keine erstarrten Formen: das geregelte 
Leben die;es Volkes ist der Ausdruck einer höchst gebildeten Inner­
lichkeit. In England ist das Unwahrscheinliche wirklich geworden, 
das dank der äußersten Durchbildung des ethischen Individuums, 
welches zugleich das imaginative ist, eine staatliche Organisation 
möglich geworden ist, die auf den ersten Eindruck die Negation 
jeder Einbildungskraft und der AnSdruck abstraktester Reflexion zu 
sein scheint. 

Die germanische und die romanische Kultur haben andere 
Ursprünge, verfolgen abweichende Richtungen und erreichen dem­
zufolge verschiedene Ziele. Hieraus folgt schon apriori. daß die 
Möglichkeiten der einen Unmöglichkeiten für die andere bedeuten 
müssen, es bedarf kaum der Belehrung durch die Erfahrung. 
Und doch ist das selten begriffen worden. Zumal die französische 
Kultur gilt als eine, die sich ohne weiteres übernehmen läßt. 
Nichts falscher als das; die französische Kultur ist ausgesprochen 
national, und desto fremder ist sie uns tatsächlich, je leichter sie 
zu begleisen sckeiiu. Russen mit ihrer großen Leichtigkeit in der 
Aneignung fremder Sprachen bedienen sich mit besonderer Vor­
liebe der französischen und ernten sogar literarischen Erfolg damit: 
es gibt für den wahren Kenner französischen Geistes nichts ent­
setzlicheres, als die französische Literatur, die aus dem Osten 
stammt. Denn wenn hier das Äußerliche vollendet nachgeahmt 
erscheint, so ist der innere Charakter kaum jemals nur annähetnd 
erfaßt. Es ist auch ganz unmöglich. Die Sprache ist lebendiger 
Ausdruck des Lebens ^ und jeder lebt nur ein inneres Leben —, 
die Kullur eincZ Voltes bleutet ein notwendiges Stadium seiner 
lebendigen Entwickelung aui einem inneren Gesetze heraus, und 
Leben läßt sich von außen nicht aneignen. Jedem Menschen ivie 
jedem Volke siud durch seine Anlagen und Erbschaften Grenzen 
gesetzt, die er nicht überschreiten kann, ohne >em Bestes damit 



12 Germanische und romanische Kultur. 

preiszugeben. Es wäre ja wunderschön, wenn der Mensch auch 
als empirisches Wesen ein Unendliches wäre, ja das Ueber­
winden seiner naturgeivollten Schranken bedeutet ohne Zweifel das 
Ideal, nach dem jeder von nns streben soll. Es hat wohl 
keinen tieseren Geist gegeben, der nicht darunter gelitten hätte, 
ein Individuum zu sein, dessen heißeste Sehnsucht nicht die 
gewesen wäre, sich bis zur Menschheit auszuweiten und zu 
vertiefen. So treibt es ihn denn auch aus den Schranken 
seines Nationalcharakters heraus, denn auch der ist ein beschränktes 
Gebilde. Keine einzelne Nation Hai je das Ideal des Menschen­
tums verkörpert, keine tut es jetzt und keine wird es jemals tun. 
Daher gibt es nichts Verderblicheres. Entwicklungshemmendel es 
als das Liebäugeln mit den Grenzen des Volkes oder der Person. 
Das ändert aber nichts daran, dcch wir mit diesen Grenzen rechnen 
müssen, denn nur innerhalb ihrer können wir unendlich sein, 
gleichwie der Eisenbahnzug nur auf und dank den Schienen, 
die ihn einerseits beengen, alle Entfernung überwinden kann. Aus 
der Haut seiner geographischen und historischen Bedingtheit kann 
keiner heraus. Nur innerhalb dieser Grenzen, so eng sie auch 
seien, kann er sich vollenden. Es ist kein Zufall, daß Nußlands 
größte Geister ohne Ausnahme Feinde der westlichen Zivilisation 
und fanatische Nationalisten gewesen sind, ja es war ein Zeichen 
seines Tiesblicks, daß der große Tolstoi, wenn er den Nüssen 
pries, immer nur den unkultivierten, unverfälschten Bauern ge­
meint hat: die westliche Kultur, die er einst gewaltsam übernahm, 
ist dem Nüssen gegenüber etwas Fremdes, seine Vollendung — 
und es schlummern nngeheure Möglichkeiten in seiner Seele — 
liegt in einer anderen Nichtung, die er als Nation erst entdecken mnß. 
Es ist kein Zweifel, daß die deutsche Literatur erst mit dem Augen­
blicke begonnen hat, wo sie sich von der Autorität des Klassischen 
und des Französischen zu emauzipieren wagte, es ist endlich kulturell 
höchst berechtigt, daß England sein tiefstes Wesen eifersüchtig gegen 
den Kontinent abschließt. Wahre Kultur kann es nur im Nahmen der 
Eigenart geben. Das gilt auch für uns, die äußersten Vorposten der 
großen germanischen Knltnr. Und es gilt für uns iu engeren Grenzen, 
als für die großen Germanenstämme, eben weil unsere Geschichte eine 
besondere, beschränktere i>t. Unser unmittelbarer Hintergrund ist 
nicht das Deutschtum in seinem weiten Begriffe, unser Hintergrund 
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ist enger, gemischter Art, ivie ihn die Geschichte eben geschaffen 
hat. Aus diesem Gronde können wir uns knlturell schwer be­
haupten, sobald wir aus unserem engen Rahmen heraustreten, 
'vir sind zum Export nicht geeignet. Richt allein, daß wir unter 
keinen Umständen Romanen werden können, wir können weder im 
Rahmen des SlaventumS, noch auch in dem des reichsdeutschen 
Germanentums bestehen. Daß dieses in jenem Falle zutnsst, ist 
Ihnen wohl allen bewußt: der verrußte Balle stellt immer einen 
minderwertigen Typus dar. Er ist nicht allein weniger als der 
Balte, er ist weniger als der Russe, denn ihm fehlt selbst bei 
identischer Oberfläche doch immer dessen lebendiger Hintergrund, 
der Hintergrund der Geschichte, der allein dem Erscheinenden die 
Tiefendimension verleiht. Das Gleiche gilt aber auch vom Rahmen 
des deutschen Reichs: auch dieser ist dem Balten ein fremder, nach 
manchen Richtungen hin bedrückender. Um sich ihm anzupassen, 
muß er aufhören, Balte zu fem, und wer kein markantes In­
dividuum ist, was freilich das Höchste bedeutet, der gibt mit dem 
Nationalcharakter sein Bestes preis. Er stellt dann einen niederen 
Typus des Reichsdeutschen dar, in genau dem Sinne, wie er 
als Russe ein minderwertiger Russe ist, - denn auch den reichs­
deutschen Hintergrund kann er sich nicht wirklich zu eigen machen, 
weil eben Hintergründe überhaupt nur zu ererben, nicht zu er 
werben sind. Und es steckt doch ein objektiver Wert in der spezifisch 
baltischen Abart der germanischen Kultur, ein Wert, dessen Verlust 
die Menschheit zu tragen hätte. Nur Balten ist diese Kultur 
geuiäs',. nur hier kann sie gedeihen. So führt denn auch die rein 
the^ «eusche, um alle Praxis unbekümmerte Reflexion zur Erkenntnis, 
daß eo für uns Balten, sofern wir ein Kulturfaktor bleiben wollen, 
nur eines gibt: tren zur Scholle zu stehen und das Erbe zu 
bewahren und fortznvererben. das wir von unseren Vätern über­
kommen haben. 
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inbeziig «y i»ic EiWlli>i>erii>lll, bessilders die hntschk. 

in höchst wertvolles Werk, welches einen Einblick in diese 
Verhältnisse gewährt, ist die zur Jahrhundertfeier des 

M i n i st e r k o m i t 6 s erschienene „Historische Übersicht über die 
Tätigkeit des Ministerkoinites von 1802-1902", welche auf Ver­
anlassung des Chefs der Kanzlei desselben, Staatssekretärs Kulomsin, 
in den drei ersten Bänden vom Professor M. S. Seredonin ver­
faßt ist. Gegründet auf ausschließlich offizielles Material gibt 
die Übersicht für alle Gebiete des Staatswesens die wichtigsten 
Nachrichten über die Verhandlungen einer der höchsten Instanzen 
des staatlichen Organismus und die Entscheidungen der Träger 
der Krone und nicht verächtliche Beiträge zur inneren Geschichte 
des großen Reiches. Wir entnehmen daraus die Abschnitte über 
die „ausländi s ch e K o l o u i s a t i o n" in Rußland, beschränken 
nns aber dabei vorherrschend auf die deutsche, indem wir Slaven, 
Schottländer, Chinesen nsw. beiseite lassen uud zuletzt nur die 
Juden noch berücksichtigen. 

Im ersten Band, der die Negierung A l e r anders I. be­
handelt, wird d^'lu III. Abschnitt des Kapitels einleitend fol-
gendes vorangeschictt iE. 198 ff.): Im Anfang der Regierungs-
zeit war weder in der Gesellschaft noch in der Regierung eine 
Spur von dem Gedanken, daß es in Nußland zn wenig Land 
für dle Bevölkerung gebe, die Oberkommandierenden im Kaukasus, 
die Generalgouverneure von Nenrußlaud und Sibirien suchten 
energisch darum nach, in die ihrer Verwaltung anvertrauten Gebiete 
Einwanderer heranzuziehen. Die von dem Überflnß an Land 

Von G. T, 
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überzeugte Regierung berief ausländische Ackerbauer, indem sie 
ihnen freigebig Vergünstigungen und große Privilegien versprach; 
sie war dessen gewiß, daß die vervollkommneten Methoden des 
Ackerbaues von der russischen Bauernschaft den Kolonisten abgelernt 
uud die vereinten Anstrengungen beider den feit der Eiwanderung 
der Tataren verödeten Süden Rußlands zu neuem Leben rufen 
werden: drei Generalgouverneure Neurußlands, der Herzog Richelien, 
der General Langeron und der Graf M. S. Woronzow, nament 
lich der erste und der letzte, führten die Politik der Befiedelung 
der Steppen am Schwarzen Meere durch. Etwa von der Mitte 
der Regierungszeit Alexanders I. an erkannte die Regieruug, daß 
im Süden nicht fo viele gute und geeignete Strecken übrig bleiben 
und andererseits die Bedürfnisse der russische« Bauern schnell an­
wachsen, und nun änderte sie ihre Politik inbetreff der ausländischen 
Kolonisten mit Entschiedenheit. 

Im Kaukasus waren die Bedingungen für die Kolonisation 
ungünstig; anders lag die Sache für den uugeheureu, am Schwarzen 
und am Asowschen Meere gelegenen Raum von der Donaumündung 
bis zur Wolga: hier begann das Leben erst aufzugehen und die 
Regierung verteilte mit freigebiger Hand das Land an jeden, der 
es wünschte zur Befiedelung, d. h. wer Land erhielt, verpflichtete 
sich in einem gewissen Termin darauf eine Ansiedelung zu gründen. 

Das Ministerkomite hörte 1804 den Bericht des Ministers 
de-) Innern, Grafen V. P. Kotschubey, über die Bestimmungen 
flu die Einführung von Kolonisten in Neurußland an, der in der­
selben Sitzung vom Kaiser bestätigt wurde. Die Regierung ver­
seuch ihnen 5 — 10 Kop. Verpflegungsgelder für den Kopf bis 
zur elften Ernte und znr ersten Einrichtung 355 Rubel für jede 
Familie. In Wirklichkeit wurde natürlich bedeutend mehr verab­
reicht. Sie lud vornehmlich Ackerbauer und ländliche Handwerker 
cin, von städtischen wurden nur Tuchmacher zugelassen, an denen 
die damalige russische Industrie großen Bedarf hatte. Nur eine 
Bedingung wurde gestellt: sie mußten die Reise n >ch Rußland auf 
eigene Kosten machen und unsere (die russischen) Gesandten und 
Residenten im Ausland durfteu nur solchen Pässe verabfolgen, 
die in dieser Beziehung eine hinreichende Beglaubigung beibrachten 
Dle verliehenen Vergünstigungen lockten sehr viele, vornehmlich 
aus Deutschland, nach Rußland; hier wurde ihnen alle mögliche 
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Protektion gewährt: man schätzte sie und machte ihnen sozusagen 
etwas den Hos. Als einige der deutschen Kolonisten in ihr Vater­
land zurücksehnen und sich dort beklagten, man sei in Rußland 
schlecht mit ihnen umgegangen, richtete das Konnte, das davon 
erfuhr, an den Herzog Richelieu eine Anfrage; dieser antwortete, 
meist verbreiten solche Gerüchte schlechte, zur Landwirtschaft un­
fähige Wirte, aber jetzt (1811) klagen zum Teil auch tüchtige, 
infolge der unverhältnismäßigen Teuerung und der großen Verluste 
am Kurs, ^r schloß mit der Bitte, die Summe für den Unter­
halt der Kolonisten zu erhöhen. Dies schlug das KounlL ab, da 
auch so schon 200 000 Rubel mehr als nach dem Voranschlag aus­
gegeben seien. Später, 1818, fragte der Kaiser selbst Deputierte 
der Kolonisten darüber aus, wie die niederen Beamten sie be­
handeln, und befahl auf ihre Klagen hin den Vizetonsul in Galaz 
abzusetzen; ihre Klagen über die Kommissare übergab er selbst dem 
Minister des Innern. 

Viele Kolonistengemeinden bemühten sich Land in der Um­
gegend von Balta zu erhalten, allein es stellte sich heraus, daß 
dies den Bauern des Gebietsbezirks von Ananjew gehörte, uud 
durch Gesetz von 1806 war befohlen, bei den Kronsdörfern Land, 
das die Norm überschreite, für künftige Befiedelung aufzubewahren 
d. h. das Gesetz sah gleichsam voraus, es werde eine Zeit kommen, 
wo das Land sür die russische Bauerschaft nicht mehr reichen 
werde, und bewahrte es für sie auf. Allein der Minister des 
Innern. A. B. Kurakin, beantragte auf die Versicherung des 
Herzogs Richelieu hin, daß die Ländereien um Balta für die 
Ansiedelung von Kolonisten geeignet seien und die Kronsbauern 
Land geuug haben, beim Komite, jene für die ankommenden Ko­

lonisten zn beüiininen. Die Ländereien im nenrussischen Gebiet 
wurden an rnsnsche Gutsbesitzer vergeben unter der Bedingung, 
sie zu besiedeln oder Viehzucht auf ihnen einzuführen; von solchen, 
die diese Bedingungen nicht erfüllten, hatte der Herzog von Riche­
lieu das Recht, das Land zu kaufen, um ausländische Kolonisten 
einzusetzen; von 1804 -1809 kaufte er an solchem Lande wenig 
unter 72 000 Dessjätin (1. D, — 1,09 ha), abcr auch dies war 
ungenügend für die immer aufs neue eintreffenden Kolonisten; 
er bat daher um die Erlaubnis noch mehr kaufen zn dürfen, da 
es leicht geschehen könnte, daß die Gutsbesitzer ihre Verpflichtungen 
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erfüllen und das Land dann in ihrer Hand für immer verloren 
sei, der Staat aber in Schwierigkeiten inbetresf der Einsehung von 
Kolonisten gerate. Das Konnte gab dazu seine Zustimmung, nur 
sollte er zu jedem Kauf die Genehmigung des Kaisers einholen; 
also der Herzog, der Fürst Kurakin und das Äinisterkomite hielten 
es für nützlicher und vorteilhafter, dieses Land den Kolonisten 
abzugeben, als es den russischen Gutsbesitzern zu lassen. 

Das Jahr 1812 brachte den Einwandererstrom etwas znm 
Stehen, aber nicht aus lange. Schon im November 1813 erfuhr 
das Konnte, die drückenden Verhältnisse, nnter denen sich damals 
das Herzogtum Warschau befand, haben sogar langeingesessene 
Kolonisten desselben bewogen, eine ruhige Zuflucht in Rußland 
unter den für die Kolonisten erlassenen Bedingungen zu suchen; 
sie haben daher ihren Besitz verkauft und seien nach Bessarabien 
geeilt; dort aber habe man sie angehalten und jetzt seien sie ohne 
einen Bissen Brod. Zugleich teilte Graf Araktschejew dem Konnte 
den Willen des Kaisers mit, daß die Leute in Nußland unterge­
bracht werden und keine Not leiven sollten. Diese Aufgabe fiel 
dem Chef von Bessarabien Harting zu; er bat ihm dazu 500 000 
Nbl. zu verabfolgen. Das Konnte genehmigte ihm nur 300 000 
und gab ihm anf, sich „auf alle mögliche Weise" zu bemühen, die 
Leute zu installieren; im äußersten Falle könne er noch einmal 
um eine Summe einkommen. Harting antwortete, die 300 000 
Nbl. werden nur zur Bezahlung der für die Kolonisten ange-
schassten Gegenstände reichen, außerdem brauche er noch 200 000 
zum Ankauf von Hornvieh und Saat, auch möchte man ihm einen 
erfahrenen Beamten für die Verwaltung der Kolonisten schicken, 
da er gar keine Zeit habe sich damit zn beschäftigen. Er rechnete 
so: alle, fast ohne Ausnahme, bedürfen der Unterstützung der 
Regierung; wenn einer auch etwas besaß, so sei es während der 
Reise aufgebraucht; helfe man jetzt nicht, so werden später größere 
Opfer nötig sein. Im I. 1814 habe er mit 135 000 Rbl. 200 
Familien ansässig gemacht und bis zum 1. Januar 1815 1568 
verpflegt; 1.^15 beabsichtige er 1500 Familien anzusiedeln, wozu 
weuigstens 550 000 R. gehören, da auf jede 350 R. erforderlich 
seien; auch seien 1700 zu verpflegen, :vozn man wenigstens 135 000 
Rbl. brauche; folglich seien außer den verabfolgten Summen noch 
400 000 R. nötig, einstweilen könne man aber auch 300 000 schicken. 

Baltische Monatsschrift ISN, Heft i. 
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Im Konnte erklärte der Finanzminister, die Staatskasse sei 
nicht imstande solche Ausgaben zu tragen; nun »nies der Minister 
des Innern, Kosodawlew erstens auf den kaiserlichen Befehl, sodann 
darauf hin, daß jede Verspätung jetzt in der Folge größere Aus­
gaben der Staatskasse hervorrufen werde ; deshalb solle man den 
Kolonisten mäßige Vorschüsse machen, wozu einstweilen 2—300 WO 
Nbl. anzuweisen seien; auch mußte man, wie in Neurußland, ein 
Vormundschaftsbureau errichten. Das Konnte nahm natürlich 
diesen Vorschlag an, da sich anderes nicht machen ließ, befahl 
aber zugleich die fernere Emigration aus dem Herzogtum Warschau 
einzustellen. Dies waren die ersten Einwanderer, die nach 1812 — 13 
nach Nußland kamen, uud sie hatten es ja auch nicht sehr weit. 
Im I. 1818 kam der Bericht des mit der obersten Fürsorge für 
sie betrauten Generals Jnsow zur Verlesuug: darnach kamen auf 
8217 Köpfe 2783 Pferde, 12 000 Stück Rindvieh und 33 000 
Stück Kleinvieh; ihre Ernte betrug an 52 000 Tfchetwert Getreide 
und 20 000 Tfch. verschiedener Feldfrüchte; schwerlich können sich 
die reichsten Besitzer in Bessarabien an Wohlstand mit den Kolo­
nisten messen. 

Die Schwierigkeiten, die die Regierung mit diesen Kolonisten 
zu erfahren hatte, zwangen das Miuifterkomits mehrfach, den Ge­
sandtschaften im Ausland einzuschärfen, keine Pässe zu verabfolgen, 
die Leute nicht durch Unterstützungen aufzumuntern ohne vorherige 
Erkundigungen nach dem Stande, der Tüchtigkeit und dem Lebens­
wandel derer, die übersiedeln wollen. Es ergab sich aber, daß 
auch die vorherige Einziehung von Nachrichten nicht immer den 
Zweck erreichte d. h. die Staatskasse vor großen und unvorherge­
sehenen Ausgaben bewahrte. Der Gesandte beim württembergischen 
Hof, Graf Golowkin, berichtete 1817. er habe an 230 Familien 
von Ackerbauern uud Handwerkern Pässe verabfolgt; sie haben 
eine Urkunde abgefaßt, daß sie auf eigene Kosten nach Rußland 
übersiedeln wollen, ohne von der Regierung eine Unterstützung zu 
verlangen, daß sie zusammen ein Kapital von 100 000 Gnlden be­
sitzen und sich gegenseitig verpflichtet haben, zugleich überzusiedeln 
und einer dem andern zu helfen. Ihre Ältesten haben ihm er­
klärt, nach ihnen beabsichtigen noch 10 000 Württemberger eben­
dahin auszuwandern. Er bitte daher um Belehrung, wie er ge­
gebenen Falles zu handeln habe; die 230 Familien, denen er 
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Pässe verabfolgt habe, möge man durch einen Kommissar in 
Empfang nehmen lassen. Das Comite ordnete an, diese 230 
Familien anzunehmen, von ihrer Ankunft den Militärgouverneur 
von Cherson Grafen Langeron zu benachrichtigen und für sie ge­
eignete Ländereien im Cherssonfchen und Taurischen Gouvernement 
auszuwählen; inbezug auf die übrigen gab es dem Grafen fol­
gende Anweisung: er solle es denen, die auf eigene Kosten Her­
reisen wollen, nicht verbieten, aber sich vorher gründlich davon 
unterrichten, ob sie es wirklich ohne jede Unterstützung vonseiten 
des Staates könnten; er habe dringend von ihnen zu verlangen, 
daß sie erst 2 Deputierte nach Rußland schicken, um das Land 
auszuwählen und die nötigen Vorbereitungen zu treffen; diesen 
Boten wollte das Konnte Reisegeld geben in Anbetracht des 
NntzenS, den so organisierte Ansiedelungen bringen; er solle aber 
nicht mehr als 50 Familien auf einmal schicken. G. A. Tscher-
nyschew hatte in Holland und am Rhein eine Menge Kolonisten 
gesehen, die nach Rußland übersiedeln wollten; aus diesem Anlaß 
befahl der Kaiser dem Komite Mittel zu ihrer Übersiedelung aus­
findig zu machen uud zu bestimmen, welche Geldunterstützung man 
ihnen gewähren und welche Maßregeln man ergreifen könnte, 
ihnen Land anzuweisen. Das Komite beschloß unseren Gesandt­
schaften zu befehlen, daß sie vorsichtig unter der Hand Nachrichten 
über die Leute einziehen, ohne den Glauben zu veranlassen, die 
Regierung berufe Kolonisten (1817). 

Bald kam von dem Gesandten in Stuttgart die Nachricht, 
er habe 903 Familien mit 5508 Köpfen nach Rußland abgefertigt, 
die ein Kapital von 462 000 Reichsgulden besitzen; mehr werde 
er in diesem Jahre nicht schicken. Nach einiger Zeit begannen die 
Württemberger teils in Odessa, teils in Bessarabien einzutreffen; 
in Odessa waren es 1500 Köpfe auf ein Mal; Graf Langeron 
war in großer Verlegenheit, da sie in der ärmlichsten Verfassung 
waren uud auf der Reise alles Mitgenommene ausgegeben hatten; 
dazu waren viele Kranke darunter; ihre Lage war so bemittlei-
denswert, daß die Offiziere des in Odessa stehenden Kamtschat-
kaschen Regiments 925 Rubel zu ihrem Besten sammelten. Der 
Generalkonsul in Bukarest teilte mit, die nach Bessarabien über 
Galaz gehenden Württemberger befinden sich ebenfalls in trau-
ngster Lage, haben kein Geld zur Reise, können den Transport 
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nicht bezahlen nnd bitten nm Vorschnß. Kannte wies 
natürlich die betresfenden Summen an, es wollte sogar den Offi­
zieren das gesammelte Geld zurückerstatten, allein der Kaiser ge­
nehmigte dies nicht, da er glaubte, „solches winde für diese be­
leidigend sein." Er defahl auch dem Minister des Innern für 
die Wütttemberger besondere Fürsorge zu tragen und alle Viertel­
jahr dem Komite Bericht zu erstatten. Im ersten beschrieb dieser 
den Znstand, in dem sie sich nach ihrer Ankunft in Odessa be­
fanden, so: ihren Angaben nach haben sie vor der Abreise nach 
Rußland durchschnittlich 85 Gulden auf den Kopf besessen, allein 
fast alle haben sich in Odessa als arm und krunk erwiesen die, 
die Geld hatten, haben sich von den andern abgesondert und ihnen 
irgend welche Hilfe abgeschlagen; auf der Reife habe sie verschie­
denes Mißgeschick getroffen; der Älteste einer Abteilnng sei mit 
den Gemeindegeldern durchgegangen; beim Durchzug durch Bayern, 
Österreich und besonders durch die türkischen Besitzungen habe man 
ihnen nngehenre Summen abgepreßt; von 1500 in Odessa einge­
troffenen seien 30«) daselbst gestorben; die, die direkt nach Bessa­
rabien gingen, haben schon in .Nußland 600 Menschen verloren, 
besonders schlecht sei es ihnen in der Quarantäne zu Ismail er­
gangen, wo „ihre eigenen Zelte nnd Hütten ihr einziger Schutz 
vor dem Regenwetter waren;" das übrige habe völlige Erschöp­
fung und Armut, das Donauwasser und der unmäßige Genuß 
van Obst getan. Jetzt, schloß der Bericht, erhalten sie Proviant 
vom Staat, sind einstweilen uuter den früher angekommenen 
Kolonisten untergebracht und von der Quarantäne auf Fuhrwerken 
nach Neurußland befördert (1817 u. 1818). 

Allein dem Grafen Langeron siel es schon nicht mehr so 
leicht, für sie Land ausfindig zu machen. Aus den von ihm ge­
sammelten Daten ergab sich, daß im Goiw. Chersson nur 183618 
Dessjätinen verfügbaren Landes übng waren, im taurischeu waren 
es 1^0 000 D.; im Gonv. Iekatennosslaw fehleil, um allen Kron­
hauern volle Anteile zu geben, 489 000 D., zum Ersatz seien 
allerdings 300 000 von den Mariupolschen Griechen abgeteilte da, 
aber über dies Land könne man nicht verfügen, bevor ein Teil 
davon für die Ansiedelung der „Gemeinde der Christen in Israel" 
angewiesen sei. Der Finanzminister und der des Innern fanden, 
Graf Langeron weise den landarmen Bauern Anteile in weiter 
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Entfernung, 100—180 Werst von den Niederlassungen an; beide 
fanden dies sehr unpraktisch und meinten, da man darauf rechnen 
tonne, daß nach Anweisung von Land an die Kolonisten noch viel 
freies Land übrig bleibe, so müsse man nicht so verfahren, sondern 
die Bauern bewegen, daß sie sich auf dem freien Lande ansiedeln, 
den Banern des Gouv. Cherssou nicht verbieten, sich in den Step­
pengebieten des tanrischen niederzulassen, aus deu Niederlassungen, 
wo man emen besonderen Mangel an Lond bemerke, die Bauern 
verpflichten, einige Familien durchs LooS oder Gemeindebeschluß 
auszusiedeln, die Verlegung von Bauern anderer Gouvernements 
in das von Jekaterinosslaw zu untersagen, den übergesiedelten 
landarmen Bauern des Gonv. Chersson und Jekaterinosslaw aus 
drei Jahre Befreiuung von Abgaben nnd Gehorchsleistungen, mtt 
Ausnahme der Rekrutenpflicht zu gewähren, jedoch unter der Be­
dingung, daß die Zurückbleibenden, die das schon bearbeitete Land 
erhielten, für die andern anderthalb Jahre lang die Abgaben be­
zahlten ; außerdem folle als Regel aufgestellt werden, daß die 
Übersiedelungen von Bauern auo den inneren Gouvernements nach 
Neurußl^nd nur erlaubt würden, nachdem man sich überzeugt habe, 
daß da, wohin man sie übersiedeln wolle, freies Land sei. Das 
Komite hieß diese Bestimmungen gut uuter der Bedingung, daß 
man die Bauern nicht nötigen dürfe, aus den Niederlassungen 
auszuwandern, wo das Land nicht ausreiche, um auf jeden Kopf 
15 Dessjätinen anzuweisen, sondern wo die Geiueiude mit den: 
Landausmaß zufrieden sei (1818). Dazu erfolgte eiu besonderer 
UkaS, in jedem der drei Gouaernenients ein besonderes Komu^ 
aus Gouvernementsbeamten zu erlisten, für die eine besondere 
Instruktion zu erlassen sei; allein 1822 zeigte sich, daß diese 
KomitöS nicht anfangen konnten zu arbeiten, da die Gonverne 
ments noch keine Generalverinefsung gehabt hatten; dac> Kannu-
mußte die Schließung derselben beantragen. 

Sodann trat das Komit^' in die Beratung weiterer Maß 
regeln betreffs der Ansiedelung der Württemberg«.'!' ein; es lag 
ihn? ein vom Kaiser vorläufig gut geheißenes Projekt des Obersten 
Rimski Korssakow vor. Es wnrde die Errichtung einer Kommission 
vorgeschlagen, die aus eiuem von der Regierung ernannten Vor­
sitzenden uud aus von den Kolonisten gewählten Gliedern bestehen 
sollte; sie sollte das Recht haben, allen bedürftigen Familien nnter 
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allgemeiner Garantie der Kolonisten je 500 Rubel auszuzahlen; 
die in Odessa eingetroffenen Württembergs sollten im Gouv. 
Chersson und teilweise im wünschen, die über Galaz und Ismail 
gekommenen in Bessarabien angesiedelt werden. Der Minister des 
Innern schlug eine unbedeutende Änderung vor: statt einer Kom­
mission beantragte er zwei, eine ans Regierungsbeamten, eine 
zweite aus gewählten Personen bestehende; die letztere solle die 
Zahl und die Lage der Bedürftigen klarstellen, die andere Unter­
stützungen im Betrag von nicht über 500 R. auf die Familie ver­
abfolgen, in Geld oder in Materialien, je nach Gutdünken. 
Das Komite nahm diesen Vorschlag an, aber die Sache wurde 
sistiert, da der Kaiser neue Nachrichten über die unglückliche Lage 
der Württemberger erhalten hatte und befahl, ihnen 500 Rubel 
Vorschuß auf jede Familie unter solchen Bedingungen auszuzahlen, 
daß die Rückzahlung für sie nicht drückend sei. Viele Württem­
berger waren mit dem ihnen angewiesenen Land nicht zufrieden 
und baten den Kaiser, ihnen zu erlauben, nach Grusien auszu­
wandern; der Kaisrr nahm dies gnädig auf und befahl unver­
züglich die notwendigen Anordnungen zu treffen. 

Die Übersiedelung einer solchen Menschenmenge auf ein mal 
blieb nicht ohne Folgen; weitere Übersiedelungen wurde beschlossen 
einzustellen nnd 1819 den Gesandtschaften entschieden befohlen, 
keine Pässe mehr auszugeben. In Moskau wurde das „Fürforge-
komite für die Kolonisten des südlichen Gebietes" errichtet, für 
das der Minister des Innern u. a. Regeln über die Niederlassung 
der Württemberger abzufassen hatte; er meinte, alle die eine 
Unterstützung vom Staat verlangen, sollen im Gouv. Taurien an­
gesiedelt werden, deu andern aber sei es freizustellen, auf welchen 
der angewiesenen Ländereien sie sich ansiedeln wollen; den bedürf­
tigen solle man Vorschüsse geben, deren Betrag das Fürsorge-
komite zu bestimmen habe, das natürlich „durch überflüssige Hilfen 
oder Versprechungen den Kolonisten keinen Anlaß zum Müßiggang 
geben, sondern Bestimmungen treffen wird, die sowohl mit der 
Menschenliebe der Regierung als mit der Moralität der Kolonisten 
im Einklang stehen." Das Komite approbierte diese Vorschläge; 
zum Oberkurator wurde General Insow ernannt. 

— — Trotz aller bestimmten Erklärungen, daß die Ein­
wanderung jetzt eingestellt sei, kam sie doch nicht ganz zum Stehen; 
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manchmal gab der Kaiser seine Einwilligung, manchmal verab­
folgten die Gesandtschaften doch Pässe. So gestattete der Kaiser 
selbst 1820 einigen württembergischen und schweizerischen Familien 
einzuwandern; 1821 schrieb der Gesandte in Stuttgart, 80 
Familien haben den Wunsch ausgesprochen nach Rußland zu gehen 
und all ihr Hab und Gut verkaust; schlage man es ab, so wären 
sie ganz ruiniert. Graf Kotschubey (der Vorsitzende des Komites) 
sragte bei Jnsow an und erhielt die Antwort, 1822 könne man 
ü.' aufnehmen. Das Konnte genehmigte dies, schärfte aber dem 
Gesandten ein, keine Pässe mehr zu verabfolgen (1821). Im 
Jahre 1824 gab der Konsul Freygang in Leipzig Pässe an 25 
Familien aus Gruud folgender Umstände: erstlich haben sie das 
schriftliche Versprechen für sich und sogar für ihre Erben gegeben, 
die russische Regierung nicht um Unterstützung zu bitten; zweitens 
besäßen sie Eigentum im Wert von wenigstens 50 000 Rubeln 
Banknoten; drittens haben sie Verwandte uud Freunde nach 
Rußland gerufen und endlich seien sie selbst Acker- und Weinbauer 
und überhaupt Leute von gutem Lebenswandel. Es gebe auch 
noch ande'.e Familien, die auswandern wollen und man könne 
noch viele solche Gesuche erwarte». Graf Kotschubey beantragte 
natürlich diesen 25 und noch weiteren 12 Familien die Über­
siedelung zu gestatten, wenn jede Familie 800 Rubel für ihre 
Niederlassung nachweise, und ohne Präzedenz für die Zukunft. 
Das Konnte war strenger: es beschloß Freygang einen Verweis 
für seine Unvorsichtigkeit zu erteilen, den 25 Familien, wenn sie 
wirklich in der Lage seien, wie Freygang sie beschreibe, die Ein­
wanderung zu gestatten, den andern 12 aber sie abzuschlagen. 
Der Admiral Mordwinow gab ein Separatvotum ab: „Ackerbauer, 
Weinbauer und Handwerker, die ans eigene Kosten übersiedeln, 
sind sehr nützliche Ansiedler in dem verödeten und von der Natnr 
so reich bedachten Tannen; mit den Tataren, seinen Bewohnern, 
wird es ewig ein unfruchtbares, durch keine Kunst bereichertes 
Land bleiben. Es wäre heilsam, den Weg in die Krim arbeit 
samen Bewohnern zu eröffnen." Dem stimmten Graf Kotschnbey 
und Graf Miloradowitsch bei; der Kaiser restituierte: „Einverstanden 
mit dem stellvertretenden Minister 5'S Innern" (Kotschnbel)). 

Im Jahre 1821 genehmigte das Konnte I'>0 preußischen 
Familien einzuwande» n und wies ihnen Land an, aber nur 17 
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nahmen die angwiesenen Landstücke, die übrigen wollten unter 
dl,'ii! Vorivande von Wassermangel und der Schwierigkeit, Brunnen 
zu graben, diese Anteile nicht haben und durchaus nach Preußen 
zurückkehren, wenn man ihnen nicht ande:e gebe. General Insow 
beantragte die einmal angewiesenen Auteile andern zu geben uud 
den P:eus;en solche von dem Land der Marinpoler Griechen anzu­
weisen. Der Finanzminister Graf Gurjew erklärte, über dies 
Land könne man noch nicht verfügen, Graf Kotschubey aber, 
wenn sie das Land nicht angenommen haben, so sei dies einzig 
aus Eigensinn und Gewöhnung an ein müssiges Leben geschehen, 
denn auf eben diesem Lande wohnen sowohl ausländische als 
russische Ansiedler. Damit stimmte das Konnte überein und 
beschloß: man erlaube ihnen die Rückkehr nach Preußen, wenn 
sie keine Vorschüsse erhalten haben; im entgegengesetzten Fall 
müssen sie diese znerst zurückerstatten (1822). 

So war also in der Politik der Negierung ein Umschlag 
eingetreten; der Grund lag einerseits in den ungeheuern Aus­
gaben, die die Einwanderung erforderte, andererseits anch in der 
Schwierigkeit, geeignetes Land für sie aufzufinden. Indessen 
wurde noch ein merkwürdiger Versuch gemacht, die Sache in 
private Hände zu legeu. Der Minister des Innern A. I. Kosodawlew 
erklärte für notwendig, die Bestimmungen betr. die Ermächtigung 
der Gutsbesitzer, ausländische Kolonisten anzusiedeln, etwas zu 
ändern; Anlaß dazu gaben die dringenden Vorstellungen N. N. 
Nowossilzews, man müsse die im Übermaß ins Zartum Polen 
gezogenen Kolonisten nach Nußland versetzen. Kosodawlew bean­
tragte 1) die Erlaubnis anch auf Nichtedelleute auszudehnen, und 
2) die Abmachungen mit den Ausländern unfehlbar dem Minister 
des Innern znr Bestätigung vorzulegen, „um unnütze Prätentionen 
und insbesondere das Festhalten unter irgend einem Vorivand zu 
beseitigen" Er schlug vor, die Kontrakte sollten auf nicht mehr 
als 20 Jahre geschlossen werden, um die Nachkommen nicht auf 
lange hinaus an Verpflichtungen zu binden, die ihre Eltern über­
nommen hätten: in den Kontrakten sollten alle Verpflichtungen 
genau angegeben sein, sowie die Zahlungen, im Falle sie die'e 
unterlassen; außerdem müsse notwendig auch dies aufgenommen 
-verden, daß im Falle des Todes des Besitzers seine Verpflichtungen 
gegen die Kolonisten auf die Erben übergehen. Der Graf 
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Araktschejew schlug den Zusatz vor: Da es den Landbesitzern immer 
schwer sein werde, direkt Kolonisten kommen zu lassen, so sei als 
Regel aufzustellen, daß sie sich mit solchen Forderungen an den 
Minister des Innern zu wenden haben, der dann die Einwanderer 
nach den Forderungen verteilen werde. Daß eine Aufstellung von 
Regeln nicht überflüssig war, ist aus folgendem Falle zu ersehen. 
Der Oberst Uschakow hatte mit 12 deutschen Familien, die er auf 
seinem Gut im Gouv. Jarosslawl, Kreis Romanow, ansiedelte, 
einen Vertrag geschlossen; danach sollten sie die obliegenden Lasten 
tragen; die Söhne von Kolonisten, die leibeigene Mädchen des 
Gutsbesitzers heiraten, sollten sein „immerwährendes Eigentum" 
werden und überhaupt alle Kolonisten in seinem ewigen und 
erblichen Besitze sein. Kaum angekommen, begriffen die Kolonisten 
ihren Fehler; der Grund und Boden erwies sich als ungeeignet 
und die Pflichten als drückend; besonders empört aber waren sie 
über die letztgenannte Bestimmung. Das Konnte nahm aus diesem 
Anlaß den Vorschlag Kosodawlews an: erstlich diese Bestimmung 
für unvereinbar mit dem Gesetz zu erklären und dem Uschakow 
aufzugeben, daß er die Bedingungen auf Grund der obenbezeich­
neten Regeln des Komites abändere; wenn er aber damit nicht 
übereinstimme, so sollten diese Kolonisten an die Wolga zu ihren 
Landsleuten, den Saratowfchen Kolonisten, übergeführt und ihnen 
sogar einige Geldhilfe gewährt werden. Als ein Jahr darauf 
Nowossilzeiv abermals uin die Erlaubuis für 600 deutsche Familien 
nachsuchte, au5 dem Zartum Polen nach Rußland überzusiedeln, 
und das Komitl'' dlcs troy der Versicherung Nowossilzews, daß sie 
an 50 000 Taler besten, abschlug, beantragte Kosodawlew sich zu 
erkundigen, ob nicht ein Gutsbesitzer geueigt wäre, einige Familien 
von diesen Kolonisten zu sich zu berufen (1817). 

Aus dem folgenden isl noch zu erwähnen die Erklärung des 
Generals Jermolow, im Kaukasus und in Grusien liegen noch 
sehr viele fruchtbare Ländereien öde und die Regierung habe bisher 
fast keinen Erfolg mit der Besiedelung gehabt, weshalb unsere 
Grenzen nicht genügend geschert seien. Ein Haupthindernis sah 
er in dem Gesetz von 1808, nach dem alle ausländischen Einwan­
derer als Freie anerkannt wurden; seitdem haben die Gutsbesitzer 
GrusienS ausgehört solche aus dem Ausland kommen zu lassen. 
Er beantragte das Gesetz abzuschaffen, im Gegenteil den Gutsbe-
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sitzern zu gestatten. Leute aus dem Auslande zu berufen und ihnen 
dazu freies Staatsland anzuweisen; wobei sie über die Leute die 
Rechte des Pachtbesitzes haben sollten. Der Minister des Innern 
teilte Jermolow die Regeln des Komites betreffs der Heranziehung 
von Kolonisten durch die Gutsbesitzer mit; dieser war damit ein­
verstanden, sie einzusetzen, mit einigen Änderungen: den zehn­
jährigen Termin der Vergünstignngen könne man auf sechs Jahre 
einschränken und hauptsächlich die Einwanderer nicht von der 
Militärpflicht zu befreien. Das Konnte nahm die Fassung mit 
folgenden Zusätzen an: 1) die Einwanderer sind auf drei Jahre 
von den landschaftlichen Abgaben zu befreien, und 2) die lokale 
Behörde hat das Recht, über die genane Erfüllung der Bedingungen 
zu wachen, nur auf Klagen der Geschädigten hin. 

Aus der Negierungszeit des Kaisers Nikolai P a w l o-
witsch (1825 -1855) finden sich nur wenige Nachrichten über 
den Gegenstand (II. Bd. I Abt. S. 214). Von Interesse sind 
nur einige Fälle, wo Ausländer versprachen, diesen oder jenen 
Zweig des landwirtschaftlichen Gewerbes entweder zu heben oder 
nenzuschasfen. So ersuchteu einige Bewohner des Herzogtums 
Anhalt, ihnen 42 345 Dessjatinen im Kreise DnjeprowSk, Gouv. 
Taurien, abzutreten, die damals gegen eine jährliche Abgabe von 
8430 N. abgegeben wurden, sowie noch etwa 6000 Dessj. am 
MeereSufer; sie versprachen in 5 Jahren eine Heerde von 100 000 
Stück feinwolliger Schafe zu schassen, Anstalten zum Waschen und 
Sortieren der Wolle zu gründen und andere Zweige der Land­
wirtschaft zn vervollkommnen. Dieser Antrag wurde vom Konnte 
für vorteilhaft erklärt und ausgeführt (1828). Die zu den ältesten 
Ansiedelungen gehöligen Kolonieen ini Saratowschen bestätigten 
die Beobachtungen, das; die Industrie durch sie nicht gehoben wurde 
(S. 216). 1826 prüfte das Konnte die Frage, ob sich die Zusatz­
bestimmung über die Gilden auf den Handel der Saratowschen 
Kolonisten mit wirtschaftlichen Produkten erstrecke. Der stellver­
tretende Minister des Innern Lanskoj, verneinte dies, weil 1) sonst 
die ihnen verliehenen Privilegien verletzt würden, 2) die Kolonisten 
sich ausschließlich mit dem Ackerbau beschäftigen und zu nichts 
anderem Neigung haben, worin sie sich von den russischen Bauern 
unterscheiden, deren Industrie die Umsätze der Kaufleute und 
Kleinbürger übertreffe, 3) der Staat verliere nicht viel an den 
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Abgaben von den Kolonisten, diese aber würden in großen Verfall 
geraten. Der Finanzminister Cancrin vertrat die entgegengesetzte 
Meinung: die Maßregel der Regierung sei sowohl durch den 
Wunsch hervorgerufen, die Städte zu heben, als auch dadurch, 
daß die Bauern und Dorfbewohner sich ausschließlich mit dem 
Ackerbau beschäftigen sollten. Damit war auch Fürst Kurakin ein­
verstanden ; Fürst A. N. Golizyn, dem die Mehrheit beitrat, ent­
gegnete, man müsse vorher das Statut über die Gilden von 1824 
revidieren, wogegen Cancrin war. Der Kaiser resolvierte: „Ich 
bin vollständig einverstanden mit der Mehrheit, daß die Revision 
nötig ist und denke dem Finanzminister Termin dazu bis zum 
1. Januar 1828 zu geben, zu welchem er ein neues Projekt der 
Erleichterungen einzureichen hat." Drei seit 1766 im Jamburger 
Kreis angesiedelte deutsche Kolonieen waren in vollständigen Ver­
fall geraten, den sie 1847 mit der schlechten Beschaffenheit des 
ihnen zugewiesenen Landes erklärten; sie baten um die Erlaubnis, 
nach dem Süden, in die Umgegend von Mariupol übersiedeln 
zu dürfen; das Konnte gab ihnen Vorschüsse und sogar 
für das erste Jahr Verpflegungsgelder, 3^/2 Kopeken täglich auf 
den Kopf. 

Unter der Regierung des Kaisers Alexander II. (1885 
bis 1881), so bcmerkt der Geschichtsschreiber (III. Bd. 1. Abt. 
S. 265) lasse sich kein strenges System beobachten, an das sich 
das Ministertonnte in dieser Frage gehalten hätte. Das Resultat 
davon sei ein so unerwünschtes Faktum gewesen, wie die Zunahme 
des deutschell Landbesitzes an der westlichen Grenze, in Wolhynien. 
Dieses Faktum wurde vom Comite bemerkt, aber eben aus diesem 
Alllaß sprach es, indem es die Beurteilung der Frage von sich 
abwies, als seine Meinung aus, gegen solche unerwünschte Er­
scheinungen müsse mit systematischen, mit der ganzen Gesetzgebung 
in Einklang gebrachten Maßregeln, nicht mit administrativen ge­
kämpft werden. Als nach dem Ende des Krimkriegeü die Krimschen 
Tataren ansingen nach der Türkei auszuwandern, war der erste 
Gedanke des GeneralgouvenieurS Grafen Stroganow, zum Ersatz 
dafür Kolonisten aus Teutschland kommen zu lassen; das Konnte 
war nicht dagegen, es nahm nur einige Verbesserungen an seinen 
Vorschlägen vor. Auf Grund des Manifestes der Kaiserin Katha­
rina 11. voil 1763 solle dies nicht geschehen, dies könnte nlu-
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Leute ohne alle Geldnüttel herbeiziehen, auch widerspreche die An­
siedelung einer ausländischen Gemeinschaft, die besondere Nechte 
und Privilegien genieße, inmitten der russischen Bevölkerung nicht 
den neuen Prinzipien der staatlichen Organisation; die Ersahrnng 
belehrte das Comite, die Aufgabe bestehe darin, Leute herzuziehen, 
die an nützliche Tätigkeit gewöhnt und im Besitze eigener Mittel 
zur festen Niederlassung seien: um aber die Hauptstche, die Aw 
näherung der neuen Einwanderer an die eingesessene Bevölkerung 
auf dem Boden der faktischen Interessen zu erreichen, müsse man 
als Regel annehmen, die neuen nicht in großen Bezirken, sondern 
in Dörfern neben den russischen anzusiedeln, oder in Farmen und 
Hoflagen, und sie in allen Beziehungen unter die lokale Verwaltung 
zu stellen. Unter solchen Bedingungen könne die Ansiedelung von 
Ausländern das Gebiet in einen blühenderen Stand bringen; bei 
der Übersiedelung von Kronsbauerschasten lasse sich die durch die 
Auswanderung der Tataren geschaffene Lücke nicht so schnell aus­
füllen — ein Beschluss den der Geschichtsschreiber uuter Anführung 
einer Reihe von Tatsachen als bedauerlich bezeichnet. Das Komite 
beauftragte den Minister der Staatsdomänen mit der Ausarbeitung 
von „erleichternden" Bedingungen für die Niederlassung von 
Ausländern in Rußland. Dieser, Murawjew, reichte nun inbetreff 
der letzteren ein Projekt ein. in welchem das Komite nur die 
Änderung traf, daß die Ausländer nach Verlauf eines gewissen 
Termins russische Untertanen werden müßten. Für die ausländi­
schen Ansiedler wuideu im Gouv. Taurien im ganzen 638218 
Dessjatinen angewiesen l 277». Im Jahre 1870 gestattete das 
Komite preußischen Mennoniten nach dem Gouv. Taurien über­
zusiedeln und dort Land durch Kauf zu erwerben; die einzige 
Vergünstigung, die man gewährte, war die der Befreiung vom 
Militärdienst in ; sie tonnten ihn entweder durch deu An­
kauf von sog. 'Retrutenquittungen oder durch private Miete Frei­
williger oder durch Einzahlung der entsprechenden Summe ab­
leisten; dabei war aber die Klausel, sie können dies Recht nur 
so lange genießen, als die ReichSgesetze die Ablösung der persönli­
chen Dienstpflicht gestatten. In allen anderen Beziehnngen hatten 
sie die Nechte freier Dorfbewohner, indem sie sich den Reichs­
gesetzen unterwarfen, nnd leisteten schon vom zweiten Jahre an 
alle Abgaben in gleicher Weise, ivie jene. 
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Eine gewisse Gefahr sah das Konnte in der Ansiedelung 
von Auswanderern in Rußland erst in den siebziger Jahren (S. 

281 sf.). Bekanntlich gingen die Einwanderer aus Deutschland 
und Österreich, meistens Deutsche, in der Minderzahl Slaven 
(Tschechen), schon lange, seit den dreißiger Jahren nach Wolhyuien; 
ihre Zahl wuchs dort unmerklich, aber reißend. Die lokale Admi­
nistration regte, wie aus dem Bericht des Generalgouverueurs 
von Kiew, Fürsten Dondukow-Korssakow zu ersehen ist, die Frage 
an, diese Einwanderer in Abgaben und Verpflichtungen mit der 
eingesessenen Bevölkerung gleichzustellen und sie, nach ihrem Wunsche, 
in den russischen Untertanenverband aufzunehmen. Zugleich schrieb 
er, um die in Wolhynien lebenden Tschechen gegen den Einfluß 
der römisch-katholischen Geistlichen zu schützen, habe er zwei Geist­
liche aus Bulgarien kommen lassen und außerdem sei der Übertritt 
der Tschechen zur Orthodoxie nur eine Frage der Zeit; man müsse 
indessen darin äußerste Vorsicht beobachten (der Kaiser bemerkte 
dazu „Ja"). Die Bemerkung, die beiden Geistlichen haben nach 
ihrer Ankunft geheiratet, rief den Unwillen des Kaisers hervor: 
„Wenn sie, schon als Geistliche, geheiratet haben, so ist dies ganz 
im Widerstreit mit unseren kanonischen Gesetzen." Bald darauf 
machte der Generalgouverneur darauf aufmerksam, daß die Ein­
wanderer ihren Landbesitz merklich vergrößern: verglichen mit 1861 
habe sich dieser 1874 um das Zehnfache vermehrt nnd betrage 
schon 10 000 Desssätinen; gleichzeitig haben sie 42 000 Dess. in 
P-.cht; s/i't alle werden nicht russische Untertanen, leben als Ans-
^i.ldel in abgesonderten Dörfern und seien sogar in ein feindliches 
V>.'i luUluis zur russischen ^evöllerung getreten. Die Ursache der 
Erscheinung liege in dem Mangel an Arbeitskräften; aber wenn 
diese Kolonisten auch in wirtschaftlicher Beziehung dem Gebiet 
nützlich seien, so rufen sie politische Befürchtuugen hervor, ob nicht 
die immer mehr zunehmende Einwanderung der Deutscheu eine 
Änderung des Charakters des Landbesitzes an der Grenze nach 
sich ziehen, ob nicht statt der Russifizierung des Gebietes eine 
Germanisierung sich ergebe. Der Generalgouverneur schlug eine 
Reihe administrativer Maßregeln vor, allein das Konnte ersah 
aus den Erklärungen der Minister des Innern und des Aus­
wärtigen, daß die Anwendung besonderer Maßregeln auf die 
Kolonisten in der Praxis schwierig wäre; es kam diesmal zu der 
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Überzeugung, d.iß die Maßregeln nicht den Charakter zeitweiliger 
administrativer Verordnungen haben dürfen, sondern sorgfältig 
und allseitig im Znsammenhang mit den übrigen Teilen unserer 
Gesetzgebung zu beraten seien und beschloß daher, um die Kaiser­
liche Genehmigung nachzusuchen, daß der Minister des Innern 
seine Erwägungen inbetreff der Kolonisation des westlichen Grenz­
gebietes betreffenden Ortes vorlegen solle. Der Geschichtsschreiber 
schließt diesen Abschnitt mit der Bemerkung: Die Vertreter der 
lokalen Behörde machten verhältnismäßig oft auf eine schnellere 
Besiedelnng des Gebiets in Anbetracht seines wu ls>^n:lichen 
Aufschwungs hoffen, aber die Zentralregiernng mußle ein st. enges 
System befolgen, um so mehr, als das Verhalten der Tataren, 
Zigeuner und sogar der uns stammverwandten Bulgaren (von denen 
früher gehandelt war) gezeigt hatte, wie unzuverläßig in politischer 
Hinsicht diese Elemente seien. 

(Schluß folgt). 



Eine Reise imch Klirlniii! im Z. 1KK1. 

Von A. S. 

Jahre 1661 hat eine Gesandtschaft des Mark-
g r a s e n  F r i e d r i c h  V I .  v o n  B a d e n - D u r  l a c h  s i c h  
nach dem damats zu Schweden gehörigen Livland begeben, 

um dort die Interessen des badischen Hauses an der Hinterlassen­
schaft einer Schwester des Markgrafen geltend zu machen. Die 
Markgräfin Johanna Margarethe von Baden war nämlich nach 
dem Tode ihres ersten Gemahls, des Generals Johann Baner, 
seit 1648 mit dem Grafen Heinrich von Thurn, einem Enkel des 
aus der Geschichte des 30 jährigen Krieges bekannten Matthias 
Thurn, vermählt gewesen. Als die Russen 1656 Riga belagerten, 
war Graf Heinrich Thurn, der in Estland Gouverneur war, am 
20. August in einem Gefecht vor der Stadt gefallen. Diesem 
ihren, von ihr tief betrauerten zweiten Gatten war die Markgräfin 
Johanna Margarethe am 1. Januar 166t in Reval im Tode 
nachgefolgt uud das gab eben den Anstoß zu der oben genannten 
Gesandtschaft. Der Gesandle des badischen Markgrafen war der 
Obervogt zu Pforzheim, Obristlientenant Tobias Spindler, ihn be­
gleitete als Sekretär Johann Elsener von Löwenstern.^ Dieser 
Letztere nun hat über seine Reise nach Livland und seine dortigen 
Erlebnisse ein ausführliches Diarium verfaßt, daß sich erhalten hat. 

l) Tobias Spindler nachweisbar seit 6. März 1666 als Obcrvogt, seit 
II. Juni 1666 als Hofrat auf der Adelsbank bei der Regierung in Durlach.— 
Joh. Elsener 1666 als ^beramtmann in Staffort, 1674 als Geh. Rat genannt. 
Mitteilung des Grotzherzogl. Badischen Archivs in Karlsruhe. — Der bekannte 
Graf Heinrich Matthias "on Thurn hatte einen Sohn Franz Bernhard, der 1628 
in Straßburg in Weftpreußen starb. Tes Letzteren Witwe starb in Pernau. 
bei ihr auch ihr Schwiegervater. Ihr Sohn war der 1656 gefallene Graf 
Heinrich. Vgl. Balt. Monatsschrift, Vd, 6U S. 265i und A. Feuereisen 
in den Sitzungsberichten der Gel. Estn. Gesellschaft Ii»>2, S. >^. 
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E s  ist mir vor mehreren Jahren im herzoglichen Archiv in Gotha 

bekannt geworden, wohin es, ich vermag nicht zn sagen, aus welchem 
Wege, verschlagen ist. Es bildet einen dicken Folianten in Papp­
einband und führt den Titel: „Liesslendisches Neiße Protocollum, 
angefangen den Martii 1661 unndt continniret bi., den 8. 
Jannarij Anno 1662." Am Ende der Handschrift findet sich die 
Notiz: „Tcß vorstehenden Protocols Inhalt mir durchaus wohl­
bewußt ist uuudt ich im Durchlessen Alles der Wahrheit ehrlich 
und gemäß befunden habe, solches bezeuge mit meines Nahmens 
Unterschrift: Tobias Spindler p. I. ElSner in. p." 

Dieses Reiseprotokoll ist für die Z u st ände u nd Per­
s o n e n k u n d e  d e s  d a i n a l i g e n  L i v l a n d  v o n  g r o ß e m  
Interesse und verdiente eine gründliche Bearbeitung. Hier 
sollen, gewissermaßen als Probe, nur anszüglich diejenigen Teile 
des Diariums mitgeteilt werden, die von der Rückreise der Ge­
sandtschaft von Riga dnrch Kurland handeln. 

Am 8. März 1661 war die Gesandtschaft von Durlach 
aufgebrochen und hatte, nachdem sie am 18. April zu Wolgast in 
Pommern zu Schiffe gegangen war, am 25. April Riga erreicht. 
Von hier ans ging sie im Mai über Pernan nnd Audern n.ich 

Reval, um dort die Nachlaß! egulieruug zu betreiben. Am 10. 
Juni 1661 verließen die Reisenden wieder Reval und kehrten nach 
Riga zurück, wo die Leiche der Markgräfin am 6. Sept. beigesetzt 
-rird. Die Erledigung der l^eichäfte verzieht sich bis in den 
November. Es ist der Gesandtschaft gelungen, einen Teil der 
Hinterlassenschaft, wie es scheint, nicht ganz im Einklang mit den 
schwedischen Behörden, sür das sürstlichbadische Haus zu erlangen. 
Die Rückreise geht dnrch Kurland. Herzog Jakob ist eben erst 
aus der Gesangenschast der Schweden heimgekehrt, das Land in 
trostlosem Zustande, die Reise sehr gefährlich, denn im Lande 
herrscht die Pen und lueifen Kriegsschaareu, besonders die des 
Obersten Joh. Lübeck, des sog. „blinden Valentin", die noch nicht 
bezahlt sind und daher das Land nicht räumeu.^ Es sind die im 
Diarium erwähnten „Valentinischen" 

Am 15. November verließen die Reisenden Riga nnd rasteten 
erst anf kurländischem Gebiete „in der Postmeisterei Landgut." 

2) Vgl. Seraphim. Aus der kurländ. Vergangenheit S. 27<>, 
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nach eingenommenem Mittagsmahll seind wir in Gotteß 
Nahmen weiter gerücket, nemblich biß zum Notenkruge, welcher 
der Herzogin von Cnrland zugehöret, der Wurth war ein loßer 
Gesell unndt hatte daß Lob, manchen hingerichtet zu haben, kam 
erst in Mitternacht gantz voll zu Hauße unndt machte ein Saufen 
und unnützer Geschwetz undt Ungelegenheit; wir traueten aber 
dem Vogell nicht, sondern musten besorgen, weil! der Krug gantz 
allein an einem wilden Orte gelegen war unndt vor seiner Heim-
kunsft wir bereits Nachricht vom Gesinde eingezogen, daß säst alle 
Nacht von deß blinden Vallentins Reutern auch wohl erst umb 
12 Uhren dahin zu kommen pflegten, er möchte etwan einen 
Hinterhalt haben unndt mit Fleiß Ungelegenheit antzufangen suchen, 
giengen deshalben gar bchutsamb mit ihme umb unndt daß nmb 
soviell mehr, weill die Curlender der Schweden ergste Feinde 

indem sie solches vor gar wenig Tagen annoch in der fürstl. 
Nesidentz Mitaw an dein schwedischen Obersten Uxell erwießen 
haben unndt dießer Würth, weill wir von Riga kahmen unndt 
mit vielem Gewehr versehen waren, unß auch vor Schweden hielte, 
wahren alßo übel daran unndt umb dem Württ den Argwohn zu 
nehmen, singen wir ahn braff auf die Schweden zu schmelen, eß 
musten auch ein pahr Flaschen Neinwein herauß, deß Churfürsten 
von Brandenburg, des Herzogs und der Herzogin Gesundheit 
wurden getrunkhen, der Würth wolte entlich wissen, wer wir 
wehren, dehme ich heimlich undt im Vertrauen sagte, eß wehr 
der Her Obl. ein churbrandenbnrgischer Ambassadeur, da er dann 
strachß beßern Kauff gab nnndt sich ohne fernere Unnützmachung 
nacher Bette verfügte, wir aber ließen den Schlaff wenig über­
hand nehmen, sondern hielten fleißige Wachtt. 

Mit anbrechendem Tage seind wir wieder ufgebrochen, umb 
nacher Mitau zu reißen, welcheß dann auch durch Gottes Gnade, 
nachdeme wir unß über die zwey Ströhme alß Kleinen-Cckho undt 
Poltera 2 übersetzen laßen undt in einem andern Bächlein umbge-
worsfen, vollendet ward. 

Loäem alßbalt bey nnßerer Dorthinkunsst muste darauf ge­
dacht werden, mie unßere Reiße ferner anzustellen, daß man sicher 

l) Kcmrad Uerküll wurde in Mitau von Lübcckschen Reitern tödtlich 
vcrivundel. S. Seraphim, Au6 der kurl. Vergangenheit. S. ^61. 

Ekau, Aa. 
Baltische Monatsschrift >91'. Heft i. ^ 
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durchs Lanv kommen könte, indeme uns; eben bey Hinkunfst nach 
Mitau ein polnische» Edelmann mit 3 Dienern begegnen thete^ 
welcher von den Valentinischen ganz beraubet auch vermundet wahr, 
ward demnach eine dlaneke angewendet, unndt ein 
Schreibeil nomine (d. h. des Markgrafen von 
Baden) an den Herzogen von Eni land gemacht, ihme darin wegen 
anerbotener Aßislenzleistnng znr Begrabnuß gedanlhet und gebeten, 
weill Ihre Dhlt. den Abgeordneten die Ruckreiße undt seine, deß 
Herzogs, Besuchnng undt guten Zustandes Erkundigung anbefohlen, 
demselben nit allein gntwillig Gehör, sondern auch, weill Er einige 
angelegene briefliche Sachen mitführen thete, durch seine Landen 
sicher Geleit zu geben undt sonsten allen befürdersamen Willen zu 
erweißen. 

November 16. Nachdeme vorstehendes Schreiben angefer­
tiget war, verfügte ich mich nach der fiirstl. Churlendifchen Resi­
denz, in Meinnng bey dem Herren Hossmarschallcn, den Herren 
Obristen anzugeben unndt Andienz zu begehren. Eß hat nur aber 
daß Glück gefüget, Ihre fürstl. Durchlaucht den Herrn Herzogen 
selbst! anzutreffen nnndt meine anbefohlene Commission abzulegen, 
der dann sofort einen weitleufftigeu 2 stündigen Discnrs mit mir 

anfing, zuvordrist nach deß hochfürstlichen Badenischen Haußes 
Wohlstande, nachgehenlS nach unßerer Lieflendischen Verrichtung, 
auch wie sich die Herrn Schweden erwießen unndt sonst ander 
vielen Sachen gefraget, entlich aber fieng er ahn sein von den 
Schweden empfangenes übeles Tractament ^ zu erzehlen nnndt ge­
dachte Ihrer gar wenig im Besten. Ich antwortete nach meinem 
Vermögen uff Alles, so gutt ich könte unndt tadelte die Schwe­
dische Actionen anch nicht wenig, weill Ich ivohll merkhen kunte, 
daß der Herzog seine Lust daran hatte; entlich unndt zum lezten 
entschuldigte er gar hoch, daß er den Herrn Obristleutnant nicht 
im Schloß logiren könte, gab den Schweden wieder die Schuld 
unndt beslimbte die Zeit zur Audienz morgen Nachmittag, ließ 

1) Herzog Jakob. 
2) Herzog Jakob war I <>.>>-! von den Schweden durch einen Vertrag sicher 

gemacht und dann in Mitau überfallen und gefangen nach Riga, später nach 
Iwangorod gebracht worden, wo er bis zum Olivaer Frieden blieb. 



Eine Reise durch Kurland. 3^ 

mich durch Einen von Adell begleiten undt seme Besatzung in 
Gewehr stehen, alßo war der Anfang vor mich nur . gar zue.hoflich. 

Lotlem uss den Abend schickten Ihre Durchlaucht wieder 
dero Cammerjunkherrn Kleisten ins Würtßhauß, dem Herrn Obrist­
leutnant ein Compliment zu machen, ich entschuldigte eß -aber 
damit, daß der Herr Obristleutnant einen Fasttag hette, unndt 
albereits, weill Lr, umb aus; den Schwedischen Klauen zu ent­
kommen, halb krankh von Riga weggereißet, sich zu Bette.geleget 
hatte, würde aber nit ermanglen morgen zu bestimbter Zeil, sich 
underthenigst zur Aufwartung einzustellen; damit ist er wieder 
fortgefahren. 

17. November. Nach der Predigt kam eben obberührter 
Cammerjunkher mit einer Gutsche undt 6 Pferden, umb den Herrn 
Obristleutnant zur Audienz zu holen, welches auch geschah unndt 
wehrete so wohl vor, alß nach d^r Mahlzeit daß Discuriren den 
ganzen Tag; Hcrr Oristleutnant legte die Grüße undt Danksa­
gungen vor bißher verspürte Affettion ab, versicherte dabey, daß 
sein gnedigster Herr nit manquiren würde, uff alle Begebenheiten 
solches wieder zu beschulden, der Herzog, insonderheit aber die 
Herzogin ^ forschten sehr fleißig nach unßerer gnedigsten Herrschaft 
Zustände unndt erinnerte die Herzogin sich dabey der großen 
zwischen ihnen und der Fürstin hiebevor gepflogenen Vertraulich­
keit mit Erbieten an ihrem Orte gern wieder einen Anfang zu 

machen. 

Nachdeme forschte sie auch, wie es umb die Erbschafft be­
schaffen unndt ob der Herr Obristleutnant garnichts davon gebracht 
hette, sondern Alles dem nimmer satt werdenden Schweden hinter­
laßen müßen, (Xö. alhie wehrte es fast wieder eine ganze Stunde, 
daß sich die Schweden haben leiden müßen — — Der 
Herr Obristleutnant antwortete Ihnen, nachdem die Schweden 
genug außgcmachet wahren, hierauff nit mehre, alß Sie wißen 
solte, damit eß nit ruchtbar würde unndt unß nackgehents Unge­
legenheit verursachte, nemlich, daß er nichts alß die verHanden ge-
weste briefliche Sachen, unndt dennoch mitt Gesahr, davon gebracht 

!) ^uise Charlotte, geborene Markgräsin von Brandenburg. Schwester des 
Großen Kurfürsten. Ihre Entrüstung über das Verhalten Schwedens gegen 
ihren Gatten ist bekannt und tritt auch in den Mitteilungen des Diariums 
uar zu Tage. 



56 Em: R.i e durch Kurland. 

unndt hier bey sich hette. Muktiiökima. (d. h. die Herzogin): 
ab er auch die Bannirische Praetension hette? Herr Obristleutnant: 
I.i unndL daß wehren eben die briefliche dachen, dehren sein 
gnedigster Herr i»n Schreiben gedacht hette, deßwegen er under-
:henigst umb beßeren Fortkommens ,villen umb einen Paß motte 

gebetten haben. 
Illustiissims. erfreute sich recht herzlich, daß denen Schweden 

dießer gute Bißen auß dem Rachen gerißen war unndt rühmte 
deß Herrn Obristleutnants darin gebrauchte Vorsichtigkeit, rieff 
sofort den Herzog, welcher am Fenster stunde unndt erzehlte Solches 
mit großen Freuden, sagende, daß ist eben »nein Verlangen er­
füllet, so ich jederzeit gehabt habe; vermeldete dabey, daß sie 
Willens geweßen wehre, einen ihrer getreuen Diener dießer Sache 
halben an den Herrn Obristleutnant nach Riga zu schikhen unudt 
solche heimlich abholen zu lassen. Der Herr Obrist bedankte sich 
deßwegen ganz underthenig, versprach die Rühmung bey Seiner 
gnedigsten Herrschafft deßwegen M thun undt versicherte Ihr 
Durchlaucht der Wiederbeschulduug. 

Nach dießein redete die Herzogin mit dem Herzog, wie eß 
nemlich bey wißenden Unsicherheit in dießem Lande nit rathsamb 
wehre, den Herrn Obristleutnant mit so nnportanten Sachen ohne 
Convoy reißen zu laßen, darauss hatt der Herzog einen Leutnant 
undt Trompeter beordert, welche unß durchs Land führen unndt 
allenthalben uff seinen Embtern defrayircn sollen. 

Nach dießem ließ sich der Herzog mit dem Herrn Obrist­
leutnant in einen Meui's ein, derselbige war aber 
von so vielerlei) Materie undt solcher Weitleufftigkeit, daß Ichs 
nit begreiffen können. Entlich weill eß Abend ward, gieng man 
wieder zur Tafel unndt wurden unßever gesambten gnedigsten 
Herrschaft Gesundheiten nicht vergeßen. Nachdem uff dießen Tag 
Alles volbracht, ist die Wegführung nachm Quartier wieder ge­
weßen, wie die Abholnngc unndt sind alle vornehme CavallierS 
gefolget, da dann unßerer von Riga mitgenombener Reinwein 
miteinander daraufgangen unndt doch wenig Schwedische Gesund­
heiten getrunkhen worden. 

18. Novembris war der Herr Obristleutnant zw.ir willens zu 
reißen, ist aber wegen gar zn schlimmen Wetter uundt Wegs 
unterlaßen unndt Er hinwieder nacher Hoffe geholet worden zur 
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Mittagmahlzeit." — „Nachmittag gegen Abend nam Herr Obrist 
leutnant seinen Abschiebt bey Hasse unndt wurde wie zuvor ge­
schehen. alßo auch itznnd mit der (Zutsche in Begleitung vieler 
Cavailiers wieder in sein Quartier gebracht. Ja daß wcchr noch 
nit gnug, sondern eß schickte auch der Herzog seine Köche unndt 
Kellermeister in die Stadt, ließ alda die Abendmahlzeit zurichten 
und Herrn Obristleutnant tractiren, welches dann biß umb !2 
Uhren in der Nacht gewehret hatt, alß dan sich ein jeder nacher 
Hauß verfügen thete. 

19. November kam der Eecretarius unndt brachte einen 
Paß durchs ganze Landt wie auch ein Schreiben von dem Herrn 
Herzog an unßeren gnedigsien Fürsten unndt Herren. Item schickte, 
die Herzogin von selbsten unndt ohne einziges Begehren 2 Recom-
mendationsschreiben an die churbrandenburgische Gouverneurs zur 
Memel unndt Pillan, damit man unß an selbigen Orten allen 
besürdersamen Willen erweißei. solte. Herr Obristleutnant ließ 
sowohl durch diejenigen, so eß brachten, alß auch durch den Camiüer-
junkher Kleisten (welcher neben andere CavallierS mit unß im 
Würtßh^lli^ gesrüstükhet) nachin.cken so woll sür dieße, alß andere 
vielseitig erwießene Gnaden underlhenigsten Dankh sagen. Damit 
stellen sich die zur Convoy bestelle Leutnant undt Trompeter auch 
ein, ich machte die FlaschenfnUer wieder voll undt sonften Atles 
fertig. Damit schieden wir von dannen. 

Am !v. November kommen die Reisenden nur bis Doblen, 
am 20. Nov. bis Blieben. „Daselbst fanden wir 6 Valentiner 
Reuter vor unß undt betten, wan die churlendische Convoy nit 
bey unß geweßen wehre, mit denselben einen kleinen Scharmützel 
halten müßen, so giengß aber wohll ab undt logirten wir diese 
Nacht, weill der Vogt die Schlüssel nit zu den rechten Zimmern 
hatte, in einem Häußlein, alwo vor Wochen einer an der Pest 
gestorben." Am 21. Nov. geht die Reise über Frauenburg nach 
Lnttringen. Am 22. wird „die Curlendische Cysenhammerschmiede 

besichtiget, nachgehents durch die Abo ^ mit großer 
Mühe uud Gefahr gepaßiret, weill keine Fehre, sondern nur ein 
kleiner Nachen vorhanden war. Du wurde alle Pagage in daß 
Bötchen, die Wagens von einander unndt die Pferde zu schwimmen 
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gemacht, daß wir alßo nach- 2 biß 8 stündiger Versäumnis unß 
woll, hinübermarterten unndt bey einem Posthalter in der Wildnuß 
wohnende, das Mittagmahll. einnahmen. Deß Abentß nach 
Schnmten zur Nacht, daselbst müsten wir über einen harten 
Strom, die Windau genannt, eß mangelte aber auch an Fehren 
undt müsten wir ebenmäßig 2 Nachen zusammenbinden, Bretter 
darans legen unndt unß eben mit der Mühe, wie beim Fluß Abo 
geschehen, hinüber marteren. Eß war aber hier wegen deß schnell 
laufenden Stroms weit gesehrlicher, auch kam die Nacht darzu 
nnndt noch dießes, wie wir halb über wahren, daß unsere ge­
machte Schiffbrnckhe zerbrach, alßo waren wir getrent unndt weill 
nss.der anderen Seite man schießen hörete, so musten wir inßge-
sambt nur einen bey denen Sachen laßende, mit unßerem Gewehr 
wieder hinüber, arbeiteten klein undt groß, unndt brachtens entlich 
zur Vollenkommenheit; dehnen Churlendifchen Dienern war über 
alle- Maßen^ bang, weill eß schon ganz finster. Wie wir nun 
hinüberkahmen nndt bey unß gehabter fürstlicher Ordre gemeeß im 
Schloß logiren wolten, wurde uns das Nachtlager verweigert undt 
musten noch eine lMeile) weiter nss die Seiten hinanß rukhen 
zur einer Pulvermühle, daselbsthin kamen wir etwan zur Nachts 
umb 11, Uhren, weill eß überauß schlimmer Weg unndt noch 
dgrzu böß Wetter w-'.hr, haben alßo dießen ganzen Tag unndt die 
halbe Nacht nach außgestandener schweren Mühe und Gefahr nicht 
mehr denn 3 Meile erreichet unndt ist unß daß Cnrland zimlich 
verleidet worden." Am 23. Nov. werden auf beschneiten und 
morastigen Wegen auch nnr 4 Meilen bis Padderkrug ^ zurück­
gelegt, am 24. Nov. bei noch übleren Wegen um die Mittags­
zeit Durben „so ein kleines cnrlendisches Stedtlein", Abends aber 
Grobin erreicht. „Unndt wie wir deß Nachts umb etwan achtt 
Uhren nach Grubin kahnten, haben anß eines vor der Stadt woh­
nenden HenckerS Hauß wir einen Botten genommen undt unß 
umbher durch den Fluß Keeßbeckh nach dem Ambth außsühren 
laßen, in Willens, es alda wohll getroffen zu haben. Es war 
aber vergebenß alle Mühe undt durch den Fluß gehabte Gefahr 
iweill fast dereine Gutscher versoffen), dann bey nnßerer Hinkunsst 
haben wir noch einen todten Kerl, so an der Pest gestorben in 

!) Paddern bei Hasenpoth. 
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der so genannten Riechen oder Schennen liegen gefunden, gleich­
wol!, welches daß Beste, so wahr daß Hans; noch sauber nnndt 
sunden anch gute Leute. Tobackh undt Pulver,auch mnsten das 
Ihrige thun, alßo volbrachten wir dießes Nachtlager." Am 25. 
November gehts auf Schlitten — die Wagen kommen langsam 
nach — bis Oberbartau, einem fürstlichen Amte. „Alda hatt sich 
auch noch keine Peste, vielmehr aber unterschidliche von Adell be­
funden, welche sich dahin salvirt undt haben die Leute, anstatt 
daß wir Scheu tragen sollen, sich vor unß gefürchtet unndt fast 
garnicht sehen laßen. Man der Ambtman in Respect seines Fürsten 
es nit gethan, wehre es anch wohll nnterwegen geblieben, gestalt 
er dann deß anderen Morgens bey nnßeren Aufbruch solches wohll 
zu unterlaßen wnste." Am 27 November wird der Flnß Bartau, 
„da ich dann meinen Hütt dem churlendifchen Waßer opfern 
müßen", passiert und Rutzau erreicht. Hier „war die Pest in 
vollem Schwange, die Beamte außerhalb eines Schreibers undt 
einem alten bößen Weibe hatten sich schon salviret nndt wurde 
unß der Einlaß ir.S Ambthanß diSpntiret, wir brauchten aber, 
weill eß dös; letzte Cnrlendische Nachtlager, schlechte Ceremonien, 
ließen unß nit, wie zu Schrnnten, abweißen, sondern machten 
das Thor mit einein schwedischen Schlüssel! aufs, der Schreiber 
wolte sich zwar unnütz machen, war aber entlich frohe, daß er 
schwieg undt hatten guten Willen von ihme, daß alte böße Weib 
aber war unmöglich zu stillen." Der 26. und 27 November 
ward noch mit nötiger Korrespondenz verbracht, die Reisenden in 
Littauen angemeldet und an demselben Tage „von dem bößen 
Weib zu Rntzau usgebrochen und! durch den Fluß Heiligeniin 
welcher die Grentze von Cnrlandt nnd Litthanen ist, durch ein 
Littawisch Stedtlein Lanckß gepaßiret." 

Die Reise geht dann über Dettingen, Memel, die kmische 
Nehrung, Pillan, die frische Nehrung, Danzig und dann weiter 
der Badischen Heimat zn. 



Die EiltiMlimz der kmMische» 

Asttrierhiltiiiffe seit Aufhebung i>er Leibeizeilslimst, 

unter besonderer Berücksichtigung der Privatbauern. 

Von 

vi. Herbert Creutzburg 

—— (Fortsetzung.) 

III. G e s e tz b e st i m m n n g e n seit dem Erlaß der Bauern­

verordnung bis znmIahre 1845. 

Eine Vorschrift der Einsührnngskommission von 1823 gab 
der Gutspolizei das Recht der speziellen Aufsicht über verschuldete 
Wirte unter Anwendung einer polizeilichen Züchtigung in nötigen 
Fällen. 

Bezüglich der Bestimmung, daß die sreiwerdeuden Bauern 
sich keinessalls dem Ackerban entziehen dürften, wurde in einem 
kaiserlichen Ukas von 1^24 festgesetzt, daß kein Glied der drei 
Nanernklassen, das nicht dnrch das gesetzliche Alter oder durch 
körperliche Gebrechen von der Arbeit befreit war, sich als Los­
treiber, d. h. aus eigene Hand setzen dnrfte, vielmehr sich in das 
kontraktliche Verhältnis als Pächter einer Landstelle oder als Dienst­
bote begeben mußte. Ausgenommen von dieser Verpflichtung 
blieben die Bauern, die nachweislich ein für das Land unentbehr­
liches Handwerk oder Gewerbe trieben, das ihnen hinreichenden 
Unteihalt gewährte. Zu diesen unentbehrlichen Handwerken sind 
zu zählen, die der Weber, Schileider, Schuster, Schmiede, Zimmer­
leute, Stellmacher, Tischler, Böttcher und Maurer, ferner auch 
die durch die Lokalverhältnisse bedingten anderweitigen Gewerbe 
uud Rahrungszweige. Um das Handwerk an einem Orte frei 
ausüben zu dürfen, bedurfte es der Genehmignng des KreiSge-
richlS. Unter allen Umständen aber dnrfte es nnr für den Bedarf 
der Gutshöfe und des Landvolkes betrieben werden, und es war 
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streng verboten, für die Städte zn arbeiten. Nach einer Verfügung 
der Einführnngskommission von I 832 konnten die >n einer Bauern-
gemeinde gehörenden Handwerker bei vorhandenem Mangel an 
Dienstboten znr Annahme von Knechtsdiensten gezwungen werden. 

Zwei Negimentspublikationen von 182«; gestatteten den 
Bauern den Kauf und Verkauf aller zur Landwirtschaft gehörigen 
Produkte und Vorräte in allen Städten, Märkten und Verkaufs­
plätzen, ohne daß dafür ein Zoll erhoben wurde oder ein Handels­
schein dazu erforderlich war. 

Um den Gutsherrn wegen etwa geleisteter Banernvorschüsie 
sicherzustellen, sollten diese nach einem Regimentsbefehl <wn 1827 
nicht dem einzelnen Ballern, sondern den» Bauernvorratsmagazin 
gewährt werden. 

Ein Befehl der kurländischen Gouveruementsregierung von 
1828 schrieb vor, daß die auf dem Lande wohnenden freien Leute 
niederen Standes, welche früher der Patrimonialgerichtsbarkeit 
unterstanden, der Gutspolizei untergeordnet wnrden, und deren 
Anordnungen unbedingt Folge zn leisten hatten. Widersetzten sie 
sich der GutSpolizei, so durfte diese sie verhaften und dem KreiS-
gericht zur Bestrafung übergeben. Eine direkte Strafgewalt nach 
Maßgabe der Hanszucht üand der GutSpolizei gegen dergleichen 
Lente nnl dann zu, wenn die Gutspolizei vom Grundherrn selbst 
oder an dessen Stelle von einem andern Mitgliede des Adels oder 
eiller aduge Rechte genießenden Persoll verwaltet wurde. Die 
GutSpolizei sollte also nicht vou Personen niederen Standes ver^ 
sehen werden. Diese Stre.sgewalt durfte nur gegeu solche freie 
Leute angewandt meiden, die in einem kontraktlichen Dienstver­
hältnisse zum Gnuidherin standen, oder gegen solche, die, ohne 
mit dem GutsbesiM eitlen Kontrakt geschlossen zu haben, sich im 
Gnlsgebiete vorübergehend aushielte«. Freie Leute jedoch, die in 
einem anderen Kontrakte als im Dienstverhältnis zum Grundherrn 
standen, wie Wirthschaftsb^amte, Pächter, Mieter, Müller usw. 
unterstanden nur dann der gntspolizeilichen Strafgewalt, wenn 
solches im Kontraüe ausdrücklich vermerkt war. Eine Versügnng, 
daß der GutSpolizei nur besondere Klassen unterworfen wären, 
gab e^ uicht. 

Werbliche i^emeindegl eder, welche innerhalb ihrer Gemeinde 
in keinem ^ienstvelhäUniS standen, konnten auf Beslimmnng der 
Gemeinde und GutSpolizei nach einer Stadt im Gounernement 
oder auch wich 'Riga tempmär entlassen werden, wie zwei Vor-
s«.tniften der Eu,fübnu>gsfom>m>sion von und l!?33 besagten. 
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Wichtig war noch der Artikel 8 des kaiserlichen llkases vom 
24. Dez. 1841, wonach adlige Landgüter in Kurland auf nicht 
länger als zehn Jahre in Psandbesitz gegeben werden durften. Es 
sei hier gleich hinzugefügt, daß der Erbpfandbesitz für den Bürger­
lichen nur eine sehr unsichere Besitzsorm war, denn nach Brünier^ 
„stand es jedem Adligen frei, das Gut in seinen Besitz überzn-
sühren, sobald er die Summe zurückerstattete, die beim Ankauf 
dafür erlegt worden war." 

I V  D i e  E i n f ü h r u n g  d e r  Z i n s p a c h t .  

In den dreißiger Jahren begann sich der landwirtschaftliche 
Betrieb in Kurland erheblich zn verbessern; es wurden praktischere 
Ackergeräte angeschafft nnd vor allem fing man allmählich an, 
den Anbau der Kartoffel und des Klees systematisch zu betreiben: 
die Felder wurden intensiver bewirtschaftet und die rationellere 
Mehrfelderwirtschaft begann das alte Dreifeldersystem zu ver­
drängen. Die naturgemäße Folge davon war, daß bei Gutsbe­
sitzern und Bauern sich immer stärker das Bedürfnis fühlbar 
machte, mit dem alten Fronpachtsystem zn brechen und die Geld­
pacht einzuführen. Denn unzweifelhaft ging viel Arbeitskraft allein 
schon dadurch verloreil. daß der Fronleistende bei den vielfach 
großen Ausdehnungen der kurländischen Güter erst einen weiten 
Weg bis zu den Hosesseldern zurücklegen mußte. Dazu kam, 
daß die Feldarbeiten des Pächters nnd Verpächters, namentlich 
bei Aussaat uud Ernte kollidierten, uud der Fronpächter hierbei 
häufig wirtschaftlichen Schaden erlitt, da die Bestellung der Hofes­
felder vorging. Auf Grund dieser Argumente und mit dem Hinweise 
darauf, daß dem Froupächter seine Arbeitsleistung teurer zu stehen 
käme, als sie sich dem Gutsherrn rentiere, machte der kurländische 
Landesbevollmächtigte Freiherr v. Hahn-Postenden auf dem Land­
tage 1840 den Vorschlag, die Zinspacht einzuführen oder diesem 
Gedanken wenigstens näher zu treten. Er hatte als erster mit 
diesem System bereits im Jahre 1836 auf seinem Gute Lub-
Essern den Anfang gemacht und 2 Baueruhöfe auf K Jahre für 
je 60 Nbl. Silbermünze verpachtet. Die Zufriedenheit des Guts­
herrn und der Bauern mit diesem Zustande hatte zur Folge, daß 
im Jahre 1838 19 weitere und 1840 die übrigen zirka 50 Fron­
pachten in Lnb-Essern in Geldpachten umgewandelt wurden. Auch 
auf den Gütern Postenden und Laidsen hörte die Fronpacht zu-

!) Ludw. Brünier, Kurland. Leipzig 1868. 
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gunsten der Zinspacht auf. Aus den entferntesten Gegenden 
Kurlands kamen Bauernwirte hierher, nm diese ganz neuen Ver­
hältnisse kennen zu lernen. Da Freiherr v. Hahn aus eigenen 
praktischen Ersahrungen sprach und mit der Umwandlung der 
Frone in die Zinspacht auf seinen eigenen Gütern so günstige 
Resultate erzielt hatte, gelang es ihm auf dem Landtage durchzu­
setzen, daß auf einem ritterschaftlichen Kommunalgute probeweise 
die Geldpacht eingeführt wurde. Die gehegten Hoffnungen wurden 
nicht getäuscht, und bald folgten die anderen Ritterschaftsgüter 
nach. Diese guten Beispiele erweckten Nacheiferung und bald ge­
wann die Zinspacht auch auf den Privatgütern eine immer größere 
Ausdehnung. Nach Angaben v. Hnecks ^ betrug die Pachtsumme 
bei einem Gesinde mit 10 Los Aussaat in jedem der drei Felder 
und 100 Fuder Heu, das wöchentlich einen Arbeiter und eine 
Magd stellte, 150 Rbl. Silbermünze. Da die Geldpacht nicht 
durch ein Gesetz eingeführt wurde, vielmehr aus eigener Initiative 
der Gutsherren hervmgiug, läßt sich kein genaues Datum für die 
Einführung angeben, jedoch kann man annehmen, daß um 1845 
in Kurland mit der Umwandlung des Fronverhältnisses in die 
Zinspacht allgemein vorgegangen wurde. 

Gleichzeitig traten auch die Bauernwirte der Domänen mit 
dem Verlangen hervor, das Geldpachtsystem auf den Krongütern 
einzufühlen. Ihre Wüniche fanden beim Ministerium der Reichs­
domänen Billigung und wurden bald erfüllt. Nach der Zeitschrift 
„Inland" - hatte sich das Geldpachtsystem vorzüglich bewährt. In 
den Mißjahren 1844—46 mußten den noch fronenden Bauern 
gewallige Vorschüsse gemacht werden, die sich auf den Wert von 
über eine Million Rbl. Silbermünze beliefen, abgesehen von den 
202 382 Rbl. Silbermünze, welche die Krone einzelnen Privat-
baueinschaslen als Darlchn gab. Die Gutsherren wurde» schwer 
geschädigt, da sie ihr Darlehn höchstens zur Hälste und erst nach 
Iahren zinslos wiedererhielten. Dazu kam noch, daß das während 
der Mißjahre hoch im Preise stehende geliehene Korn später in 
natura zurückerstattet wurde, als die Preise erheblich niedriger 
waren. Während die Erhaltung der fronenden Bauern so große 
Opfer kostete, waren die ZiuSpächter ihren eigegangenen Verbind­
lichkeiten größtenteils nachget mimen, ohne irgend eine Unterstütznng 
zn beanspruchen. Die Zeitschrift „Inland" ^ 1854 berichtet über 

!) v. Hueck, a. a. O. S. und 189, 
Inland Hr. ao. Tie Entwicklung d. Pachlsystems i. Kurland. Mitau 1847. 

6) Inland Nv. 49. B. Zustand der kurischen Bauern. Mitau 1854. 
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den Zustand der kurländischen Bauern.- „Seit etwa 15 Jahren, 
von welcher Zeit ungefähr die Pachtverhältnisse datieren, die jetzt 
auf den meisten Gütern Kurlands eingeführt sind, ist — ich will 
nicht gerade sagen ein Wohlstand — wohl aber eine Wohlhäbig-
keit unter den kurländischen Bauern eingetreten, wie man sie früher 
nie gekannt hat." 

In sozialer Hinsicht bewirkte die Einführung der Geldpacht, 
daß sich die Bauernschaft Kurlands in 2 Klassen zu trennen be­
gann, in die der Pächter oder Wirte und die der Landarbeiter, 
in Kurland noch bis heute „Knechte" benannt. Diese Scheidung 
machte sich am deutlichsten bei den Heiraten bemerkbar, die von 
nun an meist innerhalb dieser beiden voneinander geschiedenen 
Klassen stattfanden. 

Auf den Privatgütern, welche die „Knechtwirtschaft" einge­
führt hatten, wurdeu nun Kncchtwohnungen (Jnsthäuser) gebaut 
mit Ställen und Ziemisen für Pferde, Wagen und Ackergeräte. 
Auf den Krongütern wurden solche Bauten erst später aufgeführt, 
weil hierzu früher keine Fonds vorhanden waren. 

A!an könnte sich vielleicht darüber wundern, daß die Geld­
pacht in Kurland erst so spät Eingang gefunden hat und nicht 
gleichzeitig mit der Bauernbefreiung eingetreten ist, und dies für 
eilten großen wirtschaftlichen Nachteil halten. Doch bei genauer 
Betrachtung und Berücksichtigung der damaligen Verhältnisse dürfte 
man zu dem Nesultat gelangen, daß die langsamere Entwicklung 
vorteilhaft gewesen ist. Zur Zeit der Aufhebung der Leibeigen­
schast und noch ein Jahrzehnt später, befand sich ein großer Teil 
des kurländischen Großgrundbesitzes im Konkurs oder nicht weit 
davon; mit dem Gutsherrn war auch der Bauer verarmt. Ein 
Kreditsystem, das helfend hätte eingreifen können, war nicht vor­
handen. Der lettische Bauer war außerdem gewöhnt, auf Schritt 
uud 5ritt vom Gutsherrn bevormundet zu werden; er hätte wohl 
kaum mehr gearbeitet, als zur notdürftigen Fristuug feines Lebens 
erfmderlich war, wenn er nicht durch die Frone zur Arbeit er­
zogen worden wäre. Die Zinspacht konnte mit Erfolg erst ein­
geführt werden, als die Pächter und namentlich auch die Ver­
pächter, zahlungskräftig waren und der Bauer eine höhere sittliche 
und ökonomische Reife erworben hatte, als ein eben aus der Leib­
eigenschaft entlassenes Individuum. Der Verpächter mußte schon 
deshalb über ein größeres Kapital verfügen, weil er bei der Ein­
richtung der Knechtwirtschaft dazu gezwungen war bedeutende Auf­
wendungen für Anschaffung von Inventar und für Neubauten von 
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Knechtswohnungen zu machen. Erst als diese Bedingungen erfüllt 
waren, war die Umwandlung der Fronpacht in die Geldpacht 
zweckmäßig. Man dürfte in Kurland den richtigen Zeitpunkt 
hierfür gewählt haben. 

V  D i e  A g r a r g e s e t z g e b u n g  v o n  1845—63. 

Der Art. 876 aus dem II. Teil des Provinzialrechts von 
1845 erledigte endlich die Streitsrage über den § 105 der 8ttt.Mtg, 
Ourlaiidiea von 1617, der den Nichtadligen den Kauf von Ritter­
gütern bei Verlust der Güter verbot. Über diesen Paragraphen 
war viel gestritten worden, weil er in dem Exemplar, das dem 
Adel übergeben wurde, vorhanden war, in dem Exemplar des 
Herzogs jedoch fehlte. Die Sache ist nicht ganz aufgeklärt worden. 
Das Provinzialrecht von 1845 bestätigte diesen Paragraphen. 

Durch das Allerhöchst bestätigte ReichsratSgutachten vom I. 
1845 wnrden Personen bäuerlichen Standes in Kurland das 
Pachten von Domänen und Rittergütern verboten. 

Jin I. 1849 erließ die Kommission in Sachen der kurlän­
dischen Bauernverordnung eine die Zinspacht betreffende Vorschrift, 
nach der die durch Umwandlung der Frone in Geldpacht stellenlos 
gewordenen Gemeindeglieder an die Gemeinde den Anspruch auf 
Obdach hatten, während der Grundherr ihnen zu ihrem Unterhalt 
Arbeit beschassen mußte. Auch wurde der Grundherr verpflichtet, 
beim Einziehen von Gesinden oder bei ihrer Verpachtung an Per­
sonen, die nicht Bauerngemeindeglieder waren, die hierdurch stellen­
los gewordenen Gemeindeglieder auf seine Kosten mit Wohnung 
und Muteln zum Unterhalt zn versehen. Die Vorschrift wurde 
aus G.und eines vom Adel gefaßten Beschlusses erlassen. Der 
gute '-^'ille, der dieser Versagnag zugrunde lag, ist anzuerkennen, 
jedoch ist von dieser Vorschrift nie Gebrauch gemacht worden, da 
in demselben Jahre den Bauern die Uebersiedlung in die Städte 
gestattet wurde, wo sie Beschäftigung bei gntem Lohn fanden. 

Der durch Regimentspatent von 1849 veröffentlichte Be­
schluß des Ministerkomitees von 1848 gestattete den Banern die 
sreie Uebersiedlnng in alle Städte de5 Reiches, sowie die Erlan 
gung der den Stadtkorporationen verliehenen Rechte. Die völlige 
Freizügigkeit wurde jedoch erst durch einen UkaS des I. 1858 ge­
währt: Von nun ab hatte der knrländische Bauer das Recht, sich 
auch in den Landgemeinden sämtlicher Gouvernements Rußlands 
anzusiedeln. Eine gewisse Beschränkung blieb jedoch noch immer 
bestehen, denn im Lause eine«) Jahres dursten nur 5"/« der männ­
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lichen Bevölkerung einer jeden Landgemeinde in ein anderes Gou­
vernement übersiedeln, wenn der Gutsherr und die Gemeinden 
nicht ausdrücklich einer größeren Zahl die Erlaubnis dazu 
gewährten. 

Ein Allerhöchst bestätigter Beschluß des OstseekomiteeS von 
1857 bestimmte, daß die mit den Wirten abgeschlossenen Pacht­
kontrakte, falls sie bei dem Übergang eines Gutes auf einen 
anderen Besitzer noch in Kraft waren, von dem neuen Besitzer so 
anerkannt werden mußten, als wären sie von ihm selbst abge­
schlossen. Dies war ein erfreulicher Fortschritt, denn das frühere 
Prinzip, nach welchem der Kaus den Pachtvertrag brach, halte für 
die Pächter stets nachteilige Folgen. 

Den Verkauf von Bauernländereien an dic bisherigen 
Pächter leitete das Ministerium der Reichsdomänen im Jahre 
1860 durch die „Regeln über den Verkauf bäuerlicher Grundstücke 
in den Ostseegouvernements" ein. Der Verkauf bäuerlicher Grund­
stücke — so wurde verfügt — durfte nur auf solcheu Domänen 
stattfinden, wo bereits die Zinspacht eingeführt war, und es blieb 
dem Ministerium der Reichsdomänen vorbehalten, die Krongüter 
zu bestimmen, auf denen die Veräußerung stattfinden sollte. Der 
Verkauf durfte nur an die bisherigen Pächter der Gruudstücke er­
folgen, andernfalls bedurfte es der besonderen Erlaubnis des 
Ministeriums. Der Verkauf ging nach folgenden Grundsätzen 
vonstatten: Die Kaufsumme wurde durch Kapitalisierung der 
bisherigen Pacht zu 4°/o festgesetzt. Hiervon hatte der Käufer 
eine Anzahlung von wenigstens 15"/» zu leisten. Der Rest der 
Kaufsumme blieb auf dem Grundstücke stehen und wurde jährlich 
mit 4"/» verzinst. Dazu kam noch die jährliche Tilgung, spätestens 
in 28 Jahren sollie die .Restschuld getilgt sein. Drei verschiedene 
Tilguilgsperioden waren zul-issig, und zwar in i5 Jahren bei 9" o 
jährlicher Zahlung (4" » Zinsen nnd 5°/» Amortisation), in 22 
Jahren bei 7"in 28 Jahren bei 6"/« Annuität. Die Kauf 
kontrakte wurden bei Dein Kieisgericht vollzogen. Der Käufer 
blieb zu allen bisherigen Leistungen und Abgaben verpflichtet, wie 
auch der Grund und Boden mit den auf ihm ruhenden Natural­
leistungen belastet blieb. War der Verkauf vollzogen, so verlor 
der bäuerliche Grundbesitzer seine Ansprüche auf unentgeltliche 
Verabfolgung von Bau- und Brennholz und Torf aus den Kron­
wäldern. was in den Kaufkontrakten besonders zn vermerken war. 
Nachdem die Krone mit dem Verkaus der Baueruländereien be­
gonnen hatte und in Liv- und Estland bereits 184i> und 1"<;i 
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der Bauernlandverkauf ans Rittergütern gestattet war, war es 
nur eine Frage der nächsten Zeit, wann auH in Kurland der 
Bauernlandiverkauf auf den Privatgütern freigegeben würde. 

Im I. 1861 wurde durch eine Bestimmung des General­
gouverneurs die Körperstrafe beschränkt. Die bisher für Polizei­
vergehen bestimmte Körperstrafe sollte an Wirten und deren Ehe­
frauen nicht mehr vollzogen werden, an ihre Stelle trat die Arrest-
strase. Doch wurde die Körperstrafe für die zur Klasse der Dienst­
boten gehörigen Personen beiderlei Geschlechts beibehalten; die 
Männer sollten fortan nur mit der flachen Peitsche ^ die Frauen 
nur mit Kinderruten gezüchtigt werden dürfen, während die Be­
strafung mit dem Stock gänzlich aufhören sollte. Gleich hier sei 
darauf hiugewiesen, daß 1863 Personen weiblichen Geschlechts 
von der Körperstrafe gänzlich befreit wmden; seit 1865 war die 
Vollziehung der Körperstrafen nur noch an Minderjährigen ge­
stattet, wurde aber in demselben Jahre auch für diese gesetzlich 
abgeschafft. In Wirklichkeit aber ist die Peitsche noch bis zum 
Ende des vorigen Jahrhunderts, wenn auch immer seltener, ge­
braucht worden. 

Im I. 1863 wurde ein Allerhöchst bestätigter Senatsukas 
erlassen, der die Armenpflege betraf. Die Banernverordnnng 
hatte bestimmt, daß bemittelte Gemeindeglieder für ihre armen 
Verwandten innerhalb der Gemeinde Sorge zu trage» hätten. 
Da mit dem Eintritt der Freizügigkeit die Gefahr vorlag, daß 
sich die Verwandten dieser Last durch zeitweilige» Fortzug ent­
ledigten, wurde verfügt, daß die bis zu 3 Jahreu abwesenden 
Gcmeind.'glieder sür die Zeit ihrer Abwesenheit den Unterhalt für 
ih.e unbemittelten Verwandten sicherzustellen hätten. 

VI. Die „A g r a r r e g e l n" vom 6. S e p t e m b e r  1863. 

Das wichtigste Gesetz der kurländischen Agrargeschichte seit 
Aufhebung der Leibeigenschaft ist der kaiserliche Ukas vom 6. 
September 1863, der den Bauern in Kurland freistellte, Gesinde 
der Privatgüter als Eigentum zu erwerben, und der neue Vor­
schriften über den Abschluß von Pachtverträgen brachte. Dieses 
Gesetz wird „die Agrarregeln" genannt. Es wurde nunmehr 
„dem kurläudischeu Bauer das Recht zuerkannt, nach freier Ver­
einbarung mit den Gutsbesitzern abgesonderte Pachtstellen (Ge-

Tic Peitsche oder „Plätte" bestand aus einem an einem Griff be­
festigten ca. l m langen, i/., bis 1 em dicken und ungefähr 5 em breiten, harten 
Lcderstrcifcn. 
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smdei, welche zum Komplex der adligen Güter in Kurland ge­
hören, zu Eigentum zu erwerben." Zunächst galt diese Bestimmung 
nur sür bäuerliche Grundstücke der Rittergüter, die nicht durch 
Fideikommiß gebuuden waren. Bei den Fideikommißen blieb das 
Verbot des Bauernlandverkauses noch bestehen ^ Der bisherige 
Pächter des Gesindes genoß da^. vorzngsivelse siecht ans Erweis 
bnng. Die Gesinde konnten von Personell jeden Standes erworben 
werden. Dnrch den Kauf übernahm der Käufer, welchen Standes 
er auch war, die Pflichten und tasten des Gesindewirts in vollem 
Umfange, wie z. B. Wegebesserung, Schüttung in das 5(.'rnma-
gazin u. a. Allein ausgenosninen von dem Gesindekauf waren 
die Juden 2, die überhaupt minder berechtigt waren. 

War der Gutsbesitzer genullt, ein Gesinde zu verkaufe«, so 
mußte er dies 9 Monate vor dem Georgstage dem Pächter mit­
teilen und ihm gleichzeitig die Verkaufsbedingungen schriftlich oder 
mündlich vor dem Gemeindegericht bekannt machen, Der Pächter 
hatte die Pflicht, falls er den kauf abzuschließen gedachte, binnen 
6 Wochen durch das Gemeindegericht hiervon dem Gutsbesitzer 
Mitteiluug zu machen, dann den Kauf zu vollziehen oder dem 
Gutsherrn eine Sicherheit zu stellen, daß er seine Absicht ver­
wirklichen würde. Verstrichen die «> Wochen, ohne das; der Pächter 
auf den Kauf des Gesindes Anspruch erhob, so verlor er das 
Vorkaufsrecht, und der Gutsbesitzer durfte da^> Gesinde nuumehr 
au jeden beliebigen Käufer verkaufen, der geneigt war, den ge­

forderten oder einen höheren Preis zu zahleu. Fand sich wegen 
eines zu hoch angesetzten K.'.nfpreiseS kein Käufer für das Gesinde, 
und setzte der Gutsherr infolgedessen den Preis herab, so hatte 
der bisherige Pächtcr binnen 6 Wochen das Vorkaufsrecht zu dem 
neuen Preise. Damit die sechswöchentliche Bedenkzeit gewahrt 
bliebe, mußte Anzeige des herabgesetzten Preises dem Pächter 

Im Iahi" l wurde der Bauernlandverkauf auch auf den kurlän-
difchen Ritterschaf.Einern durch einen Beschluß des MinistcrkmnitccS gestalt«, 
und nach einem Allerhöchst bestätigten Beschluß deS OstscekomiteeL wurde 
der ^csindeverkauf auch den Fideikommißgütern freigegeben. 

^0 war' d.'n ,)Udeir z. B. verboten, di.' Pacht von Krön- und Privat-
gülenl, die Pacht von Bancriigesinden. trügen und Schänken in den Mark!-
flecken und auf den 0'nUern und die Pacht der vou einer Baucrnscbasl dem 
t^ulcib^sitzer zufließenden Nevenucn. Sie dursten nicht Branntwein auf Kredit 
an die Bauern vertaufen bei Strafe der ^Uchtigkcit der Schuld i ebenso ivaren 
die Schulden der Bauern an Juden, die unter Verpfändung von Kleidung, 
Hausgerät, Vieh oder Getreide gemacht wurden als nichtig zu erachten n. a. m! 
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spätestens 6 Wochen vor dem Georgstage gemacht werden. Ver­
zichtete ein Pächtcr auf den Kauf oder war er des Vorkaufrechtes 
wegen nicht Einhaltens der Frist verlustig gegangen und wurde 
das Gesinde an eine andere Person verkauft, so brauchte er sein 
Gesinde erst abzugeben, wenn sein Pachtkontrakt abgelaufen war, 
falls nicht im Pachtkontrakt ausdrücklich ausbedungen war, daß er 
mit dem Verkauf erlösche. Aber auch dann hörte der Pachtver­
trag erst am nächsten Georgstage auf. 

Dem abziehenden Pächter, der auf die neuen Pachtbedin­
gungen nicht eingegangen war, hatte der Gutsherr als Entschä­
digung die letzte Jahrespacht, und den Wert der etwa erfüllten 
Naturalleistungen auszuzahlen. Falls der Wert der Natural­
leistungen nicht im Pachtkontrakt festgesetzt war, so wurde derselbe 
frei vereinbart oder die Entscheidung wurde dem Gemeindegericht 
überlassen. Befand sich das zum Verkauf bestimmte Gesinde noch 
in Fronpacht, so mußte der Pächter innerhalb 6 Wochen nach der 
Verkaufsanzeige, falls er sich nicht zum Kauf entschloß, eine Geld­
pacht in Vorschlag bringen, nach welcher die zu zahlende Entschä­
digung zu bemessen war. Der Pächter hatte volles Anrecht auf 
die Entschädigung und brauchte sein Gesinde nicht früher abzu­
geben, als bis er nach dieser Richtung befriedigt war. Die Zah­
lung durfte nur verweigert werden, wenn der Wirt durch schlechte 
Wirtschaft das Gesinde deterioriert hatte, oder wenn er seinen 
Verpflichtungen gegen den Gutsherrn nicht nachgekommen war. 
Die verkauften Gesinde wurden von der Hypothek des Hauptgutes 
abgesondert und selbständig beliehen. 

Durch den Kauf eines Gesindes erwarb der Besitzer die vollen 
Rechte eines Grundeigentümers mit Ausnahme der Rechte, die 
ausschließlich den Besitzern von Rittergütern zukamen. Das ver­
kaufte Gesinde gehörte in polizeilich-administrativer und gerichtlicher 
Hinsicht nach wie vor zu dem Bestände des Gutes, von dem es 
wirtschaftlich abgetrennt war. Servitutsrechte durften für ver­
kaufte Gesinde nicht auf anderen Ländereien desselben Gutes be­
gründet werden, mit Ausnahme der Benutzung von Wegen, des 
Rechts Vieh zu treiben und zu tränken und des Wasserservituts. 
Eine gemeinsame Benutzung von Ländereien war verboten. Die 
verkauften Gesinde sollten mit ihren Feldern und Wiesen in einer 
zusammenhängenden Fläche liegen, und nur dann durften sie streu-

Baltische Monatsschrift >sn. Heft 1. 4 



50 Tie kurländisch>.'n Agrarverhältnisse. 

belegen sein, wenn die Ländereien an Felder oder Wiesen anderer 

Pachlländereien grenzten. 
Ter zweite Teil des Gesetzes enthielt Abänderungen bezüg­

lich des Abschlusses von Pachtkontrakten über bäuerliche Grund­
stücke. Die kurzbefristeten Pachtverträge hörten von nun an auf. 
Die P^chtzeit mußte wenigstens zwölf Jahre betragen; einzig und 
allein beim Uebergang von der Fronpacht zur Zinspacht war es 
gestattet, den Kontrakt auf nur 0 Jahre abzuschließen. Daß der 
Pachtvertrag auch beim Verkauf des Gules in den meisten Fällen 
weiterlief, ist bereits gesagt. Keinen Einfluß auf das Pachtver­
hältnis übte ferner der Tod des Verpächters aus. Vier Jahre 
nach Erlaß des Gesetzes hatten sämtliche noch bestehenden Fron-
pachtverträge aufzuhören; von da ab durfte kein Gesinde mehr 
gegen Fronleistungen zur Nutzung abgegeben werden, jedoch blieb 
es dem Pächter gestattet, neben der Geldzahlung noch einige 
Arbeisleistungen für den Gutsbesitzer zu übernehmen. Der Wert 
dieser Arbeitsleistungen mußte aber stels in Geld berechnet und 
in dem schriftlichen Pachtverträge vermerkt werden, da sowohl dem 
Pächter als auch dem Verpächter das Necht zustand, nach einer ein 
Jahr vorher gemachten Anzeige die Arbeitsleistungen durch Geld 
abzulösen bzw. ablösen zu lassen. Nicht pünktliche Erfüllung der 
neben der Geldpacht zu leistenden Arbeiten gab dem Gutsherrn 
noch nicht das Necht, den Kontrakt sofort zu kündigen, jedoch 
tonnte der Wirt der Beitreibung durch eine gerichtliche Anordnung 
verfallen. Nur bei gauz offenbar hartnäckiger Weigerung, die 
kontraktlich übernommenen Arbeiten auszuführen, konnte der Pächter 
durch gerichtliches Urleil aw) seiner Pachtstelle sofort entfernt 
werden. War der Pachtvertrag abgelaufen und der Gutsbesitzer 
gewillt, das Gesinde wieder zu verpachten, so hatte der bisherige 
Pächter das Vorpachtrecht, daß heißt, das Gesinde mußte ihm 
zur Pacht zugeschlagen werden, falls er auf die vom Gutsherrn 
geforderten Bedingungen einging. Weigerte sich der bisherige 
Pächter, die angebotenen Pachtbedingungen anzunehmen und mußte 
er deshalb sein Pachtgrundstück verlassen, so war der Gutsbesitzer 
verpflichtet, ihm eine Entschädigung zu zahlen, die der dreifachen 
Differenz zwischen der im letzten Jahre gezahlten Pachtsnmme und 
der vom Gutsherrn neu in Vorschlag gebrachten Zinspacht ent­
sprach. Hatte der bisherige Pächter eine Fronpacht innegehabt. 
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so mußte der Verpächter dem abziehenden Pächter eine Entschä­
digung zahlen, die der gebotenen IahreSgeldpacht für das Gesinde 
gleichkam. Der ganzen oder teil weisen Entschädigung konnte der 
Vächter nur dann verlustig gehen, wenn er seine kontraktlichen 
Verpflichtungen gegen den Gutsherrn nicht erfüllt hatte. Der Ver­
pächter mußte ueun Monate vor Ablauf des Pachtkontraktes dem 
Pächter schriftlich oder mündlich vor dem Gemeindegericht die 
Anzeige machen, ob und zu welchen Bedingungen er den Vertrag 
erneuern wollte. Der Pächter hatte sich während einer vier­
wöchigen Frist, vom Tage der Anzeige ab, darüber zu erklären, 
ob er geneigt wäre, auf dieser Grundlage einen neuen Pachtver­
trag abzuschließen. Wollte er auf die Bedingungen eingehen, so 
mußte er dem Gutsherrn zur Sicherheit eine Summe einzahlen, 
die der ersten kontraktlichen Teilzahlung des Pachtgeldes gleichkam. 
Unterließ der Gutsherr die rechlzeitige Anzeige und äußerte sich 
auch der Pächter nicht, so galt der alte Kontrakt stillschweigend 
auf eiu weiteres Jahr verlängert. 

Ein Fronpächter war seinerseits verpflichtet anzuzeigen, eine 
wie hohe Geldpachtsumme er für das Gesinde zu zahlen bereit 
wäre. Versäumte er die gesetzte Frist, oder wollte er auf die 
vorgeschlagenen Bedingungen nicht eingehen, so ging er des Rechtes 
verlustig, nach Ablauf des Kontraktes das Gesinde zu behalten. 

Sehr wichtig war der Punkt 18 der Agrarregeln, der das 
Einziehen von Bauerngesinden erheblich erschwerte: „Wenn der 
Gutsbesitzer willens ist, den Pächtcr nach Ablauf der Kontrakt­
jahre aus dem Gesinde zu eutfernen, nicht, um dasselbe im bis­
herigen Bestände anderen Personen in Arende zu geben, oder 
zu verkaufen, sondern zu einem anderen Zweck, und er auf diese 
Art den früheren Pächter der Möglichkeit beraubt, das Gesinde 
ferner zu behalten, so ist er verpflichtet, dieses dem Pächter neun 
Monate vor Ablauf der Kontraktfrist anzuzeigen und beim Ent­
fernen des Pächters aus dem Gesinde ihm eine Entschädigung zu 
geben, welche der doppelten Arendesumme dieses Gesindes für das 
letzte Jahr und dem doppelten Werte der außer der Arendesumme 
für den Gutsbesitzer im letzten Jahr erfüllten Naturalleistungen 
gleichkommt. Ein Fronpächter erhält in diesem Falle eine Ent­
schädigung, welche dem doppelten Betrage der von ihm statt der 
Fronleistungen gebotenen Arendesumme gleichkommt." Falls der 

'.uicosu s 
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Gutsherr nach dein Ablaufe der Pacht ein Gesinde zur Beseitigung 
von Streuländereien um wenigstens ein Viertel verkleinerte und 
sich mit dem Verpächter über die neuen Pachtbedingungen nicht 
einigen konnte, so durfte der bisherige Pächter das Gesinde ver­
lassen und lallt Gerichtsspruch eine Entschädigung verlangen, die 
der doppelten JahreSpachtsnmme entsprach. 

Diese Bestimmungen über die Pachtverträge erstreckten sich 
nicht ans die kleinen Gesinde, die als ein Teil des Lohnes z. B. 
Feld^ und Waldwächtern zur Nutzung überlassen waren. 

Die ordnungsmäßige Durchführung der Agrarregeln wurde 
der Kommission in Sachen der kurländischen Bauernverordnung 
übertragen. 

Die Agrarregeln erhielten einige Ergänzungen im folgenden 
Jahr Da die am 6 Sept. bestätigten und erst am 20. 
Sept. erlassenen Agrarregeln bis znm Georgstage 18li4 nur eine 
Frist von 7 Monaten ossenließen und darum die auf 9 Monate 
vor Ablanf des ökonomischen Jahres festgesetzten Anzeigetermine 
des beabsichtigten Verkaufs oder der Verpachtung nicht gewahrt 
werden konnten, so wurde bestimnlt, daß ausnahmsweise für dieses 
Jahr die Anzeige des beabsichtigten Verkaufs oder der Verpachtung 
oder der anderweitigen Benutzung von Gesinden der Privatgüter 
an die vorgeschriebene Frist nicht gebunden sein sollte, spätestens 
aber 6 Wochen vor dem 2:;. April gemacht werden müßte, wobei 
natürlich die rechtzeitige Kündigung des bestehenden Pachtkontraktes 
vorausgesetzt wurde. In einer anderen Vorschrift der Kommission 
in Sachen der kurländischen Bauernverordnung wurde verfügt, 
daß als „Korroborations- und erste Hypothekeninstanz" das zu­
ständige Oberhauptmannsgericht zu gelten hätte und daß, wenn 
einer der Kontrahenten oder Interessenten beim Kauf bzw. Ver^ 
kauf eines Gesindes oder überhaupt beim Abschluß irgendeiner 
solche Liegenschaften betreffenden Urkunde Glied einer Bauernge­
meinde wäre, kein Stempelpapier angewandt werden sollte. Der 
Kaufkontrakt sollte dann auf gewöhnlichem Papier abgefaßt werden 
und überhaupt sollten hierbei keinerlei Abgaben an den Staat er­
hoben werden. Schließlich besagte noch eine Vorschrift von 1864, 
daß es auch Bauern iu den Ostseeprovinzen gestattet sein sollte, 
Hoflagen und Hofesländereien von Krön- und Privatgütern in 
Pacht zu nehmen. Es handelte sich hierbei nur um den landwirt­
schaftlichen Betrieb: die Ausübung der eventuell an dem Gute haftenden 
Realrechte blieb den bäuerlichen Pächtern vorenthalten, wie auch in 
solchen Fällen die Gutspolizei dem Gemeindegericht übertragen wurde. 
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Der wichtigste wirtschaftliche Fortschritt, den die Agrarregeln 
brachten, war die Freigabe des regulären Erwerbs von Landeigentum 
an die Bauern auf den Privatgütern. Der Bauer war nicht 
mehr auf den Erbpfandbesitz und die Pacht beschränkt. Dazu 
kamen die anderen wirtschaftlichen und sozialen Vorteile, die der 
eigentümliche Landbesitz mit sich brachte. Ein weiterer wirtschaft­
licher Fortschritt war es, daß der bisherige Pächter das Vorkaufs­
recht erhielt. Der Gutsherr hatte wegen der eventuell zu zahlenden 
Entschädigung ein nicht geringes Interesse daran, das Gesinde an 
den früheren Pächter zu verkaufen. Darum forderte er keinen zu 
hohen Preis. Der Pächter konnte es am besten beurteilen, ob und 
wie weit er auf die gestellten Verkaufsbedingungen eingehen durfte-
denn er kannte in den meisten Fällen ans längerer Erfahrung die 
Ertragfähigkeit des Gesindes. Auch bei den Pachtverträgen waren 
die Neuerungen als erhebliche Verbesserungen anzuerkennen. So 
wurde die Fronpacht jetzt durch Gesetz gänzlich beseitigt uud die 
wirtschaftlich schädlichen, knrzterminierten Pachtverträge wurden durch 
langfristige ersetzt. Wurden auch in der Praxis vor dem Erlaß der 
Agrarregeln die kurzfristigen Pachtverträge in den meisten Fällen 
mit denselben Pächtern unter den früheren Bedingungen weiter 
fortgesetzt, so war doch die Unsicherheit des Pächters groß, was auf 
die Bewirtschaftung des Pachtlandes keinen günstigen Einfluß aus­
übte. In erheblichem Maße wurde die Sicherheit des bäuerlichen 
Pächters durch das Vorpachtrecht und die unter Umständen zn zah­
lende Entschädigung gesteigert. Am meisten wurde jedoch der Fort­
bestand der bäuerlichen Existenz dadurch gewährleistet, daß von nun 
an das Einziehen von Bauernland fo erschwert war, daß das Bauern­
legen für den Gutsherrn kaum mehr lohnend erschien. Zweckmäßiger-
meise war in den Agrarregcln leine bestimmte Anzahlungssumme 
festgesetzt, wie es beim Verkauf der Domänengesinde geschehen war. 
Die Bestimmung war dabei der freien Vereinbarung überlassen; 
der Gutsherr kannte in den meisten Fällen die wirtschaftliche Düttj 
tigkeit, die Zuverlässigkeit und die VermögenSverhältnisse seines bis­
herigen Pächters und jetzigen Gansers uud konnte hiernach eine 
angemessene Anzahlung verlangen oder ganz darauf verzichten. 

(Schluß solgt.) 



Z u r  K l l l t n i i s v t s - S i l g t .  

Von 

Emil Thomson 

— —  

I .  D e s  K a l e w s o h n e s  T a f e l r u n d e .  
Hört denn sie verklungnen Klagen, 
Kunde von den Kalewidcn, 
Auskunft von dem Alewiden. 
Aufschluß übern Olewiden, 
Fragen von dem Sulewiden. 

Es kann uns doch nicht wunder nehmen, daß von Gefolgs­
leuten und Mitkämpfern des Kalewsohnes in den ersten Gesängen 
des Epos nicht geredet wird, denn sie erzählen von seiner frühsten 
und frohen Jugend, in der wir uns nur für seiue Person inte­
ressieren. Auch im weiteren Verlauf in seiner ernstesten Helden­
zeit, nimmt er Arbeit und Gefahr allein für sich, — so meist in 
den Kämpfen mit den Zauberern und Unholden — oder die Sage 
spricht sie mit leicht begreiflicher Beschränkung ihm allein zu. so, 
wenn sie ihn allein ganz Estland umpflügen und für den Feldbau 
roden läßt. Höchstens ist ein Ackergaul sein Gefährte, andere 
werden nicht genannt. 

Aber der König in seiner gefahrvollen Einsamkeit sehnt sich 
nach einem lachenden, bis in den Tod treuen Freunde, und der 
ward ihm; der Held, dem selbst der Teufel nicht widerstehen kann, 
will sich an jemand anlehnen, der tapfer ist und furchtlos wie er, 
— und der wird ihm; der weise Herrscher sucht einen gleichgear­
teten Denker, der seine Sorgen zu begreifen, zu teilen und zu er­
leichtern vermag, — und der wird ihm. Es ist ein wohliges 
Gefühl, sich in die Gesellschaft dieser Großen heimisch einleben 
zu dürfen, deren jeder als ein herausgearbeiteter Charakter einher-
geht, scharf und geistreich von den andern unterschieden. 

Heute sehen wir sie am Hoflager in Lindanissa versammelt: 
sonst sieht man sie um den Herrscher nur in Not und Gefahr 
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vereint. Diesmal gilts einem festlichen Gelage, einer Feier de? 
ununterbrochenen Friedens, der Höhe des Glückes, wie es nie da­
gewesen. Das ist zum Jubeln und Jauchzen dem fröhlichen 
Alew söhne eine gern gepflegte Stätte: kaum, daß er dem 
Sänger für seinen Märchensang vom Vogel Fiura Raum läßt. 
Da schallt auch schon sein tolles, harmlos-lustiges Lied iu der 
V.ille, voller Späße und Schwänke, heiter, wie er selbst das ernste 
Leben um den herrschenden Herrn zu formen liebte. Der wußt' 
es wohl, daß dieser Frohsinn nicht Leichtsinn war und daß er sich 
auf AlewS Sohn verlassen konnte, wenn selbst die Treuesten 
glaubten, ihre eigenen Wege gehen zu müssen. Ihm war auch 
kein Auftrag zu gering, er erfüllt ihn in Treuen. Wie maß er 
den Teufelchen im Kickerpärschen Sumpfe gutherzig ihren Besitz­
anteil aus, nur weil sich der Kalewsohn hatte beschwatzen lassen, 
zwischen ihnen Schiedsrichter zu sein! Da mengt sich der Hallistsche 
Wasserkobold neugierig und vorwitzig drein, zu seinem Schaden, 
denn AlewS Sohn, der es ja weiß, daß gegen die Teufel nicht 
Treue und Glaube gilt, lügt ihm keck vor, er sei gerade dabei, 
ihm das Wasser abzugraben. O, wie erschrak der Wassertenfel, 
denn in Estland sind die Teufel so fürchterlich dumm! Alles ver­
sprach er, um sich frei zu kaufen und der Alewsohn verlangte 
großmütig nur, seinen Hut n.it Gold zu füllen. Natürlich ging 
der Kobold darauf ein, und mit Freundeshilfe grub nun der 
Alewsohn eine riesige Grube mit enger Tülle, in die er seinen 
Hut mit gelochtem Boden hineinzwängte. Natürlich troff eine 
Last des Goldes nach der andern durchs Loch des Hutes in die 
unermeßliche Grube, so daß der Wassergeister-Schatz eudlich er­
schöpft war und er um Stundung der Schuld bitten mußte. Was 
des AlewsohneS Hut so groß machte, begriff er nicht. - Und 
dann nachher sein knabenhaft harmloses Gefühl, als 5ialewsolm 
selbst für seinen Knappen, den Alewipoeg recht rücksichtslos den 
Unholden preisgegeben hatte, den Zweikampf mit dem Flußteufel 
aufnahm, ihn beim Armziehen weit übers Land schnellte und mit 
dem Kopf im Boden wurzelu ließ, die Beiue nach oben! So 
herzhaft haben wohl nie zwei Helden gelacht, wie diese beiden 
damals! Doch da erinnert ein zufälligem Wort den Kalewsohn, 
daß er sein Schwert dem Schmiede von Finnland noch nicht be­
zahlt habe, — " und Alewipoeg ist ihm sein würdigster und der 
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natürliche Stellvertreter, um diese maßlosen Schätze zu überbringen. 
Und als dann der große Held die drei Jungfrauen aus der Unter­
welt befreit hat, wem weiß er sie zur Obhut zu vertrauen? Dem 
Sohne Aleivs natürlich! Und geschmackvoll weiß der sich die jüngste 
„zu seines Hauses Hühnchen" zu erkiesen, ich glaube, die schönste, 
denn fast hatte sie es dem Kalewsohn angetan. 

Doch ein weichlicher Weiberheld ist er ganz gewiß nicht! 
Wie er mit Sulews Sohn zusammen als Allentakens Zauberer 
die zweite raubte, sie männlich heraushieb! Und nicht im Einzel­
kampf allein und für persönlichen Vorteil wußte er sein Schwert 
zu schwingen, — er war doch ein erkorener Vorkämpfer und 
Verteidiger des Landes: Jaanilin in Harrien in unwegsamem 
Snmpflande, — wir sehen die Reste heute noch im Pöltschen 
Gebiete, — war die Burg, die er regierte, und in Assamallas 
blutiger Entscheidungsschlacht führte er heldenkühn seine Scharen 
zu Sieg und Glück. Zwar auf der Fahrt nach Nordens Nagel 
hielt er sich bescheiden zurück und von Sarwik, dem Fürsten der 
Unterwelt ward er übel geuzt, wie das Wasserteufelchen von ihm, 
aber auch nicht übler als die anderen Helden alle: nur Kalews 
Sohn zeigte sich jetzt den Tücken des Höllenherrn ebenso gewachsen 
wie nachher seiner Stärke; rührend ist es aber, wie AlewS Sohn 
jetzt bei der zweiten Höllenfahrt seines Meisters drei Wochen lang 
an den Pforten zur Unterwelt wartet, während die anderen alle 
ihn schon verloren geben, und wie er ihn dann in seiner naiven, 
fast unbeholfenen Freude jauchzend empfängt und sich in seinen 
kleinen Dienstleistungen nicht genug tun kann. 

S u l e w s  S o h n  i s t  v o n  a n d e r e m  K o r n .  D a  i s t  v o n  d i e s e r  
warmen Freundschaft nicht die Rede, wohl aber sehen wir überall 
die hohe Achtung, die der Held dem Helden hegt. Seltener haben 
wir es mit ihm zu tun und weit später als Alews Sohn tritt 
er in den Kreis, der uns hier angeht, aber früh schon wird sein 
Name genannt und sein Geschlecht scheint sich kaum geringeren 
Ansehens zu erfreuen, als das der Kalewsöhne. Auch er wird 
Freier einer der Jungfrauen, die aus der Unterwelt gerettet 
worden sind, aber ist es Zufall, daß er sich die älteste wählt? 
Auch er ist einer der Feldobersten: gegen den Osten ist Alulin 
gewandt, das er befehligt, — wir suchen es jetzt im Lugenhusen-
schen, wo es den Wäldern von Allentaken vorgelagert lag. Auf 
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der Nordlandfahrt ist er todeskühn, wie kaum einer, so daß er auf 
der Funkeninsel, die selbst der Kalewsohn ans Warraks Drängen 
nicht betrat, waghalsig einsam vordrang, bis die Nordlichtgeister 
ihm glühende Steine auf die Brünne prasseln ließen und Asche über 
das Haupt schütteten. Schwer verletzt erst wich er ihnen. Einen 
Zweck hat seine Tapferkeit nicht, er übt sie nur um ihres Adels 
willen als unerschrockener Held. Wir verstehen es, daß ihm bei 
Assamalla ein großer Anteil am Siege ward. Bei dem Ge­
lage in Lindanissa ist er als einer der gefeiertsten Urheber des 
Volksglückes sehr im Vordergrunde, er ist auch froh mit den Fröh­
lichen, aber ein gemessener Ernst unterscheidet ihn vom Alewsohne, 
ein besonnenes Maß von seinem Könige. 

Einer war nicht mehr bei dem Gelage, — wer weiß, wo 
er geblieben war? Seiner freundlich zu denken, haben wir Grund, 
- auch andere Werdens getan haben, sein Name wird niemals 

genannt. Einige sprechen von ihm als dem „Hackenbuben" 
des Kalewsohnes, andere nennen ihn den „F e r f e n k n a b e n", 
jedenfalls war er etwas wie sein Knappe oder Page. Sein Herr 
behandelte ihn immer mit väterlichem Wohlwollen und zwar mit 
lachendem Humor aber auch mit ehrenvollem Vertrauen; Alewi­
poeg war ihm ein lieber Freund und an seinen schelmischen Jun­
genstreichen nahm der Knabe kecken Anteil, wenn ihm auch mit­
unter die Gefahr größer erwuchs, als er sie sich gedacht hatte. 
Auf der Funkeninsel kitzelte es ihn, des Sulewsohnes beispiellosem 
Mute nachzuahmen. Auch er schritt allein hinaus in die uner­
hörten FähUichkeiten jenes Zauberlandes, — und niemals hat 
man ihn wiedergesehen. 

Von den bewährten Kämpen war einer bei jenem Gelage 
anders, als die anderen alle, kein Lied von ihm hören wir, keinen 
Scherz. Ich glaube, er war nüchtern! Olewipoeg hieß er. 
Fremd klingt sein Name, aber heimisch ist er mit seinem Herzen 
im Lande. Des Kalewsohnes Worte am Schluß seiner Nordland­
fahrt klingen mir, als wären sie auf den großen Städtebauer ab­
gepaßt, der aus dem Auslande kam, und, was es ihn gelehrt 
hatte, der Heimat darbrachte. „Wen der Schöpfer schuf zum 
Glücke, selber ihm im Busen bergend, daß an Geisteskraft er 
mächtger, klüger, stärker an Verstände, kühner sei durch Körper­
kräfte, hoch vor andern sich zu heben — gehe der in fremde 
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Gegend, um die weite Welt zu schauen, Taaras Weisheit zu ge­
wahren, und des Gottes Wunderwerke wachen Auges wert zu 
schätzen. Nur die andern Nachgebornen, schwächrer Weiber Söhne 
sollen in des Herdes Umkreis wachsen, in der eignen Aue blühen." 
Er stellt einen so ganz eigenartigen Charakter dar: nichts sehen 
wir in ihm von des Alewsohnes munterer Leichtlebigkeit und von 
des Sulewsohnes ernster, unnachgiebiger Entschlossenheit; dem be­
geisterten Idealismus des Kalewsohnes stellt er einen klug ab­
wägenden und abschätzenden Wirklichkeitssinn entgegen und nur 
in einem Gefühle treffen sie alle zusammen, und man weiß 
nicht, in wem er stärker entwickelt ist, in der Liebe zu ihrem 
Volkstum und ihrer Heimat. „Glück erblüht im eignen Lande, 
wahrer Vorteil wächst zu Hause, jeder Hofhund kennt daheim uns, 
der Bekannte kommt zu grüßen, der Verwandte Glück zu wünschen; 
freundlicher scheint uns die Sonne, leuchten uns des Himmels 
Sterne." 

Erst sehr spät tritt Olewipoeg in die epischen Ziele des 
Gedichtes ein: im XV Gesang wird er mit dem Kalewsohne be­
kannt und zuweilen hat es den Charakter eines Verlegenheits-
auSwegeS, wenn ihm diese oder jene Verwendung zuteil wird, so 
namentlich, wenn er statt des Fersenknaben die zweite der aus 
Sarwiks Reich geretteten Jungfrauen heimführt. Das ist auch 
garnicht das Gebiet, auf dem wir mit ihm zu tun haben wollen, 
mehr interessiert uns der Vertrag wegen des Baues von Lindanissa 
und der Burgen an der Lettengrenze, also doch wohl auch der in 
Taaras Haine, und sein Erscheinen in der Schlacht bei Assamalla, 
wo er zum ersten Male vor uns im Verein mit den anderen 
Vorkämpfern erscheint. Die Nordlandreise, zu der des Kalew­
sohnes idealistische Begeisterung hinriß und deren praktische Nutz­
losigkeit Olewipoeg wohl begriff, scheint er ohne Kummer versäumt 
zu haben; den Auftrag seines Herren, ein Schiff für die Fahrt 
zum Ende der Welt bereit zu machen, weist er recht trocken ab, 
aber er befestigt während dieser Zeit als Ingenieur — sprechen 
wir modern! — das Land durch Festungsbauten, er weiß sich 
mich im letzten, im Entscheidungskampf an der Wöhanda den 
Seinen in unerwarteter Weise, — als Sapeur, würde man heute 
sagen, - nützlich zu machen. Immer weiß er einen gewissen 
vornehmen Abstand von den andern zu wahren, — selbst von 
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Sulewipoeg, der sich die Freiheit der Meinungsäußerung nicht 
verkümmern läßt, — selbst vor seinem Herrn und Könige, dem 
sein Verhalten zuletzt das Eingeständnis abringt: Du wirst es 
besser machen als ich! 

Vielleicht am schärfsten und schönsten ist das im Gelage auS> 
gedrückt, wo Lapplands Weiser den trunkenen das verhängnis­
volle Zugeständnis ablistet, ihn das unbekannte eherne Buch fort­
schleppen zu lassen, ^ merkt ihr das uralte Jephtamotiv! — in 
dem des Landes ganzes Zukunftsglück enthalten ist: „Sulems 
Sohn spricht scharf dagegen. Olews Sohn versucht zu bitten. —" 
Wie sind die beiden in ihrer Art, der eine als Patriot, der 
andere als Diplomat, hier so scharf gezeichnet, scharf wie der 
Alewsohn, der in seinem Frohmut keinen Gruud zu Erregung und 

Einspruch sieht. 
Und dann folgt der Zusammenbruch, — als das traurige 

Ende des festlichen Gelages! — Die Organisation des Wider­
standes gegen den unerwarteten Einbruch aller Feinde ist das 
Werk des Kalewsohnes, die Ausführer seines Willens aber sind 
wieder der Sohn des Alew als sein Schildhalter, sein Adjutant, 
und der Sohn des Snlew, der gewaltigste Krieger des Heeres. 
Sie helfen ihm, den Neichsschatz bergen, sie führen das Aufgebot 
des Landes, und hier gesellt sich Olews Sohn ihnen wieder 
bei, - zu Taaras Hain an dem Embach. Dort wird die erste 
Schlacht geschlagen. Sie ii'i siegreich, aber Sulews Sohn bleibt 
schwer verwundet au, dem Felde. Nur mit Mühe gelingt es d.n 
Zauberern und Weisen sein Leben zu retten. Doch von Schonung 
weiß er nichts. An den Ufern des heiligen Wöhand-Flußes tobt 
dann die schreckliche zehntägige Völkerschlacht. Unter dem Kalew-
söhne wird ein treuem Roß erschlagen, es fällt Sulews Sohn 
und am zehnten Tage fliehen des Landes Scharen. Fruchtlos ist 
der Widerstand der drei Recken, der Söhne des Kalew, des Olew 
lind des Alew. Alles ist verloren! 

Erschöpft bis zur Ohnmacht waren sie, als sie durchs Ge­
filde den Heimweg suchten: in lähmender Müde versagte dem 
Sohne Alews der Fuß, als er sich am See zum Wasser 
n e i g t ,  e r  s t r a u c h e l t e ,  e r  s t ü r t z t e  h i n a b ,  e r  e r t r a n k .  

Den gewaltigen Helden, den nichts hatte besiegen und 
zwingen können, hatten wenige Tage von des Glückes höchster 
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Höhe in die tiefste Niederung der Sorge gestürtzt. Einsam war 
es umher. Sein teuerster Verlust aber war er selbst, — er hatte 
den Glauben an sich nicht mehr. Wie sollt' er da den Seinen 

helfen? 
Einer war noch von seinen Freunden, der vielleicht doch noch 

helfen konnte, wo alles verloren schien: Olews Sohn war es. 
Ihn beschickt er, um seine letzte Handlung als Herrscher vor ihm 
zu vollbringen: all seine Rechte und Pflichten in seine Hände zu 

Muß mich nun von hinnen machen, 
Mich als Trauervogel trennen, 
Schwan, zu andern Wellen wallend, 
Aar, in andern Horsten horstend, 
Ente, bergend sich in Binsen, 
Decken mich in tiefstem Dickicht, 
In der stillen Schattenstätte, 
In dem Laub der Trauerbirke, 
Um verklung'ne Zeit zu klagen. 
Schwere Schmerzen zu befchwicht'gen, 
Unglück gänzlich zu vergessen. 

Walte künftig über Wierland, 
Daß daS Volk sich freu des Friedens, 
Hold sei deine Hand den Niedern; 
Sei ein hochbeglückter Herrscher, 
Mehr als Schicksal mir beschieden. 

schied Kalews herrlicher Sohn in die Einsamkeit 

II. Das Verhängnis des Kalewsohnes 

Vom Grabe des Vaters hatte der junge Held sich losgerissen, 
ratlos wohl, trostlos nicht mehr. Eigener Kraft und Klugheit 
musjt' er folgen, wollt' er die geraubte Mutter finden ^ und 
Spuren am Strande wiesen ihn hinüber nach Finnland, — spär­
liche Spuren wohl, aber er musjte ihnen nach. „Welle wälzte sich 
auf Welle, rollten rauschend rastlos weiter, brachen an der Felsen-
brüstung, schössen schäumend an die Schären, dort im nassen 
Staub zerstiebend. Aber weiter keine Winke gaben sie und keine 
Kunde." Da sprang er ins Meer und teilte die Fluten mit ge­
waltigem Arme des Nordens Stern bestimmte seinen Weg und 
führte ihn. Wohl in der Hälfte der Reise landet er an einer 
kleinen Insel und suchte im Schlafe die Kräfte zu erneuern. Da 
erklangen wundersame Töne, — ein Mädchen wars, das in weh­

legen. 

Dunn 
am Koiwa. 
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vollem Lied um den entfernten Liebsten klagte. So geringes Weh 
macht ihn lachen, er hatte schwereres erduldet, — und mit keckem 
Werben ließ er voll frevelnden Mutwillens ein Locklied erschallen. 
Und er erreichte seinen Zweck: voll zaghafter Neugier nahte die 
Jungfrau und der Anblick der göttlichen Kraft und Schöne des 
Helden aus Taaras Stamme bezwang sie und lieferte sie wehrlos 
in kindlicher Betörung ihm in die Arme und keiu Bedenken hielt 
ihn ab, an ihr des Mannes harte Gewalttat liebkosend zu üben. 

In unbeschreiblichem Weh schrie sie auf, als sie sich des 
begangenen Fehls und des Verrates am Verlobten bewußt wurde, 
doch dem Alten, der auf den Notruf herbeieilte, entfiel im Schreck 
die Waffe, als er den gewaltigen Helden erblickte. Gelassen fragte 
ihn dieser, ob nicht Finnlands Zauberer hier des Weges gezogen 
sei. — Finnlands Zauberer? Nein! Aber wer sei denn er, 
dessen göttliche Abkunft ein Blick schon verrate — —. Da kündet 
es der Jüngling voller Stolz, doch als die Jungfrau, die bisher 
glühend in Scham mit weinenden Augen seitab gestanden hatte, 
ihn Kalew seinen Vater, Linda seine Mutter nennen hörte, über­
zog Todesblässe ihr Antlitz, wankend strauchelte der Fuß ihr am 
Felsengestade und die Wellen begruben ihr Leid in der Tiefe. 
Aufschrie der Alte, KaleivS Sohn sprang ihr nach, sie aus der 
strudelnden Brandung zu bergen. — Vergebens! — Nach frucht­
losem Suchen im Wellengrabe rief er dem Jammernden, den er 
für der Jungfrau Vater hielt, beschwichtigend zu, gleiches Weh 
müßten si? beide tragen: dein einen sei die Mutter geraubt, ihm 
voil den Wellen die Tochter entrissen. — 

Dann schwamm er weller nach der finnischen Küste hinüber. 
Er fand die Mutter dort nicht. Ukus Güte hatte sie ja 

vor der äußersten Schmach und Entehrung bewahrt und auf dem 
Jru-Berge in einen Felsen gewandelt. Doch den frechen Räuber 
erwischt er und ehe der ihm die nötige Rede gestanden hatte, er­
schlug er ihn im Jähzorn. So war der einzige Mund, der über 
ihr Geschick hätte Aufschluß geben können, auf ewig stumm und 
wo die Mutter war, blieb verborgen. 

Daß die fährliche Fahrt nicht unnütz gewesen sei, wollte sich 
der Held von Finnlands berühmtem Schmied, einem Meister aus 
altem Kalewstamme, ein Schwert holen und nach mühsamer 
Wanderung fand er ihn. Klinge auf Klinge zerhieb er am Amboß 
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oder verwarf er als schartig und stumpf, wenn sie des Ambosses 
Eisen nicht spalten konnten, bis der alte Nußbart seine Götter­
stärke erkannte und ihm die Waffe holen lieh, die einst der alte 
Kalew vor seinem Tode sich bestellt hatte. Die genügte. Ohne 
zu handeln wurden sie auf einen unermeßlichen Preis einig und 
ein siebentägiges, sinnlos trunkenes Gelage besiegelte den Kauf. 
Da im Tan nel des Rausches, brüftete sich Kalews Sohn prahlend 
vor seinen Gastfreunden mit dem Siege über die Inselsungfrau. 
Wie weh tat er einem! Stolz, mit blitzenden Augen sprang des 
Schmiedes Ältester vor den Heldensüngling und schnob ihn an: 
„Unverläumdet laß das Mädchen, ungelästert laß die Tochter! 
Solch ein prunkendes Geprahle, solch ein rasend Sichberühmen 
macht ein Mädchenglück zu nichte?" Und als nun KalewS Sohn 
Spott und Schimpf und Schmach noch häuft, gesellt sich zum 
gerechten Zorne sinnlose Wnt, wild flammt der Streit empor und 
in seinem Blute liegt bald des Schmiedes Sohn als erstes Opfer 
des untadeligen Schwertes. Da fluchte ihm der Alte, der die 
Stärke all der Seinen der Götterkraft seines Gastes nicht ge­
wachsen wußte, Md fluchte seinem Träger: „Mög an dir ganz 
unvermutet dieses Schwert zum Mörder werden, um vergoßnes 
Blut zum Gegner! Höre Schwert, du herrlich Eisen, mache dich 
zu einem Mörder, zahl die Schuld dem jchandbarn Täter, deines 
Meisters Wunsche wirkend, was sein Denken nimmer dachte, 
nimmer sichs sein Sinn ließ iräumen!" Und taumelnd schwankte 
der Held vom Hofe und wußte nicht, was er getan hatte; — und 
das Begreifen blieb auch fern, als er aus todähnlichem Rausch 
erwachte, selbst die Erinnerung versagte: nur blasse Spuren des 
Blutgerinsels auf dem entweihten Eisen riefen um Rache. Aber 
wer hörte sie? Kecke, schelmische Trotzlieder sang der Jüngling, 
als er in des Zauberers erbeutetem Fahrzeug heimfuhr und er 
spottete der Liebe und der Mädchen, die sein begehrten. Nun 
war er auf der Hälfte des Weges, — da erhub sich vor ihm ein 
Inselchen aus den Wassern, das er verstört erkannte: da mußt er 
unbemerkt vorüber! Wozu der Alten Jammer und Schmerz durch 
sein Erscheinen von neuem erregen? — Aber horch, da klinglS 
aus der Tiefe, — klingt, wie des Mägdleins, wie des verratenen 
Mägdleins Stimme; — ihr Geist schwebt ob den Wassern; — 
er kaun nicht weiter, er muß ihrem rührenden Liede lauschen. 
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Was tönt ihm da? „Ging ans Meer, um mich zu schaukeln, in 
der Seeflut süß zu singen, ging das Kind, ihr Leid zu lindern, 
ging die Unbill zu vergessen, ihrer Trübsal Trost zu finden. Was 
dort flimmert auf den Fluteu? Blut wohl flimmert auf den 
Fluten. Durch die Brandung fuhr der Bruder, Mordschwert 
glänzt an seiner Seite, an der Klinge klebet Blut noch, ließ die 
Woge rötlich leuchten, färbte rot des Mädchens Wangen, ließ die 
bleiche Blume blühen. Schwester schläft im stillen Bette unter 
kühler Wogendecke, ^in der Wellen Schaukelwiege. O nach Blute 
brünstger Bruder, du von Liebesglut verlockter! Warum wohl in 
wildem Grimme hast du gutes Blut vergossen ? warum hast des 
Hauses Hühnchen, ihres Vaters teures Täubchen, aus dem Nasen 
du verraten, störtest srevelnd ihren Frieden, zwangst die schwerge­
kränkte Schwester sich im Bett des Tods zu bergen? Diese doppelt 
blühnde Blutschuld rüttelt an des Bruders Ruhe." — Manches 
sang sie noch, keine Anklage aber, kein Vorwurf ertönte. — Doch 
genug war es, dem Heldenjüngling die Erinnerung zu wecken. 
Jetzt dachte er ihres Erbleichens, als er Kalew seinen Vater, 
Linda seine Mutter nannte! Jetzt war er sich selbst Richter 
geworden: Lebende haben sich nie rügend an ihn wenden dürfen, 
aber des Schicksals Hand lastete um seiner Schuld willen schwer 
auf ihm, und den kein Feind, kein Zauberer, kein übelwollender 
Gott bezwingen konnte, den verwirrte und entmutigte das Bewust-
sein der eigenen fluchbeladenen Tat. 

Am Iru-Berge hallt es, als er heimschritt, wie seiner 
Butter Stimme: „>ii ummqeschnäbelt Adlerjunges, welchen Weg 
nun wandelst heim du? Glänzend hobst du dich von Hanse, 
herrlich von des Vaters Hofe. Adlersohnes Eisenfänge haben 
gutes Blut vergossen, Mädchenfrieden frech zerstöret; Blutschuld 
bleibt gedoppelt haften, qualvoll auf dem Sproß des Adlers, 
lastet auf des Helden Herzen. Milch der Mutter durft er saugen, 
sog nicht ein den Sinn der Mutter. Wahre dich, Krummschnabel-
Adler, wahre dich vor deiner Wasfe: Blut verlangt nach blutgem 
Lohne." Und dann kehrt er heim und den lange schon Totge­
glaubten empfangen die Brüder mit Freuden und berichten ihm 
von ihren wundersamen Abenteuern ans der Suche nach der Mutter 
und von ihrem mangelnden Erfolge. So tat auch er, aber von 
der Jnseljuugfrau schwieg er und er schwieg von des Finnen­
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schmiedes ältestem Sohne. - Nachts aber schritt er zu des Vaters 
Grabe, von ihm sein Urteil zu empfangen, seine Verzeihung zu 
erflehen, — und der Vater verzieh: „Traure nicht mein trautes 
Söhnchen", klang es liebreich leise aus dein Grabe, „Weine nicht, 
du junge Waise! Des Erzeugers Schatten schirmet frommen 
Kindes Tun im Tod noch: nach der weisen Götter Walten laufen 
unsres Lebens Linien, gleiten unsres Glückes Wellen. Wenn du 
sinnlos Sünde übtest, müh dich, bald sie gut zu machen!" 

Wir müssen uns hüten, in der Seele des Verstorbenen, den 
uns ein vorzeitliches Epos kennen lehrte, d i e Läuterung und 
Vollendung zu suchen, die wir nach unserer Empfindung hinein­
zulegen gewohnt sind; wir haben in ihr dieselben Äußerungen und 
Eigenschaften vorauszusetzen, die sie im Leben besaß. Des Vaters 
Liebe ist unendlich uud eivig, so lehrt uns gerade dieser Gesang 
d e r  e s t n i s c h e n  D i c h t u n g ,  u n d  s o  h a b e n  w l r  v o n  i h m  n i c h t  d i e  
Strenge der sittlichen Ausfassung zu erwarten, die in ernsten 
Fragen seiner Zeit gewöhnlich, ja selbstverständlich sind. Strenger 
klingt als des Vaters liebkosende Verzeihung das weissagende 
Wort, das Wana isa, der waltende Gott, seinem geliebten Helden 
auf den Weg gibt: „Guten Blutes rasch Vergießen heischt für 
Dich Gericht und Rache; blutgen Sold ersehnet Blut sich, Mord 
erzeuget Mord hinwieder. Frommen Blutes frische Spuren, 
Schinähefluch des Finnenschmiedes, Tränen der betrübten Mutter 
und der zarten Schwester Zähren kann vom Schwerte keiner tilgen, 
keiner kann die Sünde sühnen. Hüte dich, du Heldenjüngling, 
daß sich aus dem Schwert kein Mörder, aus dem Stahl kein 
Todesbringer, kein Vergelter dir ergebe! Blut ersehnt den Sold 
des Blutes, Schlummer wird nicht der Gewalttat, Friede wird 
nicht bösem Frevel!" Daß dac, Schiksal des Kalewsohnes tragisch 
enden muß, leidet nun keinen Zweifel mehr. Der Held steht 
während der ganzen weiteren Handlung des Epos vor der Riesen­
aufgabe, gut zu machen, was er verschuldet hat, ohne sich über 
den endlichen Ausgang seines Lebens täuschen zu dürfen. Von 
einer christlichen Vergebung der bereuten Sünde ist also die Rede 
nicht. Wir werden vielmehr an die uralte Überzeuguug erinnert, 
daß die Seele ihre Ruhe nach dem Tode nur finden könne, wenn 
sie jede Schuld noch in diesem Leben gebüßt habe. — Noch 
bevor Altvater zu ihm gesprochen, hat der Kalewsohn seine Helden-
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laufbabn begonnen: er ist der Estcn König, denn der vom Vater 
verlangte Wettkampf mit den Brüdern hat sür ihn entschieden. 
Und er wird ein König der Arbeit und des Friedens, das Schwert 
zieht er nur, wenn er dazu genötigt wird. Nur einmal ist des 
Finnenschmiedes herrliche Masse während der Kalewsohn als 
Herrscher waltet, für das Land gezogen worden, — damals, als 
er in blutigem Gemetzel das Raubzeug ausrottete, das seinen 
Ackergaul niedergerissen hatte und jede gedeihliche Arbeit mit 
Vernichtung bedrohte. 

Die feindlichen Mächte gerade sinds, die, um ihm Übles zu 
tun, den Träger des Fluches und seines Verhängnisses, sein zärtlich 
geliebtes, vergöttertes Schwert aus der Welt schafften. Der 
Peipus-Zauberer, seiner Feinde scheußlichster, sucht es zu entwenden, 
als Kalews Sohn von schwerer Arbeit ermüdet, in tiefen Schlummer 
gesunken ist, aber es mag in Trcue seinen Herrn nicht verlassen, 
es widersteht, bis der Zauber zu übermächtig wird, so daß er es 
schwichtigt und zwingt, — aber es entschlüpft dem verhaßten 
Räuber als er über den Käpabach springt, und birgt sich in seinen 
Fluten und weigert in der Obhut der Nixe auch der wirksamsten 
Beschwörung jeden Gehorch. 

Vergebens sucht es der Kalewsohn, vergebens lockt er es mit 
den zärtlichsten Worten. Da endlich erkennt er es jauchzeud in 
den silbernen Gewässern des Käpabaches und mahnt es mit lie­
bendem Drängen, zu ihm zurückzukehren, zum einzig würdigen 
Lose der Männerwaffe, im Getöse des Schlachtentanzes von eines 
Helden Hand geschwungen zu werden; — doch was Menschen-
zuugeu nie zu sagen gewagt hätten, das sagt ihm das Schwert 
jetzt in seinem Witwenweh und Trennungsschmerz: ihm graut vor 
dem verdienten Fluche: „Wenu dein Zorn sich hat entzündet und 
dein Sinn sich wild verwirret von des Hopfens Macht bemeistert, 
dann bezähmet dich kein Zügel, denn es stockt verständig Denken, 
ungehemmt erhebt die Hand sich, treibt mit Macht das Schwert 
zum Morde, zum Vergießen guten Blutes! Solches nun den 
KriegsgejeUen, dein getreues Schwert, betrübet. Traun, es trauert 
um deu Knabeu, Finnlandschmiedes feines Söhnlein!" 

Kalews Sohn weiß, daß im Schwerte ein Funke göttlichen 
Geistes ist, er weiß, was es gewaltig bewegt und daß er es ver­
wirkt hat. Er verzichtet. Er nimmt zärtlich ergriffen Abschied 
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von ihm in beschwörendem Zaubersegen, doch am Schluß kettet er 
im Ingrimm über den Verlust den verhängnisvollen Fluch daran, 
d e n  e r  d e i n  s c h n ö d e n  P e i p n s  Z a u b e r e r  z u d e n k t :  „ W  e n n  i  m  W  e  g  
d e s  Z u f a l l s  i n  d e n  B  a  c h  d i e  S o h l e  s e n k e t ,  i v  e  r  
z u v o r  d i c h  s e l b s t  g e t r a g e n ,  d a n n ,  o  S c h w e r t ,  m e i n  
t r e u e s ,  t r a u t e s ,  d a n n  d u r c h s c h n e i d  i h m  b e i d e  

B e i n e ! "  
So verbinden sich die eigenen Worte, die er unüberlegt in 

schmerzvoller Verwirrung ausspricht, der lauten Verwünschung 
des Finnenschmiedes an der Leiche seines Sohnes. Der Kalewsohn 
schreitet auf dem Wege de-'. Ruhmes und Glückes, aber seinem 
Verhängnis kaun er mchl entgehn. Einmal wird die Schuld ihre 

Sühne finden. 
Und das Bewußtsein seiner unseligen Tat verließ ihn nicht, 

quälte ihn auch einst, während lastender Alpdruck ihn wehrlos 
fesselte, durchs Erscheinen des blassen, blutigen Bildes des Er­
mordeten. Während des Schlafes, den der tückische Peipus-
Zauberer ihm angehext hatte, suchte der Tote die Gottheit selbst 
gegen ihn einzunehmen, daß er das Schwert nicht erhalte, das 
Jlmarinen selbst geschmiedet hatte; — und aus siebenwöchiger 
Ohnmacht reißt ihn nur der Zwang, sich gegen die schlimme Klage 
zu wehren, mit der der Traum ihn quälte. Und des Landes 
Wohlstand und Macht stiegen zu einer Höhe, die früher nie er­
schaut worden war, und dann folgte der Zusammenbruch des 
Reiches und es kam der Tod uud nahm ihm seine Freunde und 
der schwer verletzte Vater in seinem Grabe hatte für den Sohn 
kein Wort mehr, keinen liebkosenden Trost. Im Tode erst hatte 
er zürnen gelernt. 

Kalews Sohn war einsam geworden in seinem Herzen und 
er suchte die Einsamkeit auch im Leben. Dem Olewsohne übergab 
er die Herrschaft, die er sich zum Segen des Volkes zu führen 
nicht mehr getraut: „Walte künftig über Wierland, daß das Volk 
sich freu des Friedens, hold sei deine Hand den Niedern; sei ein 
hochbeglückter Herrscher, mehr als Schiksal mir beschieden." — An 
den Ufern des Koiwaflußes brachte er seine letzten Jahre zu und 
verließ seine Zuflucht nur, weun selbst in seine Abgeschiedenheit 
der siegende Schritt der Fremden den Weg fand. Dann betrat 
er wohl auch nordwärts die Länder am Peipus, ehemals die 
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ruhmreichsten Stätten seiner Känipfe mit den bösen Mächten, 
mit den Zauberern und Teufeln. Aber wie fremd war ihm alles 
geworden! Nichts erinnerte mehr an die ereignisreichen Tage 
der Vorzeit. Und so trat er einst auch an das Ufer des Käpa, 
dem er seinen teuersten Besitz hatte lassen müssen, und nichts, 
garnichts mahnt ihn an die verhängnisvolle Stunde. Und er 
stieg in des Flusses Bett, es zu durchwaten. 

Das war er doch, der das Schwert ehmals getragen hatte! 
Des Finnenschmiedes furchtbarer Fluch, die eigenen unbesonnenen 
Worte des Helden verstrickten, verwirrten sich unlöslich in den 
Gedanken des Schwertes, es fühlt den Zwang zu handeln, die 
Zauberpflicht, eine Schuld zu rächen, und es tat, was sein Herr 
ihm befohlen hatte, es schnitt dem, der es ehmals getragen hatte, 
beide Beine ab. 

Mit schrillem Schmerzensschrei sank Kalews Sohn sterbend 
ans Ufer, „röchelte im letzten Ringen, auf die Fläche floß der 
Blutstrom und gerann, die Stätte rötend. Kalt und starr ist 
schon der Körper, stille steht das Blut im Fließen und des Herzens 
Schläge stocken." — Aber nun war die Blutschuld gesühnt, nun 
gab es nichts mehr, was des herrlichen Helden Seele bedrücken 
und schrecken und entmutigen durfte: 

Die dem Staub entstiegnc Seele 
Schwebte froh auf Vogelschwingen 
Weiten Fluges in die Wolken, 
Hob empor sich in den Himmel. 



A i s  i l p p i z e r  Z e i t .  

L iv länd ische  Ba l lade  des  XVI .  Jahrhunder ts  

von 

Otto von Schilling 

Der ?ürmer ruft die Scharwacht an, 
ein Kaufe kommt geritten, 
„vam Adel öwer viften man, 
den weg nt Sant Brigitten." 

Die Botschaft lauft die Hassen tang 
vis in die letzten Gcken, 
sie holt den Mceper von dem Strang, 
den Bäcker von den Wecken. 

Der Schuster wirft das Schurzfell Hin, 
der Wappner seine Platten. 
„Dat möt en prechtich Schowspet syn, 
de werke will'n wy taten." 

Bald ist der Warkt zum Ptatzen voll, 
ats tät es Menschen schneien, 
die Werver drängen sich wie toll, 
die Aemdenmätze schreien. 

Schon Hört man auch vom Stadtwall Her 
der Junker scharfe Wufe, 
es donnern üver's Brückenwehr 
der Kengke Harte Kufe. 

)etzt biegt der Zug zum??aschmarkt ein, 
voran die Heike Meute, 
alsdann die Kerrn, und Hinterdrein 
mit Sack und Pack die Fleute. 
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Die Bürger gaffen bös und still 
mit steifem Knie und packen: 
„de Zunker deiht Slot was he wil, 
wat schonn wy Narren makeu 

Kein Bürger nimmt die Kappe ab, 
kein Bürger ruft Wisskommen, 
es ist, als hätt' ein großes Grab 
die Zunker aufgenommen. 

Die aber schauen streng und stolz: 
noch sind wir hier die Kerren, 
noch können wir Euch Brot und Kotz 
mit einem Machtwort sperren. 

Die Stosse schreiten goldgeschirrt, 
in Sammt und rotem Leder, 
die Waffe blitzt, die Müstung klirrt, 
vom Kelm nickt schwer die Jeder. 

Den Domberg geht's hinauf zum Schloß, 
ein chleißen und ein Prangen: 
sogar der Küchenkerl im Hroß 
trägt breite Silberspangen. 

Der lebte Zuulier ist ein Kind 
mit gelben Lockenringen, 
ein Kurtebusch, ein Sausewind, 
der hebt frech an zu singen: 

„Wy willen de Aörger up de Köppe schlan, 
dat Btoth schall up de Straten stan " 

D e z e m b e r  1 9 1 0 .  
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vi lernst Seraphim, Aus der Arbeit eines bal­
tischen Journalisten 

IMenn von der Presse als einer Großmacht die Rede ist, so 
fühlt sich der baltische Journalist etwa in die Seele eines 

Montenegriners versetzt, dessen kleines Heimatländchen Jahrhunderte 
tapfer gekämpft hat, um sich wenigstens die Unabhängigkeit zu 
erringen, denn ebenso ist auch die Arbeit eines baltischen Journa­
listen während mindestens eines Menschenalters, ja eines halben 
Jahrhunderts ein beständiger Kampf gewesen und zwar die längste 
Zeit ein Kampf mit gebundenen Händen. Und als endlich die 
Fesseln fielen, da waren dem baltischen Journalisten deutscher 
Zunge eine Legion Feinde aus dem Boden gewachsen, denn die 
Saat von Drachenzähnen, die eine kurzsichtige Politik gestreut 
hatte, war aufgegangen, und hätte der baltische deutsche Journa­
list hundert Hände gehabt, sie hätten nicht hingereicht, um sich der 
Masse der Feinde zu erwehren. Freilich, wer es leichten Herzens 
über sich gebracht hat, die Dinge gehen zu lassen, wie sie eben 
gehen wollten, wer es unternommen hat, mit versönlichen Worten 
unversönliche Feinde besänftigen zu wollen, oder wer sich durch 
die schönen Aufschriften der feindlichen Fahnen hat blenden lassen, 
der ist unverwundet aus dem schweren Kampf hervorgegangen und 
kann sich einbilden, daß es auch unbesiegt und ohne Einbuße an 
unersetzlichen Werten geschehen ist. 

Wer sich solcher Selbsttäuschung hingibt, der lege das vor­
liegende Buch nur gleich fort, denn er wird sich nur ärgern, ist 
es doch ein Panier des Kampfes, des unerbittlichen Kampfes um 
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das Vätererbe, daß es „nicht sterbe noch verderbe" und das 
Nüstzeug in diesem Kampfe ist auch kein „modernes", es ist die 
v o n  d e n  V ä t e r n  ü b e r r o m m e n e  W e l t a n s c h a u u n g .  

Aufgabe des Buches zur Erreichung dieses Zweckes ist es, 
diese Weltanschauung sowohl theoretisch als aus den gegebenen 
Verhältnissen heraus als die praktisch beste und wertvollste zu 
erklären, als das was uns allen not tut, wenn wir uns als 
Einzelindividuen, wenn wir uns als Gesamtheit, als Volksstamm 
auf der heimatlichen Scholle behaupten und zugleich für sie und 
das große Reich erfolgreich wirken wollen. 

Es wäre falsch, hier von bloßem Konservatismus oder Aristo­
kratismus reden zu wollen, denn mit solchen KonventionSmünzen 
internationaler Prägung konnnen wir nicht weiter, haben sie doch 
ohnehin in jedem Lande einen besonderen Kurs. Bei uns vollends 
muß ihr Feingehalt nach einem ganz anderen Maßstabe gemessen 
werden wie im Westen oder im Osten. Er wird bestimmt durch 
unsere Lebensbedingungen, die ja leider so kompliziert sind, 
daß wiederum leider nur diejenigen sie ganz verstehen und würdigen 
können, „die von dem Geist erfüllt sind, der einst unsere Vorväter 
in den Zeiten grundlegender Veränderungen im Lande getrieben 
und befähigt hat, weit ausschauend ueue Fundamente für unseren 
Landesstaat zu legen", denen die Gestaltung unseres öffentlichen 
Lebens jenen Lebensdingungen gemäß, nicht bloß Verstandes- noch 
Gefühlssache, sondern eine Forderung des Gewissens ist. 

Dieses Gewissen aber zu schärfen ist der Inhalt des vor­
liegenden VucheS wohl geeignet. Wir weisen namentlich auf 
f o l g e n d e  A u s f ü h r u n g e n  b e s o n d e r e  h m .  I m  K a p i t e l  „ Z i e l  u n d  
Arbe it" können wir die immerhin tröstliche Wahrnehmung machen, 
daß in der Zeit des härtesten Drnckes, der völligen Stagnation 
politischer Betätigung, die geistigen Interessen doch nicht zu kurz 
gekommen sind, im Gegenteil einen willkommenen Ersatz für so 
vieles schmerzlich Entbehrte geboten haben. 

Beachtenswert ist auch heute noch, ja vielleicht gar mehr als 
damals, was der Verfasser im Jahre 1^'.»^ in der „Düna-Ztg." 
über die A ufgaben der P r e s s e gesagt hat; denn wovor 
e r  s c h o n  d a m a l s  g e w a r n t  h a t ,  d a s  S  c h  r  e  i  b  e  n  f ü r  d i e  
große VN a s s e, die Anpassung an ihren beschränkten Gesichts­
kreis, an ihren schlechten Geschinack, an ihre Vorliebe für Sensa-
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iion, das Buhlen um ihre Gunst, sie sind heute auch der baltischen 
deutschen Presse leider zum Teil nicht fremd. „Es ist falsch, daß 
man die Sachen nicht bei ihrem wahren Namen nennt, es ist 
nicht am Platz Rücksichten zu nehmen, wo die Wahrheit allein, 
die ja oft genug recht wehe tut, allein helfen kann." 

Ein 17 Jahre später, am 18 August 1909, erschienener 
Artikel „Zeitungsgezänk" wirft grelle Schlaglichter auf die Preß­
verhältnisse der Gegenwart und die Stellung des Publikums zur 
Presse. „Gerade in den letzten Wochen haben wir in der „Düna-
Zeitung" in bewußter Opposition gegen jene Strömungen Front 
gemacht, die früher bei uns so gut wie unbekannt, jetzt stärker 
anwachsen und ohne wirkliches Verständnis für die geschichtlich ge­
wordenen Formen unseres Lebens im Fahrwasser scheinbar moderner 
Schlagworte und Doktrinen fortzuschwemmen drohen, was unseres 
nationalen und zugleich unseres provinziellen Daseins Wesen und 
Kern ausmacht. Täten wir unsere Pflicht für Land und Volk, 
wenn wir in unangebrachter „Weitherzigkeit" uns auf den Stand­
punkt stellen wollten, es führten viele Wege nach Rom? — 

Gewiß nicht." — 
Das Kapitel „Aristokratie und Demokratie" be­

ginnt mit dem Bekenntnis: „Die „Düna-Zeitung" hat in all' den 
Jahren ihres Bestehens, in denen sie die deutschen Interessen 
in unserer Heimat zu vertreten als ihre vornehmste Aufgabe an­
g e s e h e n  h a t ,  m i t  v o l l e m  B e w u ß t s e i n  e i n e r  a r i s t o k r a t i s c h e n  
L e b e n s a n s ch a u u n g das Wort geredet und die aus dieser 
erwachsenen Formen unseres provinziellen Seins als die unserem 
Weseu konformen bezeichnet, deren Abänderung nur vorsichtig 
erfolgen, nie einer unseren Realitäten nicht Rechnung tragenden 
Doktrin geopfert werden dürften." Es folgt ein Aufsatz aus dem 
Jahre 1905 „Zeitgemäße Ketzereien" in Anlehnung an 
Treitschkes „Politik" Auch hier tritt uns ein berechtigter Pro­
test gegen die Herrschaft der Masse entgegen, wie sie die Demo­
kratie mit sich bringt und wie sie aus begreiflichen Gründen in 
unserem Lande besonders verderblich sein müßte. 

Aus dem folgenden Kapitel „Konservativ" sei nur ein 
Satz zitiert: „Das ist es, worin „liberal" und konservativ, wenn 
man nun einmal bei diesen Schlagworten bleiben will, sich im 
Wesentlichen trennen: graue Theorie und wirkliches Leben!" 
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Das nächste Kapitel: „Politische Selbständigkeit 
— historische Betrachtungsweise" sucht sich namentlich 
gegen in der undeutschen Presse beliebte Art, Vorgänge und Zu­
stände der Vergangenheit, auch der entferntsten, nach dem Maß­
stabe heutiger Anschauungen von Recht und Sitte zu messen und 
zu beurteilen. 

Die Stellung der „Düna Zeitung" und des Verfassers zu 
den „religiösen Problemen" wird dahin präzisiert, daß 
es nicht angängig und nicht ratsam sei, aus Bedenklichkeit vor 
etwaiger Erschütterung unsere Landeskirche hermetisch gegen die 
Strömungen abschließen zu wollen, die sich im deutschen Protestan­
tismus geltend machen. 

D e m  „ m o d e r n e n "  P r o b l e m  s i n d  m e h r e r e  K a p i t e l  g e w i d ­
met, da ja die sog. „Moderne" nachgerade anfängt, vom Gebiete 
der Kunst, ihrer Ursprungsstätte, auf das gesamte öffentliche Leben 
überzugreifen und es nach einer Richtung zu beeinflußen, die 
gerade unseren Lebensbedingungen nicht förderlich fein kann. 
Insbesondere kommt ihr Einfluß auf die Jugend in Betracht, 
den der Verfasser besonders behandelt, aber dabei vielleicht doch 
zu optimistisch beurteilt, wenn er u. A. sagt: die heutige Gene­
ration habe sich in überraschender Schnelligkeit aus dem Verfall 
ihre? Geisteslebens emporgearbeitet und „den kulturelle.! Zusam­
menhang mit den alten Grundlagen wiedergewonnen" und daß 
auch „die kritiklosen sogenannten liberalen Ideen, die wie eine 
Kinderkrankheit unter einem Teil der jüngeren Generation gras­
sieren", würden überwunden werden. 

Die Moderne gleicht in ihren Wirkungen zu sehr dem Mor­
phium, diesem aufreizenden und zugleich erschlaffenden Gift, als 
daß solcher Optimismus berechtigt wäre. 

Mit dein Kapitel „Deutsche Pflichten" beginnt der 
eigentliche politische Teil den Buches. Aus der Fülle des Gebo­
tenen und Beherzigenswerten heben wir nur einen staatsphiloso­
p h i s c h e n  A u f s a t z  v o n  N .  v .  E .  „ D a s  R e c h t  a u f  n a t i o n a l e  
Eigenart" hervor, der noch im Juli 1909 in der „Düna-
Leitung erschienen ist. 

K a p i t e l  „ D e u t s c h  l  e  t  t  i  s  c h  -  e  s t  u  i  s  c h  e  B e z i e ­
hungen" führt uns bereits auf das Gebiet der praktischen 
Politik, dere-t Vademekum wir wohl in folgendem Satz finden 
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können: „Die einzige Basis der Verständigung oder wie manche 
sagen, der „Versöhnung", die wir kennen, ist die Teilnahme der 
Letten an der Verwaltung von Land und Stadt, nach Maßgabe 
ihrer Fähigkeiten und der durch den Besitz diktierten Interessen." 

Den gleichen Gegenstand berühren die Kapitel über die 
„deu t s ch-russischen Beziehungen" und über die „I u d e n fra g e", 
wenngleich diese wohl nicht das aktuelle Interesse beanspruchen 
können, wie das Verhältnis der Eingeborenen des Landes zu 
einander. Kurz berührt ist in diesem Abschnitt auch die „Frau­
en frage" in Anlaß der mehr lächerlichen als ernstlichen 
„Stöckeriade" in Riga. 

Das erste Buch schließt nach einer episodisch behandelten 
Schilderung der Eröffnung des Elb-Travekanals mit 
dem 700-jährigen Jubiläum der Stadt Riga. Der 
hier wiedergegebene Festartikel der „Düna-Ztg.", der ja noch unter 
der Herrschaft der Präventivzensur erschienen ist, kann nur recht 
verstanden werden, wenn man zwischen den Zeilen zu lesen ver­
steht. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß das Zustandekommen 
der Jubiläumsausstellung zum nicht geringen Teil der 
Propaganda der „Düna-Zeitung" zu verdanken gewesen ist. Ob 
die Ausstellung aber den Nutzen gebracht hat, den man von ihr 
erwartet hat, das freilich steht anf einem anderen Blatt unserer 

Lokalgeschichte. 
Das zweite Buch betitelt sich: „Revolution und 

Wiederaufba u." Sein Inhalt und seine Bestimmung werden 
durch das diesem Buch vorangeschickte Vorwort am Besten ge­
kennzeichnet, das also lautet: „Nicht das ist der Zweck dieser Zu­
sammenfassung, darzulegen, wie es zur baltischen Revolution ge­
kommen ist. Darüber informiert der erste Teil des ausgezeichneten 
Buches „Die lettische Revolution" einen jeden, der sich nicht selbst 
die Augen verbinden will. Es war die blutige Ernte einer lange 
Jahre hindurch getanen Aussaat, die im Jahre 1905 so furchtbar 
aufging. Die in diesem Abschnitt zusammengefaßten Aufsätze der 
„Düna-Ztg.", zu denen mehrere ungedruckte Beiträge kommen, be­
handeln, als ein Beitrag zur Zeitgeschichte, die Stellung der ge­
nannten Zeitung zu den Geschehnissen des blutigen Jahres. 
Daran reihen sich Artikel, die die Anfänge baltisch-konstitutioneller 
und deutschchaltischer Arbeit und die Stellungnahme der mehr 
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konservativ denkenden, historisch geschulten Kreise unseres Landes 
zu den großen Reichsreformen und den russischen Parteien be­
leuchten und Abwehr- und Verständigungsversuche zum Gegenstand 
haben. Sie führen bis in die augenblickliche Situation hinein. 
Bei dem sehr reichen Material war eine besonders starke Sichtung, 
sowie auch die Ausscheidung rein polemischer Partieen not­
wendig." 

Die Ausführungen dieses zweiten Buches, die sich eng an 
die Ereignisse anschließen, ihren ursächlichen Zusammenhang be­
leuchten, ihre Folgen erwägen und Gesichtspunkte für ihre Beur­
teilung aufstellen, entziehen sich eben deshalb einem kurzen Referat. 
Wir können daher hier unser Urteil nur kurz dahin zusammenfassen, 
daß wer aus der Vergangenheit, auch der jüngsten, lernen will 
die Gegenwart verstehen und beurteilen und für die Zukunft vor­
beugen, im zweiten Buche des vorliegenden Werkes kurz zusammen­
gefaßt und grell beleuchtet, mehr findet, als sonst Bände ihm sagen 
können. Handelt es sich doch um einen Zeitabschnitt, da eine jede 
Stunde für die Politik bedeutungsvoller war als sonst Wochen 
und Monate, ja vielleicht gar Jahre; wo ein jeder Fehler, mochte 
er auch noch so klein erscheinen, sich wie etwa bei der Tracierung 
einer Straße oder Eisenbahnlinie sich ins Ungeheure vergrößert, 
je weiter die falsche Richtung verfolgt wurde. 

Als auf ein historisches Dokument weisen wir auf die in 
diesem Buch wiedergegebeue Rede des Landmarschalls Baron 
Meiendorfs bei Eröffnung des Landtages zu Anfang des Jahres 
1906 hin. Die Begründung des Frauenbundes, des Deutschen 
Vereins und der baltischen Konstitutionellen Partei werden hier in 
kurzen Zügen geschildert. In Bezug auf die letzterwähnte Grün­
dung können wir es uuo nicht versagen, der Mahnung zu gedenken, 
die der Verfasser am 22. Oktober 1905 in der „Düna Zeitung" 
ausgesprochen hat, ohne Gehör zu finden: „Wohl aber lehrt uns 
die vortreffliche Organisation unserer politischen Gegner mit zwingen-
der Gewalt, wie absolut notwendig für uns Deutsche heute das 
e i n m ü t i g e  Z u s a m m e n h a l t e n  u n d  d i e  s o f o r t i g e  B i l d u u g  e i n e r  
großen deuschen Partei ist, die auf dem Boden der 
Reformen steht, aber auch fest entschlossen ist, die eigenen nationalen 
und kulturellen Interessen mit allem Nachdruck zu vertreten ^ 
n i e m a n d e m  z u  L e i d e ,  s i c h  s e l b s t  a b e r  z u  N u t z  u n d  F r o m m e n .  D i e  
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s o f o r t i g e  B i l d u n g  e i n e r  g r o ß e n  d e u t s c h e n  P a r t e i  
i s t  e i n e  a b s o l u t e  N o t w e n d i g k e i t ! "  

Diese Notwendigkeit ist von den Meisten garnicht, von so 
manchen erst erkannt worden, als es bereits zu spät war, als die 
Illusion der internationalen Vereinigung und Verständigung schon 
zu sehr ins Kraut geschossen war. Doch wir dürfen hier nur 
referieren, wollen wir nicht Fragen aufrollen, über deren Für und 
Wider die Tagespresse einen heftigen Streit bereits ausgefochten 
hat, ohne zu einem alle Teile befriedigenden Resultat zu gelangen. 

Mit dem Bedauern, daß ein Referat nicht imstande ist, 
eine Weltanschauung wiederzugeben, wie sie fast aus jeder Zeile 
des vorliegenden Werkes uns entgegentritt, schließen wir unsere 
Besprechung. 1'—t. 

Kallmeyev-Otto, Die evangelischen Kirchen und 
Prediger Kurlands. 

ine zweite Ausgabe von Th. KallmeyerS „Die evangelischen 
Kirchen und Prediger Kurlands" hat der Herausgeber der ersten 

Ausgabe, vi', meä. G. Otto soeben bearbeitet, ergänzt und bis 
auf die Gegenwart fortgesetzt und sie als Publikation der Kur­
ländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst der Kurländischen 
Provinzial-Synode zur Feier ihres fünfundsiebzigjährigen Bestehens 
gewidmet (Riga, 1910. Kommissionsverlag v. Jonck & Poliewsky). 
Da die vor zwanzig Iahren erschienene erste Ausgabe bereits im 
Jahrgang 1891 der „Balt. Monatsschr." eine eingehende Anzeige er­
fahren hat, (S. 36—4«), soll auf den reichhaltigen Inhalt dieser für 
die baltische Kirchen- und Kulturgeschichte, beziehungsweise Personen-
tunde, so wichtigen großen Publikation nicht ausführlch eingegangen 
werden. Wohl aber mag in Kürze hervorgehoben werden, worin 
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die zweite Ausgabe von der ersten sich unterscheidet, und worin 
namentlich das Plus der „Ergänzungen" besteht. 

Sehen wir hier ab von den mit lateinischen Zahlen pagi­
nierten Beigaben des „Vorworts" und des Quellenverzeichnisses, 
so nimmt des Werk sich schon äußerlich stattlicher aus, da der 
eigentliche Text (zusammen mit dem „Personen-, Sach- und Orts­
register" am Schluß) statt 552 nunmehr 781 Seiten aufweist. 
Weggelasseu sind die früher angeführten katholischen Priester, da 
diese inzwischen von L. Arbusow in systematischer Weise bearbeitet 
sind im „Jahrbuch für Genealogie" (Mitau 1900, 1901 u. 1902). 
Aber überblickt man das „Verzeichnis der am häufigsten benutzten 
und zitierten Quellen und literarischen Hilfsmittel" S. XIII. f., 
so ersieht man aus der großen Zahl der mit einem Kreuz gekenn­
z e i c h n e t e n  S t ü c k e ,  e i n  w i e  b e d e u t e n d e s  n e u e s  Q u e l l e n m a t e ­
rial für die neue Ausgabe erschlossen ist: letzteres besteht vor 
allem aus neu herangezogenen Archiven, zahlreichen alten Kirchen­
büchern u. s. w., wie auch aus Druckschriften. Zu Gute gekommen 
sind diese neuen Quellen sowohl dem I. Teil, der die Geschichte 
der Kirchen umfaßt, und namentlich auch der „Einleitung", die 
auf den ersten 46 Seiten eine Übersicht über die Geschichte des 
evangelischen Kirchenwesens in Kurland bietet, als auch dem 
II. Teil, dem „Knrländischen Prediger-Lexikon" (von S. 205 an); 
und was letzteres betrifft, so gehen die Lebensnachrichten über die 
seit dem Jahre 1890 ins Amt getretenen Prediger nicht bloß auf 
Aklenmalenalien, sondern in großem Umfange wohl auf Korrespon­
denzen und mündliche Mitteilungen zurück. Besonders dankens­
wert ericheint dabei, daß auch die Aufzählung der von vielen 
Predigern herausgegebenen Schriften bis ins Jahr 1910 fortge­
setzt ist. Das mit soviel Umsicht und Fleiß bearbeitete große 
Werk umfaßt nunmehr einen Zeitraum von nicht weniger als 
etwa 350 Jahren! 

Die soeben hergestellte neue Ausgabe der „Kirchen und 
Prediger Kurlands" läßt den Wunsch von neuem rege werden, es 
wollten dem von I)i'. G. Otto gegebenen Beispiel die beiden 
anderen Provinzen bald Folge geben. „Estlands Geistlichkeit" 
von H. K. Pa ucker (Neval 1>>49> hat der Sohn E. P. H. 
Paucker mit seinem Buche „Estlands Kirchen und Prediger seit 
1.^18" bis ins Jahr 1885 fortgesetzt <Neval 1885), ebenso 
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Dr. K. Ed. Napiersky „Beiträge zur Geschichte der Kirchen 
und Prediget in Livland" (4 Hefte, Riga 1842—52), A. W. 
Keußler bis ins Jahr 1877 (Riga 1877). Letzterer übernahm 
auf Wunsch der livländischen Synode im Jahre 1886 eine Um­
arbeitung des ganzen Napierskyschen Werkes und dessen Fort­
setzung bis auf die Gegenwart, hat aber die Arbeit nicht abschließen 
können, da er am 24. April des folgenden Jahres gestorben ist. 
Indem hier darauf aufmerksam gemacht sei, daß A. W. Keußlers 
Manuskript sich im Besitz der „Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands" befindet, mag er­
wähnt werden, daß späterhin auch Pastor Dr. Bitter zu 
Lais (^ 1908) dasselbe Material bearbeitet hat, ohne ^un Abschluß 
gelangt zu sein. UebrigenS wird eine Neubearbeitung der Napi-
erskyschen „Beiträge" zugleich den früheren Nigaschen und den 
Oeselschen Konsistorialbezirk berücksichtigen müssen, die seit etwa 
zwei Dezennien mit dem Livländischen Konsistorialbezirk vereinigt 
sind, und bezüglich deren solche Vorarbeiten fehlen, wie sie Napi-
ersky. Paucker uud Kallmeyer geliefert haben. 

F r .  v .  K e u ß l e r .  
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selbe mir auch fernerhin bewahren zu wollen. 

Hochachtungsvoll . 1^ ^ ̂  



Zlls Wunder iier religiösen AanbensermckW. 

Von 

Gregor von Glasenapp. 

— —  

allgemeinen wird die Bedeutung dessen, was man in den 
R e l i g i o n s l e h r e n  d i e  W u n d e r  n e n n t ,  a m  r i c h t i g s t e n  v o n  d e m  
Standpunkte aus begriffen, daß alle Glaubensformen 

Symbole sind: Symbole, die das Überirdische, das sie meinen, 
mit den der irdischen Welt entnommenen Worten und Geberden 
bezeichnen, also nicht direkt, sondern metaphorisch ausdrücken. Es 
dürfte aber dennoch dagegen der Einwand erhoben werden, daß 
wir dabei ausschließlich einzeln aufgezählte Wunder betrachten und 
untersuchen. Heißt es nicht einseitig urteilen, — kann man sagen, 
— wenn wir aus der Gesamtheit des Glaubenslebens nichts als 
die einzelnen ^ sii venia verdo — kleinen Wunder Heraus­
nahmen und unter das Mikroskop der Beurteilung stellen: also 
das, was von jeher an einzelnen Glaubenslehren den 1oeu8 
mmoi'is so zu sagen die Achillesferse gebildet hat; 
anstatt bewundernd nur vor dem einen großen Wunder stehen zu 
bleiben, das die Religion immer von neuem hervorbringt, und 
das darin besteht, das; ein Mensch, der früher den religiösen 
Glauben nicht besaß, ihn jetzt erhält; — daß in ihm der Glaube 
wie ein Morgenrot ausgeht, und ihm von nun an für immer zu 
eigen ist. — Ob auf dem Wege nach Damaskus die Sonne 
damals Heller und auf eine ganz andre Art geschienen hat, als 
sonst, mag uns wenig angehen. Aber was in der Seele des 
Paulus dabei vorging, das ist es, was wir bewundern und was 
uns die Allmacht Gottes zeigt. Drum sagte schon vor 250 Jahren der 
Dichter Angelus Silesius (im „Cherubinischen Wandersmann"): 

Wird Christus tausendmal zu Bethlehem gebor'n, 
Und nicht in Dir; Du bleibst doch ewiglich verlor'u. 

Baltische Monatsschrift I9> i, Heft 2. 1 
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Ob man das noch ein Wunder nennen will, hängt davon 
ab, von welchem Gesichtspunkte aus man den Begriff des Wunders 

definiert. Wie aber auch diese Definition ausfallen mag: sicher 
ist, daß die Erweckung zu einem Glauben insofern das gewaltigste 
Wnnder in der Religion genannt werden darf, als sie auf die 
Menschenseele die mächtigste Wirkung ausübt. Wir wollen jetzt 
versuchen in einem solchen, vielleicht etwas erweiterten Sinne 
dessen, was man unter Wunder versteht, das Wesen der religiösen 
Glaubenserweckung zu erörtern. 

Die Aufgabe dieser Untersuchung verlangt, daß zuvor die 
F r a g e  g e s t e l l t  w e r d e :  W ^  >  i s t  u n d  w i e  e n t s t e h t  d e r  G l a u b e ?  

Die Erweckung zum Glauben scheint nach psychologischer 
Beobachtung darin zu bestehen, daß der Mensch als (sittlich-religiöses) 
Motiv seines Handelns eine solche Vorstellung (oder einen Vor-
stellnngükreis) findet, die an Krast alle andern (guten und nicht 
guten) Motive weit überflügelt. Sittlich religiös muß das Motiv 
heißen, weil es dem irdisch-selbstischen Streben des Menschen ent­
gegengesetzt und ihm sogar unverständlich ist. Dann braucht der 
Mensch sich nur diese eine Vorstellung (oder den Komplex von 
Vorstellungen) vorzuhalten, um jede ihn nach andrer Richtung 
ziehende Versuchung zu überwinden. Häufig erscheint die entscheid 
dende Erweckung zum Glauben als etwa; ziemlich plötzliches, un­
vermitteltes; wohl deshalb, weil das voi ausgehende Inkubations­
stadium der Beobachtung des Gläubigen wie seiner Umgebung 
entgangen ist, und weil die mit der Erivecknng verbundene totale 
Umkehr des Wandels ausfällt. Interessant sind hier die vielfach 
übereinstimmenden Berichte über Moses, Buddha, Aenophon, 
Paulus, Augustinus von Hippo, Mohammed, Franciscus von 
Assisi, Nanak (den Sifter der Sikh-Religion), Calvin :e.; aber 
auch heute wiederholt sich der Vorgang. - Der Grad der Stärke, 
mit der der Glaube in einem Menschen erwacht oder (was das 
nämliche ist), mit der der Mensch den Glauben erfaßt, ist wohl 
sehr verschieden; wodurch indessen der Psycholog sich über die 
Gleichartigkeit des inneren Erlebnisses nicht darf täuschen lassen. 
Auch das verschiedene „Tempo", wenn man sich so ausdrücken 
darf, berechtigt nur, an diesem wunderbaren seelischen Prozesse 
Abstufungen uud Nuancen zu unterscheiden, nicht aber solche 
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Gegensätze, als ob nur die eine Art der Entstehung des Glaubens 
echt und wahr wäre, die andre nicht. 

Hier ist demnn h die Bedeutung des Wunders nicht mehr 
im Symbol zu suchen, weil die Tatsache, in dem es besteht, sich 
nicht als ein Vorgang in der Sinnenwelt darstellt, vielmehr in 
uns selbst als Seelenereignis stattfindet, das wir unmittelbar 
erleben. 

Gerade die elementare Kraft, mit der hierbei die neue Vor­
stellung den Menschen ergreift, scheint ihm dafür zu bürgen, daß 
er es mit einer übernatürlichen Einwirkung zu tun habe und 
nicht sich selbst die Umwandlung verdanke; ferner, daß diese neue 
Macht in ihm unüberwindlich sei, und er aus der Gnade, die 
ihm zu teil geworden, niemals fallen könne. Wunderbar außerdem 
erscheint die mit dem Gefühle so großer Kraft und Zuversicht 
verbundene Erweckung des Glaubens, weil der kausale Zusammen­
hang zwischen ihr und alle dem, was ^etwa von Menschen dazu 
getan wird (Vorhalten von Lehren, Dogmen, Tatsachen, Erfah­
rungen, Beispielen), nicht k^lar ist, und daher zwischen Ursache und 
Wirkung nicht die gewöhnliche Proportion besteht. Jede intuitive 
Erkenntnis wichtiger Wahrheiten mutet uns an wie ein Wunder, 
für dac> wir überweltlichen Mächten mit Pythagoras Hekatomben 
darzubringen bereit sind. Dieselben Bemühungen und Erlebnisse, 

sie der Glaubenserweckung vorangingen, bleiben ja in andern 
Fallen wirkungslos; und so drängt es den Menschen dazu neben 
dieser offenkundigen Gelegenheitsursache noch andere, verborgene, 
übernatürliche als eigentliche Natursachen anzunehmen, die man 
auch „Offenbarungen" nennen darf. Das wird gelehrt ebensowohl 
voll dem plötzlichen Erkennen der platonischen Idee, wie vom Er­
kennen der vier Heilswahrheiten des Buddhismus, von den Wir­
kungen der Sakramente, vom Anschauen des Erlösungswerkes 
Christi; nach der Skmkhya-Lehre: vom Erkennen des Unterschiedes 
zwischen purusha und prakriti; nach der Vedanta-Lehre: von dem 
Aufgehen der Einsicht, daß brahma — ktman ist. 

Jedes Ergreifen neuer moralischer Grundmaximen für den 
Lebenswandel trägt den Charakter der Glaubenserweckung an sich, 
und das Festhalten «in ihnen gleicht dem Beharren im echten 
Glauben. Das intuitive Aufgehen der Erkenntnis einer Heils-
Wahrheit vergleicht Platon (in dem Dialoge Alkibiades I.) mit dem 

1' 
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mit einemmale sich einstellenden Verständnis für einen geometrischen 
Satz und nennt es ein „Wiedererkennen" Das Wort dafür 

heißt im Neuen Testamente „das Bekenntnis"; 
nicht daß ein und dasselbe Worl mit einemmal eine zweite, ganz 
andere Bedeutung bekommen hätte; wir müssen vielmehr annehmen, 
daß mau dabei au etwas ähnliches, wie das fast Unvermittelte 
Aufgehen einer Erkenntnis dachte. 

Es wird ein zum Glauben erweckter Mensch, gegen das, 
was ihm sein Glauben gebietet, nie mehr mit klarem Bewußtsein 
und ruhiger Überlegung sündigen, sondern nur noch aus Ver-
geßsamkeit, Überstürzung, in der Hitze, überhaupt in Momenten, 
wo die Glaubensvorstellnng ihm nicht klar vor Augen steht. Allein 
auch solche Rückfälle entmutigen ihn nicht, da er ja die das Wunder 
des Glaubens in ihm wirkende Vorstellung nicht ganz vergessen 
hat und sich bewußt ist, sie immer wieder sich vorhalten zu können. 
Diese glückliche Stimmung des Gläubigen findet man in den 
Sprüchen Salomonis (24, 16): „Ein Gerechter fällt sieben 
mal und steht wieder auf; aber die Gottlosen versinken im Un­
glück." Eine ähnliche Stimmung überkommt Goethe in seinem 

Spruche: 
Ich bin so guter Dinge, so heiter und rein; 

Und wenn ich einen Fehler beginge, tönnts keiner sein. 

Jetzt kann man natürlich den Glauben als Seelenregung 
des Menschen begrifflich Zerfällen in 1) den vorstellungsmäßigen 
G l a u b e n s i n h a l t ,  u n d  2 )  d a s  S t r e b e n ,  d .  h .  d i e  z u m  H a n d e l n  
überleitende, vom Gefühle ihres Wertes getragene tätige Kraft 
der Überzeugung, daß die Verwirklichung des Glaubensinhalts 

selig macht. 

Somit ist also der Glaube zu definieren als das, was 
selig macht (erlöst): und er besteht wesentlich aus einem dem 
weltlichen Egoismus entgegengesetzten Streben. Nach dieser Seite 
hin, d. h. gelöst von dem jeweiligen VorstellungSgehalte, ist jeder 
religiöse Glaube gut, bei allen Gläubigen von gleicher Art; und 
ich spreche nur ein scheinbares Paradoxon, in Wirklichkeit aber 
einen selbstevidenten Satz aus, indem ich behaupte: Es kommt 
n i c h t  d a r a u f  a n ,  w a s  d i e  M e n s c h e n  g l a u b e n ,  s o n d e r n  n u r  d a ß  
s i e  g l a u b e n ,  d .  h . ,  d a ß  s i e  v o n  e i n e r  s i e  b e h e r r s c h e n d e n  r e l i g i ö s  
sittlichen Vorstellung sich leiten lassen. Man sieht nun, was 
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es bedeutete, daß die alten Griechen und Römer in allen Göttern 
fremder Völker, mit denen sie bekannt wurden, ihre eigenen Götter 
wiederzuerkennen sich bemühten und ihnen deren Namen beilegten 
und in allen Menschen den noch so verschiedenen religiösen Glauben 
(eben die Religiosität selbst) achteten. Das war nicht Mangel an 
religiöser Sicherheit. Alle Götter waren ihnen Inkarnationen 
eines und desselben Wesens; sie sahen im religiösen Glauben 
vorwiegend das in allen gleiche, nach Oben (zur Vereinigung 
mit Gott) gerichtete Streben; während wir jetzt oft das Unglück 
haben, unten, an den Verschiedenheiten der Glanbensvorstellungen 
mit den Blicken kleben zu bleiben. Denn alles Mißverständnis 
über den Glauben, der Glaubenshaß und die Glaubenshetze be­
ginnt erst dann, wenn man an dem Glauben den bloßen Vorstel-
lungsinhalt mit der Kraft zum guten Handeln, die er in uns zu 
wirken scheint, also den scheinbaren Grund mit der Folge ver­
wechselt. Daher gilt von dem Römer, nicht aber von dem glau­
benswütigen Eiferer oder dem Aufklärer unsrer Zeit das Wort 
des OvidiuS Na so darüber, wohin die Blicke des Menschen 
g e r i c h t e t  s i n d  ( M e t a m .  I ,  8 4  f f . ) :  

eum spketsnt anima.1iA oeteiÄ terram. 
08 komini sublime 6eäit, eAsIumyue villsre 
.Iu88it st sreew,^ aä Mera wllere vultus. 

Gott gab erhabne Gestalt dein Menschen und ließ ihn d?n Himmel 
Schauen und richten empor zu den Sternen gewendet das Antlitz, 
Während die Erde gebückt ansehen die andern Geschöpfe. 

Wir kommen nochmals auf die gegebene Definition zurück: 
Glaube ist, was selig macht (was erlöst). Man pflegt ja leider 
meist ein Substantivum zu definieren, indem man wieder ein 
Substantivnm dafür setzt; z. B.: „Der Glaube ist eine gewisse 
Zuversicht usw." Solche Definitionen, bei denen man logisch sehr 
korrekt zu verfahren meint, sind gerade die unzulänglichsten; denn 
daß das erklärende Hauptwort nicht etwas mit dem zu Erklärenden 
wirklich Identisches bedeutet, ist ja selbstverständlich; schon weil es 
sprachlich von ihm verschieden ist. Und dann müßte man ja auch 
die erste Frage immer wiederholen: „Was ist denn eine gewisse 
Zuversicht? und so in intimtum. Nur ein Urteil selbst, ein 
Satz kann hier das Wo»t „Glaube" erklären; denn der Glaube, 
als inneres Geschehen, wird erläuteit eist dadurch, daß wir wie­
derum innerlich einen Vorgang durchmachen, also dadurch, daß wir 
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etwas erleben. Ein ganzer Satz aber entspricht einem Vorgang; 
der Satz: „was selig macht i was erlöst)" stellt ein solches inneres 
Erlebnis dar. Ganz verstehen kann man so etwas freilich nur, 
falls man es (wenn auch vielleicht in sehr abgeschwächtem Maße) 
selbst erlebt hat. Niemand vermag indessen anzugeben, worin 
nach ihrer positiven Seite die himmlische Seeligkeit besteht. 
Dagegen können wir uns wohl vor den Entartungen dieses Be­
griffs hüten, die sich ja auch bei hervorragenden Vertretern der 
Kirche schon in frühen Epochen des Christentums eingestellt haben. 

Ich erinnere hier, wo man unzählige Beispiele anführen 
könnte, nur an eines: In den Schriften des berühmten Bischofs 
SynesiuS von Ptolemais (Ende des 4. Jahrhunderts) wird 
die ewige „Seeligkeit" durch das Wort „Orgie" aus­
gedrückt, das doch ein bekannter termwus teeduleus war für 
den an Raserei grenzenden Sinnentaumel bei den Bachusfesteu; 
z. B. am Schluß einer seiner Hymnen: 

Solch ein Hinabsteigen in unwürdige Bilder, muß uns davor 
warnen, den vorstellungsmäßigen Inhalt des Glaubens selbst ver­
w e l t l i c h e n  z u  l a s s e n .  L i e b e r  h a l t e n  w i r  u n s  d a  a n  F r .  R ü c k e r t ' s  
Glaubensauffassung: 

Mein Sehnen strebt vor und strebet nicht zurück; 
Nicht die Vergangenheit, die Zukunft ist mein Glück. 
Mein Sehnen strebet vor und eilet mir voraus, 
Es schwebet dort empor und ist schon dort zu Haus. 
Es ist schon dort zu Haus, wann ich ihm komme nach, 
Dann zeigt es dort mir das, was es mir hier versprach. 

Wenn wir also vorhin definierten: „Der Glaube ist, was 
selig macht," so ist das von Seiten des Subjekts der Glaube an 
Etwas, das geschehen soll, verbunden mit dem Bewußtsein, daß 
w i r  d e n  g u t e n  W i l l e n  h a b e n ,  e s  z u  t u n ,  u n d  b e d e u t e t  e i n e  N e a l -
definition des Glaubens, wie er wirklich an den Menschen ge­
funden wird. Wir können aber auch, mehr objektiv, vom Glauben 
eine Jdealdefinition geben, die das höchste Ziel im Auge hat und 
sagt, wie zu wünschen wäre, daß der Glaube sein möge. Dann 
s p r e c h e n  w i r :  D e r  v o l l e n d e t s t e  G l a u b e ,  a l s o  d e r  G l a u b e ,  d e r  
rechtfertigt, ist der Glaube an unsere Einheit mit Gott: der 
Glaube daran, daß Gott in uns ist und wir in ihm; der Glaube, 
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daß wir als abgetrennte Einzelindividuen aus eigner Kraft nichts 
mehr leisten, sondern alles mit Gottes Hilfe, (d. h. vermöge unsrer 
Einheit mit Gott); so daß also, wenn wir Gutes tun, dies nicht 
etwa zu stände kommt: zum Teil durch uns und zum Teil durch 
Gott; sondern nur ganz und gar durch Gott; aber so, daß Gott 
nicht hierbei ein von uns verschiedenes Wesen, ein andres, zweites 
Wesen außer uns ist. 

Bei unserer ferneren Erörterung, bei der es sich um wirkliche 
l^laubenSerfahrungen handelt, halten wir uns natürlich an die erstere, 
an die Nealdefinition. — Man vermag das Wesen des Glaubens mit 
seiner unwiderstehlichen Evidenz sogar noch in der vom Standpunkte 
e r h a b e n s t e r  p h i l o s o p h i s c h e r  M o r a l  e n t w o r f e n e n  S c h i l d e r u n g ,  d i e  K a n t  
gibt („Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" I, 5) 
wiederzuerkennen; er sagt: „Um aber nicht bloß gesetzlich, sondern 
ein moralisch guter (Gott wohlgefälliger) Mensch, d. i. tugendhaft 
nach dem intelligibelen Charakter (viitu^ uoumoiicm) zu werden, 
welcher, wenn er etwas als Pflicht erkennt, keiner andern Trieb­
feder weiter bedarf, als dieser Vorstellung der Pflicht selbst: das 
kann nicht durch allmählige Reform, so lange die Grundlage 
d e r  M a x i m e n  u n l a u t e r  b l e i b t ,  s o n d e r n  m u ß  d u r c h  e i n e  R e v o ­
lution der Gesinnung im Menschen (einen Übergang zur Maxime 
der Heiligkeit derselben) bewirkt werden; und er kann ein neuer 
Mensch nur durch eine Art von Wiedergeburt gleich als 
durch eine neue Schöpfung (Ev. Ioh. 3, 5 verglichen mit Moses 
I, 2) uud Änderung des Herzens werden" ferner: „sollte auch 
das, was wir tun können, für sich allein unzureichend sein, und 
w i r  u n s  d a d u r c h  n u r  e i n e s  j ü r  u u ö  u n e r f o r s c h l i c h e u  h ö h e r e n  
Beistandes empfänglich machen." 

Jetzt darf man sich auch der ferneren Einsicht nicht ver­
schließen, daß jeder, soweit er damit nicht andre Menschen 
schädigt, beeinträchtigt, stört, — das Recht hat, am Glauben um 
deswillen festzuhalten, weil er sein Glaube ist; nämlich der von 
ihm erfaßte, innerlich angeeignete Glaube; also nicht um de^ 
willen, weil der Glaube vernünftig, von einer bestimmten Person 
gepredigt, oder in einem bestimmten Buche niedergelegt, auf be­
stimmte „historische Tatsachen" begründet ist, sondern einzig und 
allein, weil es sein Glaube ist. Tenn dieser Glaube hält ihn 
aufrecht, er gibt ihm Trost und Stärke im Leben und Sterben 
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und hat daher für ihn einen ganz andern Wert gewonnen als 
alle logischen Beweise und autoritativen Gebote. In diesem Sinne 
schreibt Q. Aurelius Symmachus, den christlichen Kaiser 
Val entini an II. um Schonung seines, des alt-römischen 
Glaubens anflehend, statt Vernunftgründe anzuführen, einfach: 
„vis patriis, clis paesm lOKamus!" — Wer nun 
eingesehen hat, daß er berechtigt ist, seinem Glauben um dieses 
Grundes willen, weil er sein Glaube ist, anzuhangen, wird, mit 
gleichem Maße messend, auch andern die Berechtigung zugestehen, 
a n  i h r e m  G l a u b e n  f e s t z u h a l t e n ,  s c h o n  d e s h a l b  a l l e i n ,  w e i l  e s  i h r  
Glaube ist. 

Von Seiten derer, die am Glaubeu doch immer wieder nur 
das vorstellungsmäßige Moment beachten, ist hier ein 
Protest zu erwarten: Ist es nicht eine oberflächliche Auffassung, 
den religiösen Glauben eines Menschen, mag er auch offenbar 
töricht und verkehrt sein, — schon deshalb zu schonen und zu 
achten, — bloß weil er sein Glaube ist? 

Nein, antworten wir, das ist gerade die aller tiefste 
Auffassung vom Wesen des Glaubens; denn sie bleibt nicht bei 
dem am Glauben stehen, was mit den Lippen aufgesagt wird, 
sondern geht zurück auf den tiefsten, innerlichsten, wirkungskräf­
tigsten Vorgang im Menschen: darauf, wie der Glaube vom 
Menschen angeeignet wird. Bei diesem Prozesse kommt Gefühl 
und Streben des Menschen in Frage: nicht bloß ein hergesprochener, 
begrifflich durchgearbeiteter Gedankeninhalt. Was der Mensch sich 
völlig angeeignet hat, heißt sein eigen, sein Eigentum. Und daß 
der Glaube das geworden, macht für diesen Menschen seinen Wert 
aus. Was wir an dem fremden Glauben achten, ist die Religio­
sität seines Trägers, des Menschen. Mit ihr meinen wir zur 
Einheit zusammengefaßte innere Zustände; richtiger beschrieben: 
innere Geschehnisse, die auch bei den Bekennern des verschiedensten 
Glaubens nicht wesentlich verschieden sind. 

Gegenüber etwelchen BekehrungSversucheu ist es (wie uns 
auch die Missionare bestätigen) die natürlichste Regung jedes un­
befangenen Menschen, seinem bisherigen Glauben treu bleiben zu 
müssen, einfach deswegen, weil es sein Glaube ist. 

Diese Einsicht hat auch von Anfang an die christliche Kirche 
bei der Ausbreitung des Glaubens mächtig unterstützt. Man 
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weiß, daß von jeher der bisweilen mich eingeräumte Grundsatz 
befolgt worden ist: „die Kirche heiligt, was sie vorfindet"; also, 
was bereits geglaubt wird. Der heilige Ort, wo früher ein 
Tempel war; die heilige Zeit, wo man früher ein Fest feierte, 
und der Vorgang beim Kultus und Feste: — alles das blieb 
ziemlich unverändert; nur die dahinter stehende Lehre, die den 
Kultus deutet, an der aber allenthalben die große Masse am 
wenigsten hängt, die wurde neu. So wurde bei dem Forum­
tempel der beideu Nothelfer Castor und Pollux in Rom ein Heiligtum 
der christlichen Dioscuren Cosmas und Damian gegründet; und 
die Kirche S. Maria Antiqua (angeblich aus dem IV Jahrh.) 
schaute hernieder auf die Trümmer des Hauses der Vesta am 
Forum. Der drachentötende Georg war ursprünglich ein kappa-
dozischer Held, aus der Epoche der Kämpfe mit den Gallierhorden; 
da er aber schon in früher christlicher Zeit weithin im Orient 
verehrt wurde, hat die Kirche, die seinen Kultus vorfand, ihn auch 
als „Siegbringer" geheiligt und zeigt jetzt sein Grab in Ost-
Syrien. Alle Beispiele dieser Art, deren man bekanntlich eine 
unzählige Menge gesammelt hat, erhärten die Tatsache, daß man 
auch den „Heiden" stillschweigend das Recht zugestand, so viel als 
irgend mit der neuen Lehre sich vertrug, von ihrem Glauben 
zu behalten, nur deshalb, weil er bereits ihr Glaube war. Und 
wie oft hat der Apostel Paulus diesen Grundsatz bedingter Tole­
ranz den „Heidenchristen" gegenüber in seinen Briefen eingeschärft! 

Braucht man also wirklich hier noch dem Einwurf zu be­
gegnen, „der Glaube müsse doch schriftgemäß" sein? Diejenigen 
Theologen, die das behaupten, glauben selbst nicht schriftgemäß; 
sie wissen recht gut, daß nach dem Geiste und Wortlaut des 
Neuen Testaments nur Personen, die ihren Glauben zu bekennen 
imstande sind, getauft werden sollen. Das Taufen ebengeborener 
Kinder ist nicht schriftgemäß, aber als Glaubenslehre hat es sich 
seit langer Zeit festgesetzt, ist der Mehrzahl der Christenheit teuer 
und lieb geworden; und da in der Kindertaufe nichts dem Wesen 
der Religion überhaupt Widersprechendes liegt: warum sollte diese 
Glaubens- und Kultiisform nicht bestehen bleiben! Sie wird um 
der „Schrift" willen so wenig abgeschasst werden, wie die ebenfalls 
von Christus eingesetzte Fußwaschung (Ev. Ioh., Kap. 13) 
nachträglich um der „Schrift" willen wird als Sakrament angc-
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nommen werden. In Wirklichkeit besteht jeder auf der Schrift-
gemäßheit des Glaubens gerade nur so lange, als sie mit seiner 
eignen, in seinem Herzen lebendigen Glanbensmeinung und -Ge­
wohnheit zusammentrifft. Es ist z. B. in der ganzen Christenheit 
in Wort und bildlicher Darstellung das „Lamm Gottes" ein be­
liebtes Symbol Christi, und es hat sich eine bestimmte Art bild­
licher Wiedergabe des weißen ungehörnten Lammes eingebürgert. 
Daß die Abbildung gerade so sein müsse, auch das hat die Be­
deutung eines Glaubenssatzes gewonnen, obgleich es der „Schrift" 
direkt widerspricht. Dort, wo das Lamm Gottes in der Bibel 
beschrieben wird (Offenbarung Joh. 5, 6), hat es sieben Hörner 
und sieben Augen; aber nimmermehr wird die Christenheit aus 
Rücksicht auf die Schriftgemäßheil sich bewogen fühlen, die dem 
frommen Sinne liebgewordenen Bilder in dieser Richtung abzu­
ändern. — Alle Schriftkundigen wissen auch, daß Christus nicht 
gelehrt hat zu beten: „unser täglich Brot gieb uns heute"; 
aber die meisten deutschen Lutheraner glauben nicht einfach an die 
Bibel selbst, sondern an die Luthersche Bibelübersetzung samt ihren 
Fehlern, und haben das Recht sich dabei jede Korrektur zu ver­
bitten. so weit dieser Glaube nuu eiumal zu ihrem lebendigen, 
innern Besitztum geworden ist; denn religiöse Fragen sollen nicht 
vom philologischen oder archäologischen Standpunkte aus entschieden 
werden. Sogar die Sprache, in der die kanonischen Bücher und 
Gebete abgefaßt oder übersetzt sind, gehört mit zu den Glaubens-
forme n, die geachtet werden müssen und an denen, als an einem 
heiligen Gut von den Gläubigen zäh festgehalten werden darf. 
Die Türken und Perser wollen nur aus dem arabisch geschriebenen, 
wenngleich den meisten wenig verständlichen Koran ihre Glaubens­
sätze lernen, nicht aber in ihrer Muttersprache; und es bedeutet 
einen Angriff auf die Gewissensfreiheit, ist einer Religionsver-
folgnng gleich zu achten, wenn man polnische Kinder zwingt deutschen 
Religionsunterricht zu haben. Der Religionsunterricht, eine Vor­
bereitung auf den Gottesdienst, ja selbst schon ein Gottesdienst, 
insofern die Gebete dabei gesprochen und (wenn es recht hergeht) 
nicht bloß mit gleichgültigen Lippen gesprochen werden sollen, — 
muß die Glaubensformen eines jeden achten, und zu ihnen gehört 
auch die Sprache. Den Deutschen ist es nicht gleichgültig, ob sie 
deutsch oder polnisch beten und den Polen auch nicht. Polnischer 
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und deutscher Katholizismus sind nicht in allen Beziehungen ein 
und dasselbe Glaubensbekenntnis. 

Als der bekannte Humanist Laurentius Valla (geb. 
1406 in Rom) in der Vulgata Übersetzungsfehler entdeckte und 
solches veröffentlichte, wurde er von der Kirche verfolgt und wäre 
verbrannt worden, wenn er nicht reuig widerrufen hätte: ein 
deutliches Zeichen, daß damals die Vulgata Gegenstand des 
Glaubens der katholischen Kirche war und nicht das Original. 

Aus dem Satze, daß jeder komo reliZiosus den Glauben 
als das ihn selig Machende in der speziellen Form, wie er ihn 
gefaßt hat, auch festhält, unbeirrt durch das, was Vernunftgründe, 
Logik und Schriftgemäßheit verlangen, erklärt sich — um ein 
historisches Beispiel anzuführen — der Widerstand, dem in Ruß­
land im 17. Jahrh, der Patriarch Nikon begegnete, als er aus 
der Bibel und einigen kultischen Büchern offenbare grobe Fehler 
der Übersetzer und Abschreiber ausmerzte. Seine Gegner, die 
„Altgläubigen" haben auf unzähligen Scheiterhaufen die selig­
machende Kraft ihres Glaubens bewiesen; und obgleich die ganze 
Differenz nur in dem besteht, was andere Menschen „gleichgiltige 
Äußerlichkeiten" nennen würden, haben sie sich dafür die Hände 
abhauen und die Zuugen ausschneiden lassen und wären noch 
heute bereit, fi'.: folgende Glaubenssätze zu sterben: 1) daß die 
dritte Person der Trinität ihren korrumpierten Bibeltexten ent 
sprechend heißen muß „der wahrhaft heilige Geisl", statt einfach 
„der heilige Geist" 2) daß der Neligionsstifter „Jsus" und nicht 
Jesus heißt, 3) daß man das Zeichen des Kreuzes mit zwei, nicht 
mit drei Fingern machen muß, 4) daß das christliche Kreuz acht 
Zinken und nicht vier Zinken hat. — Denn das sind ihre wich­
tigsten UnterscheidungSlehren. 

Um jetzt unsre Untersuchung des Wunders der Glaubenser­
weckung zum Abschluß zu bringen, müssen wir zu dem früher 
hervorgehobenen Hauptpunkte unsrer ganzen Betrachtung zurück­
kehren. — Wir sagten: jedes Aufgehen einer intuitiven Erkenntnis 
in uns ähnele einem — wenn auch vielleicht kleinen — Wunder 
uud widerspreche den gewöhnlichen Begriffen des Verhältnisses von 
Ursache und Wirkung. In der Tat mutet jedes derartige imme 
diäte Aufleuchten einer Einsicht uns so an, (und durchaus nicht 
ausschließlich auf dem Gebiete religiöser Glaubenserweckung, 
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sondern überall, wo Erkenntnisse gewonnen werden) — als ob 
uns im kleinen eine Offenbarung zu teil würde. Wo aber ist 
eine diskursive, stufenweise mit Bewußtsein erarbeitete Erkenntnis 
zu finden, deren Grundbestandteile nicht schließlich auf intuitivem 
Wege gewonnen wären, auf unmittelbare Evidenzen zurückgingen, 
und die daher nicht diesen Charakter einzelner, auf einmal statt­
findender Inspirationen an sich trüge? Wer sich mit Beobach­
tungen psychischer Kausalität eingehender befaßt hat, bedarf nur 
dieses Hinweises, um an eine Menge hierher gehöriger Tatsachen 
erinnert zu werden. (Vergl. W. Wuud „Über psychische Kau­
salität zc." 1894). 

Indem wir nun auf die wesentliche Gleichartigkeit des 
Wunders der religiösen Glaubenserweckung mit diesem eigentümlich 
sprunghaften, diskontinuierlichen Vorgang bei einem jeden spontanen 
Zuwachs zu unsrer Erkenntnis ganz besonderen Nachdruck legen, 
muß es uns gleich auffallen, daß die bloße Annahme, so geartete 
Vorgänge könnten möglich sein, — gegen das wichtigste Grund­
gesetz verstößt, das seit geraumer Zeit unser wissenschaftliches 
Denken beherrscht: gegen das Gesetz des stetigen, lückenlosen 
Überganges aller Erscheinungen und Lebensformen ineinander. 
Dies Gesetz, laut dem alle Prozesse im Weltall, alles Walten 
der Natur- und Geisteskräfte, das Werden und Vergehen mate­
rieller und geistiger Schöpfungen kontinuierlich gleitend — also 
ohne Sprung und Ruck erfolgt, pflegt man am kürzesten durch 
den alten (zuerst 1013 gedruckten) lateinischen Spruch zu formu­
lieren: natura U0U taeit Laltuin. 

Wir wollen jetzt nichtsdestoweniger durchaus nicht etwa (aus 
Furcht mit diesem Naturgesetz in Widerspruch zu geraten) hier 
kehrt machen und zurückweichen. Wir wvllen im Gegenteil mit 
aller Gelassenheit das Senkblei des Gedankens nur um so tiefer 
in das Meer der Erscheinungen tauchen und zn ergründen ver^ 
suchen, worauf die gewaltige Autorität des (seinem Geiste nach 
Heraklitischen) Gesetzes von den allmähligen Übergängen basirt, 
und ob sein Geltungsbezirk denn keine Grenzen habe? Was hier 
vielleicht als eine Abschweifung vom Thema erscheint, wird sich 
nur als ein Umweg, hoffentlich nicht als ein Irrweg herausstellen. 

Wo haben wir also die wissenschaftliche Gruudlage für die 
jetzt herrschende Überzeugung von dem fließend kontinuierlichen 
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Charakter alles Werdens und Geschehens zu suchen? Denn dieser 
Spruch: natura von faeit ^alwin, deckt eine ganze Weltan­
schauung. die seit alten Zeiten geahnt wurde, aber noch des wissen­
schaftlichen Beweises durch Tatsachen bedurfte. Man wird sich 
schwerlich der Überzeugung verschließen, daß wir zur Beantwortung 
dieser Frage auf die vor mehr als 200 Jahren erfolgte Entdeckung 
der Differential- und Integralrechnung, oder, wie man kürzer sagt, 
der Analysis des Unendlichen, zurückgehen müssen. Die 
Methode dieser neuen mathematischen Wissenschaft, die darin be­
steht: die einzelnen Zahlengrößen und Raumgrößen nicht als 
etwas gegebenes Ganzes, als Individuen gelten zu lassen, sondern 
in so unendlich kleine Teile aufzulösen, daß der einzelne Teil im 
Vergleich zu jeder endlichen Größe verschwindet und nur an einem 
andern unendlich kleineu Teile gemessen werden kann, — diese 
Methode, ausgebildet von den scharfsinnigsten Köpfen zweier Jahr­
hunderte, — lieferte (wo es auf die Erklärung der Erscheinungen 
ankam), Anwendung findend auf viele Wissenschaften (Astronomie, 
Mechanik, Optik, Elektrizität, zum teil sogar auf Chemie und 
Physiologie) glänzende Resultate. Das Mittel, dessen die neue 
Wissenschaft sich bediente: die analytische (kontinuierliche) Funktion, 
d. h. beziehungsweise Änderung, entsprach der Eigentümlichkeit 
ununterbrochener Übergänge in dem Werden der Natur; es ent­
sprach der Konstanz und Unverbrüchlichkeit der Naturgesetze; es 
lehrte die Naturerscheinungen in abstrakten Begriffen nachzukon-
struieren, aus ihren minimalen Elementen zusammenzusetzen und 
aus der Gegenwart die Zukunft zu berechnen. Damit schien die 
universelle Anwendbarkeit der analytischen Funktionen gewährleistet. 

Dann ferner wurde aus dem Geiste der so allgemein be­
währten Differential- und Integralrechnung eine neue wissen­
schaftliche Theorie von gewaltiger Tragweite geboren: die Lamarc-
Darwinsche Lehre oder die Evolutionstheorie. — Hatte 
zuvor die Mathematik die Schemata geliefert für das Verfahren 
der Mechanik, die Mechanik die Schemata für die Astronomie, 
die Astronomie die Schemata für die Physik, die Physik zum Teil 
auch die Schemata für die Chemie, — so wurde jetzt das, was 
für die Naturkunde obiger Art die Analysis des Unendlichen ge­
worden war, die neue Entwicklungslehre für das weite Gebiet der 

biologischen Wissenschaften. Sie handhabte ihre Mittel genau nach 
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derselben Methode: keine einzelnen, abgeschlossenen, durch Zwischen­
räume getrennten, unveränderlichen Typen; kurz: keine ganzen 
Individuen ließ sie bestehen. Die Stufen werden unmerklich klein, 
infinitesimal; alles verändert sich in ewigem Fluße und geht 
stetig gleitend in einander über. Die zweite Theorie ist die leib­
liche Tochter der ersten. Die Erfolge der Evolutionstheorie sind 
zu bekannt, als daß man sie zu schildern brauchte. Aber wenn 
nicht der Siegeszug der Differential- und Integralrechnung durch 
die Welt der Wissenschaften vorausgegangen wäre, hätte man auch 
niemals die Evolutionstheorie ausgebildet. 

So erstaunlich groß bei der Anwendung dieser beiixu Theo­
rien auf die Erklärung der Gesamtheit de5 Wcttp! Lesses der 
Erfolg auch war, — er war nicht vollständig ; hier und da wurden 
die Lücken immer deutlicher, deren Ränder sich nicht überkitten 
ließen; die Zahl der Mißerfolge wuchs an und mußte zu immer 
ernstlicherem Bedenken veranlassen. - Wichtige Probleme, die die 
Chemie in ihrer Weiterentwicklung stellte, konnten nur sehr un­
vollkommen vermittelst der Analysis des Unendlichen nach deren 
Metho^'N behandelt werden. Die Ansätze, die man machte, die 
Analyst,auf die Durchführung des Prinzipe der Erhaltung der 
Energie anzuwenden, zeigten nur immer klare», wie weit man von 
einer glücklichen Lösung dieser wichtigen Aufgabe eatfernt war. 

AK, fehlgeschlagen muß z. B. auch der Versuch Th. Fechner's 
betrachtet werden, in der Psychologie die Stärke der Ewpfindungen 
durch den Logarithmus der Reizslärke mathematisch zu bestimmen. 

Aber die andre gefeierte Theorie, die Darwinsche, hat noch 
ungleich weniger die Hoffnungen gerechtfertigt, die ein halbes 
Jahrhundert in sie setzte. Außer der ganz allgemeinen, immerhin 
sehr wichtigen Erkenntnis, daß die organischeil Gebilde: Tiere und 
Pflanzen, allmählich sich entwickelnd, in einander übergehen tonnen, 
- dürfte kanm noch ans dem ganzen, großen Lehrgebäude eiu 

Satz von einiger Tragweite nnerschüttert stehen geblieben sein. 
Dazu kam - wo die Auffassung materialistisch war — noch die 
Bestialität der moralischen Konsequenzen. Kurz, man wurde 
gewahr: hier uud dort fehlte etwas Wesentliches Und parallel 
geht auf beiden Gebieten — dein mathematischen und dem bio­
logischen — der gleiche Mangel der Methode, der darin besteht, 
daß man vom wirklichen Verhalten der Erfahruugsobjekte abstra­
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hiert, ihnen als einen Notbehelf im Unendlichkleinen eine bloß vor­
ausgesetzte Lteiigkeit unterlegt, uud dasjenige, was man nie im 
Großen gefuuden hatte, auf unmeßbar kleine Elementarkörper 
übertrug. 

Nun erinnerte man sich gelegentlich, daß ja in der Analysis, 
so kraftvoll sie sich auch entwickelt hatte, nicht die ganze Mathe­
matik (um von der Geometrie ganz zu schweigeu) mit allen ihren 
Methoden drinsteckt; daß vielmehr die gesamte Mathematik in 
zwei Hauptzweige zerfällt: die Analysis, die mit koutinuier 
lichen, alle Größen in gleitendem Fluße in einander überführenden 
Funktionen arbeitet ; und die A r i t h m o l o g i e, die, besonders 
als Zahlentheorie, nur mit ganzen Zahlen und diskreten, in 
Sprüngen und Rucken sich bewegenden Funktionen operiert. Die 
Gleichberechtigung dieses zweiten, um seiner geringeren Anwend­
barkeit willen lange Zeit ziemlich vernachläßigten Zweiges der 
Mathematik hat bereits im Jahre 1832 der Dorpater Professor 
Ferdinand Minding in seiner „Höheren Arithmetik" 
hervorgehoben. 

Dann später betonte den Wert der ganzzahligen Funktionen 
der originelle Berliner Mathematiker Krön eck er. Er verstieg 
sich gelegentlich zur Behauptung: „Die ganzen Zahlen allein hat 
der liebe Gott gemacht; alles Andere ist Menschenwerk." Auch 
folgende Äußerung von ihm möge hier gleich erwähnt werden: 

„Es ist überraschend, daß man in den Naturwissenschaften 
s o  o f t  d a 6  „ K l e i n e "  g e r n  i n  d e n  K a u f  n i m m t ,  w e n n  m a n  s i c h  d a s  
,,^-r^e" damit erklären zu können glaubt." Das erinnert an das 
Gocll)e'sche Wort: 

„Du kannst im Großen nichts verrichten 
und fängst es nun im Kleinen an." 

So meint man die Massenattraktion begreiflicher zu machen, 
wenn man einen Attraktion^äther annimmt und die Kraft nun 
von Teilchen zu Teilchen wirken läßt; so „erklärt" die Darwinsche 
Theorie die großen Abweichungen, welche bei den Individuen einer 
Gattung organischer Wesen auftreten, indem sie lehrt, wie die­
selben aus kleinen Änderungen hervorgehen." (Vorlesungen I, 
herausg. v. Netto, 1894, S. 3). Noch ein. Satz des Philosophen 
Eugen Duehring (aus seiner berühmten „Geschichte der 
Prinzipien der Mechanik" 2. Aufl. 1877, S. 501) verdient hier 
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erwähnt zu werden: „Da man in der Wirklichkeit alle Brüche 
durch Einführung hinreichend kleiner Untereinheiten auf ganze 
Zahlen zurückführen könnte, so ist klar, was es mit dem nebel­
haften Begriff einer Zahl, die das Stetige decke, und mit dem 
zugehörigen Unbegriff einer stetig interpolirteu Zahlenreihe für 
eine Bewandnis habe." — Im ganzen blieb das indessen eine 
inner-mathematische Bevorzugung des einen oder andern Zweiges 

der Wissenschaft. 
Gewiß darf man nun fragen, weshalb bei der Berechnung 

der Naturereignisse und überhaupt bei kritisch-wissenschaftliche Be­
arbeitung unsrer Weltauffassung nicht auch der zweite Zweig der 
Mathematik zu Hilfe genommen werden solle, und ^as, wenn 
dies geschähe, den Unterschied, den Vorteil ausmachen werde? 
— Wie schon gesagt: der Unterschied besteht darin, daß die dis­
kreten Funktionen dieses Zweiges der Wissenschaft das Ganze, das 
sie als solches vorfinden, auch bestehen lassen, es also nicht in 
fließendem Übergange in eine Summe von unendlich vielen un­
endlich kleinen Teilchen auflösen. Und zeigt denn nicht die von 
der Mathematik zu erklärende Wirklichkeit da draußen selbst neben 
teilbaren auch unteilbare Größen? Z. B. die Pflanzen- und 
Tierzelle als Einheit, uud überhaupt das einzelne Individuum, 
die Person? Zeigt nicht die Wirklichkeit um und in un5 neben 
dem allmählichen Geschehen auch die ihrem Wesen nach plötzliche 
Auslösung einer einheitlichen Tat ? Zeigt sie nicht viele nur nach 
der psychischen Seile abzuschätzende Vorgänge, unteilbare Willens­
akte, moralische Werturteile, die sich dein Schema fließender Be­
wegung in Raum und Zeit ganz und gar entziehen? 

Das alles sind ganze Zahlen, die sich nicht beliebig spalten, 
zerfällen und wieder zusammenschweißen lassen, ohne daß ihr 
innerstes Wesen samt den Kräften der Selbstbestimmung und 
Willensfreiheit dabei zu Grunde ginge. Wenn wir aber die Ge­
samtheit der Erscheinungswelt vom Gesichtspunkte eines einzigen 
Erklärungsprinzips denten, dem ihr Wesen znm Teil widerspricht, 
so tun wir dem Gegenstande Zwang an und liefern ein Zerrbild 
der Wirklichkeit. 

Was ich hier zuletzt ausgesprochen habe, sind die Gedanken, 
die, zur Stütze einer idealistischen Weltanschauung der Professor 
d e r  M a t h e m a t i k  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  D o r p a t  W .  G .  A l e r e j e w  
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seit Jahren in einer Reihe von Schriften (deutschen und russischen) 
aufgeführt und an Beispielen verdeutlicht hat, indem er dabei 
auf die Mathematiker N. W. Bugajew und P. A. Nekrassow 
zurückging. Am einleuchtendsten scheint mir darunter die in beiden 
Sprachen veröffentlichte Schrift zu sein: „Tie Mathematik als 
Grundlage der Kritik wissenschaftlich-philosophischer Weltanschauung." 
1903, Dorpat, C. Matthiesen; und (russisch) „Herbart, Strümpel 
und ihre pädagogischen Systeme" 1907, Dorpat, G. Matthiesen. 

Professor Alexejew hat auch darauf hingewiesen, daß gewisse 
Formeln, die die moderne Chemie zur Bestimmung der moleku­
laren Struktur und Wertigkeit aus Grund der Erfahrung ausge­
arbeitet hat, mit den Formen übereinstimmen, die in der Theorie 
der symbolischen Invarianten (selbstverständlich ohne irgendwelche 
Erfahrungstatsachen) auf rein spekulativem Wege gefunden worden 
sind; wodurch die Brauchbarkeit des arithmologischen Verfahrens 
bei der Naturerklärung sich bewahrheitet habe; denn die Natur 
selbst hat sich ja so zu sagen zu einer arithmologischen Gesetz­
mäßigkeit bekannt. 

Es gereicht mir M' Genugtuung auf Professor Alexejews 
Ausführungen hinzuweisen uud — Zwecks erweiterter Anwendung 
- diese Gedanken fortzusetzen, indem ich jenem, oben angeführten, 

allverehrten Grundprinzip: „na-tuin non t'üeit saltus", den Satz 
e n t g e g e n s t e l l e :  „ u a l u i a  k a e i t .  

Mir scheint: nur die dauerude Vorherrschaft jener beiden 
fruchtbaren Theorien vermochte diesen Standpunkt der Beurteilung 
so lange zurückzudrängen und zu verhindern, daß auch der zweite 
Zweig der Mathematik den übrigen Wissenschaften Schemata lieferte. 

Auch dieser gegenteilige Satz: natui'a kaeit — 
wenn man seine weltweite Anwendbarkeit auf die verschiedensten 
Gebiete prüft, erkennt und immer neue Bestätigungen für ihn 
sammelt, — auch er schließt eine ganze Weltanschauung in sich; 
und erst mit Hilfe einer gegenseitigen Durchdringung des einen 
uud des andern Grundsatzes, erst bei einer wechselweisen Anwen­
dung, bald des einen, bald des andern Prinzips, werden wir 
vielleicht zu einer einigermaßen befriedigenden Erklärung des Welt­
ganzen mit seinen mannigfaltigen Prozessen gelangen. In der 
Tat wird in jedem F.üle nur ein Teil der Erscheinungen von 
dcr Analysis bewältigt - ob wir uns die zu erklärende Wirklichkeit 

Baltische Monatsschrift I9N, Heft 2 2 
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bestehend denken aus dem, was inan seiendes nennt: also 
aus Substanzen, Atomen, Stücken, Zelleil, Individuen, organischen 
Einheiten mit ihren Kräften; — oder ob wir sie uns lieber aus 
nichts als Vorgängen, Prozessen, Leistungen zusammengesetzt denken, 
überall - bei den Molekülen, Zellen und ihrem Leben, besonders 
aber bei den geistigen Geschehnissen: bei Bildung des abstrakten 
Begriffes und der psychischen Apperzeption; dann auch bei den 
Eigentümlichkeiten der Variabilität gekreuzter Pflanzenspezie.., Tier^ 
und Menschenrassen sder ersten und beliebtesten Domaine des 
Darwinismus»; — allenthalben treten uns Einheiten ent­
gegen: ganze Dinge, die nicht der Summe ihrer Teile gleich 
sind, abgeschlossene Ereignisse, die sich schlechterdings nicht auf­
lösen lassen und die nicht dazu bestimmt sind von der mathema 
tischen Analysis verspeist und verdaut zu werden. Es findet sich 
überall etwas, das als unteilbare Einheit der Analysis trotzt, 
neben dem Stoff (wie schon Aristoteles lehrt» die Form und 
der intuitive Geistesprozeß als individuell r Beiunßtseinsakt. Sein 
Wesen besteht darin, sich als ein Ganges auf einmal zu geben, 
und darum auch als Einheit geachtet werden zu müssen, - nicht 
in gleichmäßigem Flusse kontinuierlich zu entstehen. 

Viele Beispiele anzuführen verbietet der enge Nahmen der 
Erörterung. 

Doch ist die Wichtigkeit des Problems so enorm, die damit 
der Forschung eröffneten Perspektiven sind so gewaltig, daß wir 
uns nicht versagen können zur Jllustrierung des Gemeinten einige 
Hinweise zu geben. 

Man erinnere sich zunächst der Systeme zweier der bedeu­
tendsten deutschen Philosophen: sowohl die Monadologie von 
Leib nitz, ivie auch die Lehre Herbart's < besonders die vou 
H e r b a r t ' s  S c h ü l e r ,  d e m  D o r p a t e r  P r o f e s s o r  L u d w i g  S t r ü m p e l  
bearbeitete Psychologie) basieren auf der Überzeugung, daß man 
als Elemente der Wirklichkeit nicht Atome, wohl aber unteilbare 
Einheiten mit einem gewissen Maße vou Selbstbestimmung anzu­
nehmen hat. Sollten Leibnitz und Herb.irt wirklich nur deliriert 
haben, und ihren Systemen nicht gerade in der hier angedeuteten 
Beziehung richtige, vielleicht mehr intuitiv erfaßte als gefolgerte, 
Einsichten zu Grunde liegen? 
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Außerdem möge oas, was mit der arithmologischen Gesetz­
mäßigkeit, im Gegensatze zur analytischen gemeint ist, an einem 
Beispiele aus der Bio! >gie verdeutlicht werden. Jeder Physiologe 
weiß, was unter der Reizschwelle zu verstehen ist. Die Rezeptoren 
des animalischen Organismus haben die Aufgabe, die Reize der 
Außenwelt in Erregungen, die für uns meist als Bewegungen 
kenntlich werden, umzusetzen. Die Reizstärke muß indessen erst 
eine gewisse Schwelle überschritten haben, ehe ein Erregungüzeichen 
auftritt. Dann wächst im allgemeinen mit der meßbaren Stärke 
des Reizes die bisweilen auch als Bewegung oder Gegendruck 
meßbare Stärke der Erregung, doch immer erst dann, wann der 
Zuwachs des Reizes ein gewisses Maß, das man als Einheit auf­
fassen darf, erreicht. Innerhalb dieses Maßes kann der Reiz zu­
nehmen und wieder beliebig abnehmen, ohne daß solches durch 
eine Bewegung kenntlich wird, oder (wo es sich um Selbstbeobach­
tung handelt) ohne d.iß in der Erregung selbst ein Unterschied 
wahrzunehmen ist. Drücken wir jetzt die beziehungsweise Abhän­
gigkeit von Reiz und Erregung durch die Funktion ) — M sx) 
aus, in der das L (emi^n bedeutet, das 7 stets den Wert ganzer 
Z a h l e n  h a t ;  u n d  e s  s e i  i m  g e g e b e n e n  F a l l e  e t w a  )  —  3 x - s - 2 ;  
so folgt, indem wir für x der Reihe nach Werte einsetzen: für 
x —0, v —2; für x — ^3, 7 — 3; für x—^ ^ — 4 :c.; 
hu'r kann die Größe x sich von dem Werte von Null an bis in 
me Nähe von ein Drittel beliebig ändern, wachsen und abnehmen, 
ohne daß v sich ändert; ganz so wie der Reiz ,(etwa der Druck 
durch ein Gewicht) sich ändert, ohne daß die Folge, die er haben 
soll, die Erreguug, die geringste Änderung aufweist. Das Gleiche 
gilt von allen Sinnesorganen aller lebenden Organismen. Es 
gibt z. B. gewisse S^igel (Vergl. I. v. Üxküll, „Umwelt und 
Innenwelt der Tiere." Berlin, 1909. S. 112 ff.), genannt 

die mit mehreren Arten von Pedicellarien (kleinen, 
beweglichen Zangen) zu verschiedenen Zwecken ausgerüstet sind. 
?nrch Reize von verschiedener Stärke, — etwa durch verschieden 
starken, kontinnirlich wachsenden Druck von außen. — werden der 
Reihe nach die Stielmuskeln der Klappzangen, der Beißzangen und 
schließlich der Giftzangen in Aktion gesetzt. Hat ein zuerst schwacher 
mechanischer Reiz, der die Klappzange hervorrief, sich bis zu einem 
gewissen Grade verstärkt, so erschlafft mit einemmale der Muskel 
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der Klappzange. sie verschwindet und es tritt die Beißzünge hervor ?c. 
Es ist hier also dein mechanischen Reize ebenso wie der veränder­
lichen Größe x in der obigen Funktion ein freier Spielraum ge­
stattet, innerhalb dessen er, ohue die Wirkung (7) zn ändern, zu­
nimmt nnd abnimmt; überschreitet er aber diese Reizschwelle, so 
ändert sich plötzlich die Wirkung total; vergleichbar damit, wie 
etwa ein Mensch, solange er nur wenig gereizt wird, freundlich 
bittet ihn zu schonen, bei gewisser Verstärkung des Reizes jedoch 
mit einemmale agressiv wird. Die Ladung mußte vollständig sein. 
Es gilt alles oder nichts. 

Denn in noch schärferem Gegensatze zu dem von der Analysis 
vorausgesetzten, nie in der Wirklichkeit angetroffenen, stetig glei­
tenden Flusse und der Summierung unendlich kleiner Teile stehen 
die bemerkenswert'.-sten Erscheinungen des Seelenlebens. 

Man höre etwa die Äußerungen des Philosophen Fonse-
grive (kevuv pkiloLOpkihun, 1896; April, S. ^7.Z): „Es 
ist bedeutsam, daß die Gelehrten, von il^en Entdeckungen redend, 
solche Ausdrücke gebrauchen, wie: es kc.ül mir die Idee in den 
Sinn, es fiel mir auf; es überkam mich, wie eine plötzliche Er 
leuchtung (Illumination) :c. Sie beton'n auch, daß ihre Ent­
deckungen nicht in langsamem, kontinuirUchen Flusse, sondern mit 
einem Rucke und unerwartet geschahen: cus ob ein Schleier zerriß, 
ein Blitz aufleuchtete. Somit hat sich eher der Gegenstand dem 
Gelehrten entdeckt als der Gelehrte ihn; gleichwie nach der Lehre 
der Peripatetiker beim Prozesse der Abstraktion die Vernunft passiv 
ist. Es sind daher viele Entdeckungen auf Grund einer einzigen 
Erfahrung gemacht worden." — Und Elaude Bernard lehrt 
(„IntroäuetioQ I'eluäe 6 6 meäieine exxiei'imentnl?" 
S. 50): „Die apruu'ijUschc Idee ist eine Art intuitive Antici-
pation der Vernunft, die einen glücklichen Fund tnt." Die 
Genialität charakterisiert er als: „ev sentiment delikat 
pieLsent ll'une inamei'e.juste >(^ pkeiwineyes 
1a natura" ste. 

Damit vergleiche man etwa noch in betreff der produktiven 
Tätigkeit des Naturforschers: H. P 0 iucare l v-ileur 

^cicmeo" l'.»0^, S. 153): aux ima-AW 
il xeut voii' <I'uQ cuup ck'vLil ev (jus Iii äeäuetion puie nc 
lui HU6 ^uc!C^>!>!ivc5M6Nt. II mnsj les 
Element« ^ äe 1a Solution, et pur une «l'intuitioii 
äsvinL Avant pouvoil- äemonU'ei veviner 3.vant äo 
(lemontl er! czue e'est <^0 
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^^)Nt kaltes tvuws les äeeouveites importauws?" — So 
nrteilt einer der eminentesten Mathematiker und Physiker unsrer 
Zeit, der bei einer andern Gelegenheit nachgewiesen hat: die 
eigentlich schöpferische Tätigkeit des Mathematikers verlaufe im 
Unbewußten, und ihre Resultate drängten sich ihm als nngerufene, 
plötzliche Einfälle auf. So manchem werden hierbei die Grund-
'nahrheiten von E. v. Hartmann's „Philosophie des Unbe­
wußten" einfallen. 

Vielleicht wird man hierauf antworten: Wenn in den zu 
erwähnenden Fällen das Gesetz der Kontinuität alles Geschehens 
und die Anwendbarkeit der analytischen Funktionen dem Beobachter 
nicht klar vor Angen liegen, so folge daraus doch nicht, die Natur 
habe Sprünge gemacht; in unbewußten Regionen könne nichts 
destoweniger alles in nnunterbrochenem, der Infinitesimalrechnung 
zugänglichem Flusse vor sich gegangen sein. Man vergißt aber, 
indem man diesen Standpunkt der Betrachtnng einnimmt, daß 
jenes angebliche Gesetz bloß eine beliebte Hypothese ist uud daß 
man mit dieser Ausflucht lediglich ein iKnoiantia« sncht. 
Nämlich: was wir wissen und beobachten tonnen, bestätigt den 
Satz: natura iiou- laeit saltus — nicht - also folglich, setzen wir 
ungeniert voran), findet dieser Satz seine Bestätigung auf einem 
Wege und Gebiete, die wir nicht kennen uud die unsrer Beo­
bachtung total entzogen sind. 

Heißt es nicht Begriffsdichtung treibe», wenn wir das in 
Wirklichkeit diskontinnirliche Geschehen durch eine in 5 Unendliche 
gehende, hinzugedachte Interpolation, als stetig darstellen ? 

Nur auf leere Räume, meine ich, und auf unbenannte 
Zahlen wäre die Analysis des Unendlichen vollständig anwendbar. 
Das von der Natur Gegebene sind indessen die er­
füllten Räume und die benannten Zahlen. Ihnen wird erst ein 
Verfahren gerecht werden, in dem auch das Diskrete und unteil­
bare Einheiten vorgesehen sind. 

Professor Alerejew hat in seinen letzten Werken mit Recht 
betont, daß an den Erscheinnngen der Wirklichkeit neben den beiden 
genannten noch eine dritte Gesetzmäßigkeit Geltung gewinnt: die 
der Wahrscheinlichkeilsrechnnng, wo frei wählende nnd verteilende 
Intelligenzen in Betracht kommen; doch muß ich mir versagen, 
hier näher auf diesen Pnnkt einzugehen. 

Als Resultat dieser weitabschweifenden Überlegung sehen wir 
nun das Eine: daß die Eigentümlichkeit, die wir zuerst als unbe­
greifliches psychisches Phänomen, als Eharakteristikum der Glau-
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benserweckung wie ein Wunder anstaunten, - in formeller Hin­
sicht durchaus mit den Grundgesetzen in Einklang steht, die das 
geistige, wie auch das körperliche Leben beherrschen. Und wie das 
Wunder der Glaubenserweckung, wie jede Offenbarung, jeder gute 
Eiufall, jede glückliche Eingebung, wie das Aufdämmern jeder 
neuen Wahrheitseinsicht, so ist der Entstehung nach gleichartig 
auch jede gnte Herzensregung, jeder Antrieb eines guten Willens; 
und in wem sich etwas von Pantheismus regt, der wird vielleicht 
als letzten Erklärungsversuch zu dem allen die Worte des römischen 
Dichters Ovidius Naso (Fasti, VI, 5) nachsprechen: 

(IsuÄ in ncidis, g,o'i5xmt)<z LÄlöseimuL illo 
Impst,u8 die ^ei'g,k msntis tindot. 

Gott wohnt selber in uns; wir erglüh'n, wenn er uns beseelet; 
Tarnen von göttlichem Geist hege: der heilige Drang. 

Niemanden! wird es einfallen, unsre Idee für eine Empfeh­
lung zu halten: man solle nur gleich die arithmologischen Funk­
tionen mit ihren mathematischen Symbolen als Werkzeuge in die 
Religionspsychologie einführen. Aber eine mächtige, überzeugungs­
kräftige Analogie, — die Seele jeder Beweisführung, die sich der 
Schlußfolgerung bedient, ist doch damit aufgezeigt. Gleichwohl 
mag man auch dazu noch deu Kopf schütteln und sagen: ist es 
nicht sonderbar, daß man hier, wo das Wunder der Glaubeuser-
weckuug erörtert werdeu soll, die Mathematik mit ihren ganzen 
oder nicht-ganzen Zahlen zu Hilfe ruft? Nein, nicht sonderbar, 
mein' ich, vielmehr wunderbar ist es, wie zwischen den scheinbar 
disparatesten, am weitesten anSeinander liegenden Gebieten unsres 
Denkens, Fühlens und Streben^ und den Tatsachen der konkreten 
Wirklichkeit sich immer neue, tiefbedeutsame Zusammenhänge kund­
tun; wo unermeßliche Abgründe gähnten — Brücken geschlagen 
sind, und neue Einsichten in's Weltgefüge sich eröffnen. Wunder­
bar, wie es gelingt, aus so Verschiedenartigem das Übereinstim­
mende und Einigende herauszuheben; wie nach Goethes Worten, 

Die Hiinmelskräftc auf- und niedersteigen 
Und sich die gold'nen Eimer reichen. 

Wir merken dann, was alles zur bessern Erlenntnis religi­
öser Vorgänge beizutragen vermag; und wir inerten, daß kein 
Mensch bei treuer, gewissenhafter Wahrheitsforschung von Gott 
verlassen ist — nicht einmal der Mathematiker. 
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indem Ms die Eiumuiiemg, bessuders die deutsche. 

^ ..icht mehr vou deni früher 
genannten Professor, sondern von einem Beamten, I. I. Tschor-
schewski verfaßt, und zwar, wie auf dein Titel bemerkt ist, 
„unter oberster Redaktion des Staatssekretärs Kulomsin." Von 
unserem Thema, der „ausländischen Kolonisation", wird S. 165 
bis 20!) gehandelt. An anderer Stelle, im Vorwort, war gesagt, 
nach dem Ausspruch des Präsidenten des Minisleikomitees R. Chr. 
Bunge sei der erste Grundsatz der NegieruugSpolitik des Kaisers 
Alexander III. der geweseu, „dem russischen Nationalgefühl Genüge 
zu tuu, nach dem Rußland den Russeu gehören müsse." Tie 
Entschlossenheit des Kaisers, heißt es nun, den weiteren Zustrom 
von Ausländern in nnsere westlichen Grenzgebiete zu hemmen und 
das russische Element zu stärkeu, gab sich vou 1881 an zn erkennen. 
Es waren nicht bloß politische Erwägungen, die dazu führten, 
sondern auch die Befürchtung, künstlich kleinen Landbesitz zn schassen, 
wo er bisher nicht existiert hatte. Als unter dem Ministerium 
des Grafen N. P. Ignatjew der Verfnch gemacht wurde, zur 
Teilnahme an der organisatorischen Tätigkeit Sachkundige heran-
zuzieheu, verneinten diese irgend welchen Richen der ausländischen 
Kolonisation iu Rußland überhaupt und erklärten, die Besiedlung 
der westlichen Gouveruements mit Deutschen sei nicht bloß als 
schädlich, sondern auch al^ im höchsten Grade gefährlich zu erachten. 
Sie sahen vorans, diese Besudlnng könne leicht eine Tendenz der 
eingeborenen Bevölkerung dieser GmiveinementS zur Übersiedlung 
nach den» Osten herbeirufen und so ein künstliches Gegengewicht 
gegen die Maßregeln der Regierung schaffen, die darauf gerichtet 

Von G. S. 

(Schluß.) 

R e g i e r u n g  Alexander 1U. 
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seien, die westlichen Grenzgebiete fester an das Reich zn knüpfen. 
Daher hielten sie es für höchst notwendig, den weiteren Zustrom 
von Kolonisten aus dem Westen zu inhibieren und ausländischen 
Uutertanen unbedingt zu verbiete«, überhaupt in den Grenzen 
Rußlands Ländereien zu erwerbeu und sich kolonienweise, weuu 
auch nur als Pächter, anzusiedeln. Dieses Verbot sei auf das 
ganze Reich auszudehnen, sonst würde es als „eine halbe Maß­
regel" erscheinen, die man so leicht umgehen könne, auch sei es 
klar bewiesen, wie notwendig es bei der jetzigen ökonomischen 
Lage Rußlauds sei, der Bevölkerung freien Übergang aus dicht­
bevölkerten Gegenden in noch nicht bevölkerte zu gestatteu, und 
wie gering in Wirklichkeit der Vorrat an Land sei, auf den man 
zu diesem Zwecke rechnen könne. So war die Frage also auch in 
der öffentlichen Meinung reif geworden. Tie ausländische Kolo­
nisation hatte bekanntlich unter der Regierung Alexander II. gleich 
nach der Aufhebung der Leibeigenschaft und der Abschaffung der 
früheren Beschränkungen der Einwanderung einen neuen Anstoß 
erhalten. „Mit dem Eintritt des freien, nicht besiedelten, Guts-
besitzereigentums", schrieb Bunge, „nahm der Ankauf von Lände­
reien durch die Kolonisten erheblich zu und begann einerseits eine 
wachsende Kolonisation des südlichen Steppengebietes, vornehmlich 
durch-Deutsche, dann der Gouvernements des Zartums Polen uud 
des Gouv. Wolhynien; in das letztere kamen viele Einwanderer, 
Deutsche aus Polen uud Tschechen, denen auf den Kronländereien 
Plätze zur Ansiedlung angewiesen wurden. Diese neuen Kolonisten, 
die nicht einmal die russische Untertanschaft annahmen, bildeten 
ganze Niederlassungen auf russischem Boden und blieben Glieder 
eines anderen Staates, der sie zur Ableistung der Militärpflicht 
berief. Weitgehende Privilegien inbetreff der Abgaben und 
Leistungen, der Selbstverwaltung, der Schule und Kirche usw., 
die allen Kolonisten allgemein zugestanden waren, wurden zuweilen 
durch deu Schutz eines ausländischen Gesandten noch ergänzt. 
Die Kolonisten gediehen und wurden reich, hatten aber, da sie 
sich in völliger Absonderung von der russischen Bevölkerung hielteu, 
fast gar keinen Einfluß auf die Landwirtschaft der russischen 
Bauern." So war also das Verbot der Erwerbung unbeweglichen 
Eigentums und die Unterstellung der Kolonisten uuter die allge­
meine Verwaltung eine absolute Notwendigkeit. 

Die Aufmerksamkeit des Komitees war zum ersten Male auf 
die Frage geleukt wordeu durch den Bericht des Generalgouver­
neurs des Westgebietes, Fürsten Dondukow-Korssakow, von 1874 
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(s. o.). Eine eingehende Untersuchung der Frage in den Jahren 
1881 und 18.^2 ergab, daß in dem folgenden Jahrzehnt die Kolo­
nisation noch bedeutender zugenommen hatte und die wesentlichsten 
Staatsinteressen zu schädigen drohte. Alle Absichten der Chefs 
der westlichen Gouvernements und des Ministeriums des Innern 
^ das Verbot für Ausländer, daselbst unbewegliches Eigentum zu 
erwerben ^ zerschlugen sich indessen immer wieder an dem auf 
die internationale Bedeutung der vorgeschlagenen Maßregeln ge­
gründetem Einwand der Ministerien des Auswärtigen und der 
Finanzen. Endlich wurde 1885 nach einem neuen Memorandum 
des Warschauer Generalgouverneurs I. W. Gurko, auf das der 
Kaiser aufmerlsam geworden war, eine Kommission von Vertretern 
der dabei interessierten Ressorts unter dem Vorsitz des Gehilfen 
des Ministers des Innern, des Senators W. K. Plehwe gebildet 
zur allseitigen Klarstellung der Angelegenheit. Gurko hatte ge­
äußert, die Dimensionen und die Verhältnisse der preußischen Kolo­
nisation im Zartum Polen können nicht anders als ernste Befürch­
tungen erwecken, wozu der Kaiser bemerkte: „Ja und sogar sehr!" 
Insgesamt schätzte man die ausländischen Einwanderer im Zartum 
auf 200 000, von denen 130 000 die russische Untertanschaft an­
genommen haben; der Kaiser fragte: „Leisten sie die militärische 
Dienstpflicht bei uns ad?" In unserem Interesse sei es nicht 
gleichgiltig, ob das ganze Grenzterritorium russischen Untertanen 
oder solchen ausländischer Mächte angehöre; der Kaiser: „Natür­
lich." Es müsse als Bedingung für die Erwerbung von Land 
im Zartum der Eintritt in den russischen Untertanenverband auf 
gestellt werden; do: Kaiser: „dies ist notwendig. Was aber die 
Ausländer betrifft, die noch nicht eingetreten sind, so müssen sie 
verpflichtet werden, in einem gewissen Termin entweder überzu­
treten oder dao Gebiet zu verlassen." Internationalen Schwierig­
keiten dürfe man schwerlich in Fragen der staatlichen Sicherheit 
eine entscheidende 'Bedeutung beilegen; der Kaiser: „Natürlich nicht." 

Der Kommission wurde Allerhöchst die Weisung gegeben: 
„Es ist wünschenswert, die Sache möglichst schnell zu entscheiden." 
Sie blieb zunächst bei den von der örtlichen Polizei und dem 
Militärressort gesammelten, leider nicht vollständigen und nicht 
gleichzeitigen statistischen Daten stehen, aus denen sie die glaub­
würdigsten aussonderte. D mach fand sie: im Südwestgebiet hat 
sich im Laufe des Jahrzehnts die ausländische Bevölkerung ver­
doppelt und ist von 44 064 Einwohnern (wovon 6000 in die 
russische Untertanschaft übergetreten) auf 93 108 (1,46°/v der Be-
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völkerung) gestiegen; das in den Besitz von Ausländern überge­
gangene Areal hat sich fast um das fünffache vergrößert, von 
117 111 Desss. auf .'>52 717 (3,07^/0 des gesamten Territoriums), 
davon sind 338 110 Desss. in der Hand von solchen, die die aus­
ländische Untertanschaft beibehalten haben. In den Gouverne­
ments des Zartnms Polen ist die ausländische Bevölkerung in 8 
Iahren um 71,s°/o gestiegen, von 116 102 Personen auf 199 970 
l5,7z"o der Gesamtbevölkerung», darunter 68 030 ausländische 
Untertanen; das Areal des ausländischen Landbesitzes im Zartum 
ist um 28,4" 0. von 751 369 Dessj. auf 964 967, gewachsen, was 
schon 9,tZ4^/o des Territoriums ausmacht. Der große Landbesitz 
besonders genommen, hat um 27,2, der kleine nur um 11,5°/o zu­
genommen. Dabei aber beobachtete man in beiden Gebieten eine 
stetige Ablösung der ausländischen landwirtschaftlichen Besiedlung: 
neue Einwanderei aus dem Ausland setzten sich im Zartum auf 
den Ländereien der flüher gekommenen Ansiedler fest und diese 
wanderten, indem sie die besiedelten Stellen den neuen Ankömm­
lingen einräumten, selbst weiter nach Wolhynien, wo sie schon 
5,93^/0 des Territoriums inne hatten; der Zusammenhang zwischen 
beiden Kolonisationen ergab sich aus genaueren Daten mit solcher 
Evidenz, daß er unwillkürlich Beunruhigung hervorrief. Eine be­
deutende Ansammlung von Ausländern ließ sich besonders in den 
Kreisen an der Grenze oder nahe der Grenze beobachten (in dem 
von Slupzy, Gouv. Kalisch, waren 45°/o des Territoriums von 
Ausländern besetzt); eingenommen waren auch die Gegenden an 
den Flußufern und längs den Straßen und Eisenbahnverbindungen. 
Das Kriegsministerium berichtete von der völligen Überfüllung der 
Rayons der wichtigsten westlichen Festungen mit Ausländern. Auf 
Grund dieser Daten kam das Komitee zu dem Schluß, vou allen 
unseren Grenzgebieten sei in politischer Beziehung das schwächste 
das westliche; geographisch an das Territorium von Staaten ersten 
Ranges grenzend, sei es zu drei Vierteln von einer Bevölkerung 
besetzt, die den Staatuinteressen zum wenigsten gleichgiltig gegen­
überstehe. Die Regierung sei schon von lange her bemüht ge­
wesen, das westliche Grenzgebiet fester an den Staat zu binden 
uud habe vor keinem Opfer Halt gemacht, um den Wohlstand und 
die ökonomische Selbständigkeit der bäuerlichen Bevölkerung zu 
sichern und daselbst den großen russischen Landbesitz zu installieren. 
Das Vorhandensein eines bedeutenden auSläudischeu Elementes im 
Gebiet ginge den Zielen einer solchen Politik diametral entgegen. 
Die ausländischen Ansiedler, die den Interessen des Landes, das 
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sie aufgenommen hatte, fremd blieben, vermehrten nur die ohnehin 
zahlreichen, vom staatlichen Gesichtspunkt aus negativen Elemente 
und erwarben sich zugleich, während sie staatliches Territorium be­
saßen (Vio des Zartums Polen) dank der ihnen eigenen Energie 
und ökonomischen Kraft, Einfluß auf die eingeborene Bevölkerung. 
Die ökonomische Abhängigkeit der örtlichen Bevölkerung von den 
Ausländern erschien der Kommisson besonders gefährlich im Nord-
und Süd-Westgebiet, wo die eingeborene, zu einem bedeutenden 
Teil russische Bevölkerung schon ohnehin durch den Einfluß ihr 
und dem Staate feindlicher Elemente und der schwer auf ihr 
lastenden Abhängigkeit von den Juden geschwächt war. Von diesem 
Gesichtspunkt aus flößten die großen ausländischen Landbesitzer 
der Kommission fast noch größere Besorgnisse ein, als die kleinen 
Eigentümer unter den Ansiedlern, da den ersteren die Erwerbung 
eines ökonomischen Einflusses bedeutend leichter fiel. Indessen 
übertraf der große ausländische Landbesitz im Zartum Polen den 
kleinen um das zweieinhalbfache, im Südwestgebiet um das andert­
halbfache. Von den kleinen und großen Eigentümern und Pächtern 
äußerte die Kommission in gleicher Weise, sie nehmen im Gebiet 
die Stellung ein, die im allgemein staatlichen Interesse der einge­
borenen ländlichen Bevölkerung und den russischen Landbesitzern 
zukommen müßte. Die überwiegende Mehrzahl der Ansiedler ge­
hörte der germanischen Nationalität an (im Zartum Polen 82,57^/0 
aus Deutschland, au) Österreich-Ungarn, 2,05"/« aus anderen 
Staaten). Dies nötigte die Kommission zu glauben, daß der als 
geschichtliche Aufgabe der germanischen Nasse betrachtete „Drang 
nach Osten" sich uuseren westlichen Grenzgebieten zugewandt habe. 

Bei dieser Sachlage schien die Aufgabe der Negierung, 
den Zustrom von Ausländern in die westlichen Gouvernements 
aufzuhalten, völlig klargestellt; in Bezug auf die Mittel bot 
sich auch keine große Wahl: man mußte den Einwanderern 
den Weg zum Laudbesitz versperreu. Die Kommission hatte 
zu entscheiden: soll man ein direktes beschränkendes Gesetz 
erlassen oder den Zustrom bekämpfen vermittelst administrativer 
Verweigerung der zum Ankauf und zur Pacht von Land notwen­
digen Erlaubnisscheine? Der zweite indirekte Weg war zum Teil 
schon durch die Bestimmungen von 1884 versucht worden, aber 
der Versuch war mißlungen. Der Administation war es äußerst 
schwierig gewesen, dem bürgerlichen Umsatz des ganzen unbeweglichen 
Eigentums in den westlichen Gouvernements zu solgen; abschlä­
gige Bescheide, die nicht auf ein Gesetz gegründet waren, hatten. 
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abgesehen von den Klagen an den Senat, beständige Anlässe zu 
diplomatischer Intervention der ausländischen Negierungen, in Form 
von Verwendung sin diese oder jene Personen, zur Folge gehabt. 
Die Öffentlichkeit zu vermeiden (ein Hauptmotiv für die indirekte 
Beschränkung) würde gleich schwierig sein und der Klagen wäre 
noch mehr. Daher sprach sich die Kommission für direkte und 
allgemeine Entscheidung der Frage dnrch Erlaß eines beschränkenden 
Gesetzes aus. 

Jnbetresf der internationalen Schwierigkeiten beschäftigte sich 
die Kommission zunächst mit den drei internationalen Traktaten, 
die den Untertanen der vertragschließenden Mächte, Frankreichs, 
der Schweiz nnd Schwedens, die Nechte ungehinderter Besitznahme 
und Benutzung unbeweglichen Eigentums in Nußland verliehen. 
Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen dieser Traktate kam sie 
zu dem Schluß, die Kündigung derselbe« erscheine als notwendige 
Bedinguug für die Einführung der beabsichtigten Beschränkung 
der Nechte der Ausländer; die beschränkenden Maßregeln müßten 
aus diplomatischen Erwägungen auf alle Ausländer ohne Unter­
schied der Staatsangehörigkeit und Nationalität angewandt werden. 
Dann wären aber, im Falle der Kündigung der Traktate, die 
internationalen Schwierigkeiten formell-rechtlichen Charakters be­
seitigt. Da Deutschland nnd Osterreich an der Beibehaltung der 
bisherigen Ordnung in unseren Grenzgebieten allzu unmittelbar 
interessiert seien, so bleibe die Gefahr internationaler Verwicklungen 
doch. Allein die definitive Würdigung und Entscheidung dieser 
Schwierigkeiten käme nur der souveränen Gewalt zu: der Minister 
des Auswärtigen, N. K. Giers, habe sich in einem Memoire vom 
«>. Juni seinerseits für die dringende Notwendigkeit eines 
unaufschiebbaren Kampfes mit der Kolonisation ausgesprochen. 
D i e  K o m m i s s i o n  b e a n t w o r t e t e  n u n  d r e i  F r a g e n ;  d i e  e r s t e :  I n  
welchen! Nayon sind die beschränkenden Maßregeln einzuführen? 
so: In 21 Gouvernements der westlichen Zone: die zweite: 
welches nnbewegliche Eigentum speziell sollen die Maßregeln be­
treffen ? Alles außerhalb der Städte und Häfen belegene; in Ort­
schaften befindliches zn erwerben soll, um ein Umgehen des Ge­
s e t z e s  z u  v e r h i n d e r n ,  v e r b o t e n  s e i n .  D i e  d r i t t e  F r a g e  w a r :  S o l l  
man den Ausländern, die unbewegliches Eigentum in den west­
lichen Gouvernements erwerben, den Übertritt in die russische 
Untertanschaft erleichtern? In dem ursprünglichen Entwnrf des 
Ministeriums des Innern war beabsichtigt, Ausländern die Er­
werbung von Landeigentum zu gestatten, wenn sie die russische 
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Untertanschaft annehmen wollen, indem man für solche den Termin 
der Niederlassung auf ein oder zwei Jahre verkürzte. Allein, 
wenn die Kolonisten auch die russische Untertanschaft annahmen, 
zeigten sie doch sehr wenig Neigung, der eingeborenen Bevölkerung 
sich zu nähern: am wenigsten ließen sie sich nach Ansicht der 
Kommission dabei von dem Wunsche leiten, die Verbindung mit 
dem früheren Vaterland definitiv abzubrechen: deshalb fürchtete 
die Kommission durch die angegebenen Privilegien nur die Tendenz 
zu rein äußerlichem Übertritt zu fördern und sprach sich für be­
dingungslosen Ausschluß der Ausländer vom Landbesitz aus. 
Welche speziellen Beschränkungen festzustellen seien, entschied die 
Kommission auf Grund der Bestimmuugeu von 1865 und 1884 
über die Beschränkung des Übergangs unbeweglichen Eigentums 
in die Hand von Personen polnischer Herkunft; allein diese waren 
hauptsächlich gegen den großen polnischen Grundbesitz gerichtet. 
Jnbezug auf die Ausländer stellte sich die Aufgabe bedeutend um­
fassender : es war beschlossen auch den Zustrom ausländischer land­
wirtschaftlicher Kolonisation zum Stillsland zu bringen, indem man 
den Kolonisten die Erwerbung kleiner Landslücke zum Eigentum 
auf lange uud sogar auf kurzterminierte Pacht verbot, da die 
kurzeu Pachtkontrakte faktisch leicht auf lange Jahre erueuert 
werden konnten; auch war bekannt, daß die Verpachtuug großer 
Güter in kleinen Parzellen an Ausländer eine der verbreitetsten 
und vorteilhaftesten Arten der Ausbeutung des Landes im Süd­
westgebiet war. Mit der Pacht und aus denselben Erwägungen 
dachte die Kommission den Ausländern auch jegliche zeitweilige 
Besitznahme oder Nutznießung auf Grund irgendwelcher rechtlicher 
Besnlu'.nungen, sowohl der durch die allgemeinen im Reiche gel-
iendt'u Zivilgesetze, al(- ^'.uch durch die besonderen im Zartum Polen, 
im b^chchen Gebiet uud im Gouveruement Bessarabien anerkannten 
zu verbieten. Auch die Annahme unbeweglichen Besitzes als Pfand 
sollte den Ausländern verboten werdeu; nur sollte die Beschrän­
kung nicht ausgedehnt werden auf das im Wege gesetzlicher Erb­
schaft von ausländischen Untertanen wieder in die Hände solcher 
übergehende unbewegliche Eigentum, indem man befürchtete, durch 
schroffen Eingriff in das Gebiet der Familienverhältnisse heftige 
Klagen und eine ganze Reihe diplomatischer Schwierigkeiten hervor­
zurufen. In allen übrigen Fällen sollte das einem Ausländer 
zugefallene unbewegliche Besitztum im Laufe eines Jahres au 
jemand, der das Recht habe, solches zu besitzen, verkauft und bei 
Nichterfüllung dieses Punktes unter Kuratet gestellt und in öffent­
licher Auktiou verkauft werden. 
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Der Generalgouverneur von Kiew, van Drenteln, beantragte, 
eine Ausnahme mit den Ausländern zu machen, die Fabriken und 
industrielle Betriebe einrichten; ihnen sollte die Erwerbung von 
Landeigentum bis zu 200 Dessj. mit Erlaubnis des Generalgou­
verneurs gestattet werdeu. Ein Hauptmotiv, den ausländischen 
Landbesitz zu erweitern, war unter Alexander II., wie aus den 
Motiven zu dem Utas vom 7. Juni 1860 zu ersehen ist, ebenfalls 
das gewesen, ausländisches Kapital und ausländischen Unterneh­
mungsgeist nach Rußland zu ziehen. Mit demselben rechtfertigten 
sich auch die früheren Ausnahmen unter Nikolai I. Allein die 
Kommission von 1885 erachtete die Ausdehnung der ausländischen 
Industrie in unseren Grenzgebieten für „eine unseren Slaatsin-
teressen eher schädliche, als nützliche Erscheinung"; indem sie mit 
der einheimischen Industrie unter für die letztere äußerst ungünstigen 
Bedingungen konkurriere, sei sie eines der mächtigsten Werkzeuge 
der friedlichen Eroberung der Grenzgebiete, der es wünschenswert 
sei ein Ende zu machen. Daher fand die Kommission keinen 
Grund, in den Entwurf über den ausländischen Landbesi^ ein 
Privilegium aufzunehmen, das in seinen Motiven mit der grund­
sätzlichen Ansicht des Entwurfs von der Bedeutung dieser uus 
feindlichen Erscheinung schroff auseiuauder gehe. 

Die Beschränkungen wurdeu auch auf die juristischen Per­
sonen: Gesellschaften, Kompagnien nsw. ausgedehnt. Sclwn l'/-, 
Jahre vorher hatte das Ministerkomitee durch Allerhöchst bestätigten 
Beschluß vom 6. April 188 1 den Ministern des Innern, der 
Finanzen und der Justiz aufgetragen, Maßregeln gegen die Miß­
bräuche bei Ausführung von Landkreditoperationen seitens der 
ausländischen Gesellschaften im partum Polen zu ergreifen; das 
Justizministerium hatte die daraus sich ergebenden Fragen dem 
Senate vorgelegt. So konnte man es als feststehend betrachten, 
daß ausländische Compagnien, deren Statnten von der russischen 
Regierung nicht bestätigt waren, ihre Operationen in unserem 
Gebiet ausführten, indem sie den deutschen Landbesitz unterstützten. 
Andererseits konnte auch nach den früher bestätigten Statuten 
einiger Kompagnien ihnen das Recht zugesprochen sein, unbeweg­
liches Eigentum im ganzen Gebiet des Reichs zu erwerben. Es 
mußten also, um die sehr leichte Umgehung des Gesetzes zu ver­
hüteil, die Beschränkuugen auch auf die juristischen Personen aus­
gedehnt werden. 

Ihnen eine Rückwirkung zu geben, wurde nicht beabsichtigt; 
die bis zum Erlaß der Bestimmungen erwcnbenen Rechte sollten 
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unangetastet bleiben. Indessen wurde als entscheidend in diesem 
Falle gerade der Moment der faktischen Zuerkennnng der Recht? 
angesehen; dem Vorkontrakt wurde die Geltung abgesprochen, eine 
Erneuerung oder Verlängerung des Kontrakts verboten. 

Bei der Einbringung der Beschlüsse der Kommission setzte 
der Minister des Innern, Graf Tolstoj, hinzu, so scharf einige 
der von der Kommission angenommenen Bestimmungen seien, so 
entsprechen sie doch vollkommen den Dimensionen und dem Cha­
rakter der Erscheinung, gegen die sie gerichtet seien. Den Beschluß 
über die Notwendigkeit, die drei Traktate zu kündigen, fand er 
auch seinerseits für den richtigsten und der Würde der Regierung 
angemessensten Ausweg aus den internationalen Schwierigkeiten. 

In drei Sitzungen, im Februar und März 1887, beriet 
nunmehr das Ministerkomitee in Gegenwart der Generalgouver­
neure vou Warschau, Kiew, Wilna, Odessa und des Vorsitzenden 
der Kommission, W. K. Plehme, den Entwurf im einzelnen; im 
ganzen wurde er zweckentsprechend befunden. Der umfangreiche 
Wirkungskreis der Bestimmungen (21 Gouvernements) rief keinen 
Einwand hervor; die Miteinbeziehuug von zehn Gouvernements 
des Zartums Polen, dreier südwestlicher «Kiew, Podolien, Wolhy-
nien), dreier nordwestlicher (Wilna, Kowno und Grodno), sowie 
Bessarabiens geschah auf dringende Verwendung der Generalgou­
verneure, weitere vier Gouvernements «Minsk, Witebsk, Kurland 
und Livland) wurden infolge von Erwägungen des Kriegsministers 
hinzugefügt. Die Strenge der Bestimmungen wurde vom Komitee 
noch i'Mchärft: der Übergang durch Erbschaft wurde auf die engsten 
Verwandtschaftsgrade beschränkt, nur in direkt absteigender Linie, 
vom Vater auf den Sohn, vom Großvater auf deu Enkel konnte 
vererbt werden, sowie uuler Gatten, aber nur weun der Erbe vor 
dem Erlaß der Bestimmungen sich in Rußland angesiedelt hatte. 
Andrerseits wurde der Termin des obligatorischen Verkaufs auf 
3 Jahre verläugert. Auf Antrag des Warschauer Generalgou-
verueurs Gurko wurden die Bestimmungen für die polnischen 
Gouvernements uoch durch das Verbot für ausländische Untertanen 
ergänzt, Güter als Verwalter zu „administrieren" (diese Admini­
stration unterschied sich, da der Verwalter eine unbeschränkte Voll­
macht erhielt, wenig von der Pacht), Durch eiue besoudere Klausel 
nahm das Komitee das Mieten von Häusern oder Landhäusern zu 
zeitweiligem Aufenhalt aus. Das Verbot für Ausländer, im 
Westgebiet unbewegliches Eigentum als Piaud anzunehmen, fand 
das Komitee zu drückend für die Indessen der russischen Land­
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wirte, denen die Beschaffung von Geld als Pfand eUchwert würde. 
Daher beschloß das Komitee diese Maßregel unter der Bedinguug, 
daß eine derartige Abmachung keinenfalls die Erwerbung solchen 
Besitztums durch Ausländer oder den Eintritt derselben in den 
wirklichen Besitz oder die Nutznießung zur Folge habe ; aus diesem 
Wege dachte man die Möglichkeit oder wenigstens die Vorteilhaf-
tigkeit der Umgehung des Gesetzes durch fiktive Abmachungen zu 
beseitigen. Den siebenten Artikel, von der Ungilligkeit der Ab­
machungen zur Umgehuug des Gesetzes, ergänzte das Komitee durch 
die Bestimmung, die Generalgouverneure uud Gouverueure seien 
berechtigt, im Falle solche ungesetzliche Abmachungen zu T^ane 
kommen, bei den Gerichten ihre Vernichtung zu beantragen. Der 
achte Artikel betraf die zeitweilige Aufrechterhaltung d.'S Rechts 
der Erwerbung für die frauzösischen, spanischen und schweizerischen 
Untertanen. Die Termine der Handelsverträge mit Frankreich 
und der Schweiz waren schon längst abgelaufen, der mit Spanien 
lief am 30. Juui 1887 ab; da nun für die Aufhebung die Er­
klärung einer der beiden Parteien ein Jahr vorder erforderlich 
war, so konnte die für die genannten Untertanen beabsichtigte 
Ausnahme nur auf ein Jahr gelten; ein so kurzer Termin machte 
eine besondere Klausel im Text des Gesetzen überflüssig. Der 
Minister des Auswärtigen sollte sofort die nötigen diplomatischen 
Erklärungen geben mit der Erläuteruug, daß im Lause eines 
Jahres alle gesetzlichen Nechte und Privilegien der Untertanen der 
drei Staaten in voller Kraft bleiben. 

Mit diesen Verbesserungen wnrde der Entwurf des UkaseS 
gutgeheißen und von Alexander III. am l-1. März 1887 unter­
zeichnet. 

Die Bestimmungen hinderten die Übersiedlung von schon 
früher in den Weichselgonvernements ansässig gewordenen Kolonisten 
nach Wolhynien und teilweise in dao Nordwestgebiet nicht. Eine 
der Hauptursacheu der starken Übersiedluug von Kolonisten war 
die verhältnismäßige Wohlfeilheil des Landes im Westgebiet. 
Mit dem Steigen der Preise im partum Palen nahm anch die 
Auswanderung der dort angesessenen Kolonisten in die benachbarten 
Gouvernements zu, zumal nach Wolbynien, wo Überfluß an billigem 
Lande zum Verkaufe oder zum Verpachten war. Das Gesetz vom 
15. Jnli 1888 ordnete die obligatorische Anschreibuug der Kolo­
nisten zu den Stadt- oder Laudgemeinden im Südwestgebiet an, 
indem es auch die Bildung von Kolonieen zu besonderen Land­
gemeinden genehmigte; damit war die privilegierte Lage der 
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Ausländer beseitigt. Im Zartum Poleu aber änderte sich die 
Lage der Kolonisten ebenfalls schloss und nicht vorteilhaft für sie; 
darum konnte das besetz von 1888 die Übersiedlung nach dem 
Lüden uicht aushalten. 1882 zäblte man im Gouv. Wolhynien 

.>7 731 ausländische Eingewanderte (15 747 Höfe), nach der Zäh­
lung von 1890 waren es schon 199 708 (außerhalb der Städte) 
und 33 600 Höfe; die Einwandeierzahl hatte also um 227 "/o, 
die der Höfe um 213 °/o zugenommen. Tie Zahl der abgeson­
derten Ansiedlungen wuchs in vier Jahren von 926 auf 1573. 
Von den 200 000 Einwanderern waren 78°/o Deutsche, 11°/o 
Tschechen uud gegen 11°/o Slaven aus Österreich und Preußen. 
So setzte sich also die Kolonisation der westlichen Zone fort. Ihre 
Bedeutung wurde uicht verringert durch die Steigerung der Pro-
zeutzahl derer, die russische Untertanen geworden wareu. In Wo­
lhynien hatten 1890 nur etwas über ein Zehntel der Kolonisten 
die frühere Untertanschaft beibehalten; russische Untertanen waren 
85,g°/n, allein die Kolonisten lebteil wie früher für sich allein und 
hielten sich von der russischen Bevölkerung fern. Diese Data 
Zeigten, daß die Aunalzme der russischen Untertanschaft einen leicht 
gangbaren Weg zur Umgehung der obengenannten Bestimmungen 
bildete; die anfangs in den Vordergrund gestellte Frage von der 
Uulertanschaft erhielt so allmählich eine ganz andere Färbung; 
jetzt machte man nichl mehr Vorschläge, zur Naturalisation aufzu­
muntern, sondern sie zu erschweren und umgekehrt zum Austritt 
an^) dem russischen Untertanenverband zu ermuntern. Zugleich 
wurden die Maßregeln des Kampfes mit der ausländischen Kolo­
nisation im eigentlichen Sinne durch neue Beschränkungen der 
Einwanderung überhaupt von „Leuten nichtrussischer Herkunft", 
von Ausländern, seien sie auch russische Untertanen, in das West­
gebiet ergänzt. 

In seinem Belicht von 1888 bestand der Gouverneur von 
Wolhynien auf einer Änderung der Lage der deutschen Kolonien; 
der Kaiser bemerkte dazu: „Ja." Jener schlug vor, die Kolonisten 
in die inneren Gouvernements überzusiedeln und das Gesetz über 
die Annahme der Untertanschaft von feiten minderjähriger Kinder 
d^r Kolonisten abzuändern; der Kaiser: „Man mache Vorschläge." 
Nach Einvernehmen mit dem Generalgouverneur von Kiew, Grasen 
Ignatjew, sprach sich der Minister des Innern dahin aus, die 
Versuche einer ausländischen Kolonisation sogar von der Grenze 
so entfernter Gouvernements, wie die an der Wolga gelegenen, 
Zaratow und Samara, haben gezeigt, daß die Isolierung der 
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Kolonisten sich keiner Gegenwirkung süge und die Maßregeln sich 
auf die vollständige Befreiung Rußlands von dem ausländischen 
Elemente richten müssen. Diese Stellung der Frage schlug auch 
der Kiewer Generalgouverneur vor: i) die fernere Übersiedlung 
der Kolonisten aus dem Zartum Polen nach Wolhynien sei zu ver­
bieten nnd 2) ihnen der Anstritt aus der Untertansch^ft und aus 
Rußland zu erleichtern. Inmitten der Kolonisten begann die 
Tendenz, nach Brasilien auszuwandern, zutage zu treten: allein 
die Versuche freiwilliger Übersiedlung wurden im Einklang mit 
dem Gesetz von den Lokalbehörden aufgehalten. 

Durch Allerhöchsten Befehl vom 28. März 1891 wurde der 
Generalgouverneur ermächtigt, unentgeltliche Erlaubnisscheine zur 
Abreise aus Rußland mit Aufgabe der Untertanschaft auszustellen. 
Welche rechtliche Folgen im Falle einer 'Rückkehr der von den 
anderen Mächten nicht in die Untertanschaft aufgenommenen 
Kolonisten entstanden wären, war streitig; jedenfalls aber wäre so 
der Zugang zum russischen Landbesitz, wenn auch nicht zur russischen 
Untertanschaft, diesen Kolonisten verschlossen gewesen. Der Minister 
des Innern, I. N. Durnowo, schlug vor, den Generalgouverneur 
von Kiew mit derselben Vollmacht auszustatten. Den in Rußland 
befindlichen nnd in den russischen Untertanenverband eingetretenen 
Kolonisten schlug er vor, jegliche Erwerbung von Land außerhalb 
der Städte zu verbieten und die nach Publikation des Verbotes 
Zuwiderhandelnden auf administrativem Wege ans dem Gouv. 
Wolhynien auszuweisen. Diese Maßregel, die der Umgehung des 
Gesetzes entgegenwirken sollte, wich von der in den Bestimmungen 
von 1881 und 1887 über den polnischen und ausländischen Land­
besitz ab: die gerichtliche Nichtigkeitserklärung ungesetzlicher Ver­
einbarungen war durch administrative Ausweisung der Personen 
selbst ersetzt, die sie getroffen hatten. Diese Abweichung wurde 
mit den Unbequemlichkeiten der Erhebung einer Klage gerechtfer­
tigt, wenn es sich um ivenig wertvollen Besitz handelte, oder die 
verbotenen Vereinbarungen mündlich getroffen waren, während die 
Maßregel gerade auf Kolonisten berechnet war, die kleine Anteile 
pachteten, in der Mehrzahl der Fälle auf Grund eines nichtfor­
mellen Kortraktes (in Wolhynien verhielt sich schon l882 der kleine 
Landbesitz zum großen wie 1 : 0,3). 

Der Vorschlag, den Kolonisten den Zugang zum Landbesitz 
zu verschließen, wurde vom Kriegsminister Generaladjutanten 
Wannowski unterstützt nnd vom Komitee angenommen. Der 
Finanzminister Wyschnegradski war deshalb nicht gegen die Aus-
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führuug, wies aber auf einige Mißstände in finanzieller Hinsicht 
hin. Ter Iustizminisler Manassein schlng vor, die Bestiinmungen 
jetzt schon aus Vorfiel, auch auf die Gouv. Kiew und Podolien 
auszudehnen, obwohl i>n ersteren nur 4714 Ansiedler, im zweiten 
1902 Familien vorhanden seien. Allein das Komitee trat der 
Meinung von I. N. Durnowo und A. A. Abasa bei, die vor­
geschlagenen Maßregeln, die auch die Besitzrechte der russischen 
Untertanen schmälern, seien so scharf und exklusiv, daß man ihre 
Wirksamkeit auf das Gouv. Wolhynien beschränken müsse. Die 
generelle Entscheidung der Frage von den deutschen Kolonieen wurde 
bis zur bevorstehenden Revision der Gesetze über die Untertanschaft 
verschoben. Außerdem boten die Gouv. Kiew und Podolien nicht 
die günstigen Bedingungen für die Kolonisation, eine große Zahl 
kleiner freier Parzellen. In Bezug auf Wolhynien brachte das 
Komitee folgende Bestimmungen in den Entwurf: die Beschränkungen 
der Kolonisten in der Erwerbung der Rechte auf unbewegliches Ei­
gentum finden keine Anwendung auf die Fälle gesetzmäßiger Erbschaft; 
Rückwirkung haben sie nicht, aber es werden nicht ausgenommen 
die Kolonisten, die früher nach Wolhynien gekommen, sich noch kein 
Land durch Kauf oder Pacht erworben haben; sie erstrecken sich 
nicht auf die Einwanderer die den orthodoxen Glauben bekennen 
und russische Untertanen geworden sind. Die Mehrzahl solcher 
orthodoxen Einwanderer <21579) waren nach der Mitteilung des 
Oberprokurators des h. Synod längst im Gouvernement angesiedelte 
Tschechen, die schon russischen Gemeinden angehörten und mit der 
emgeborenen russichen Bevölkerung orthodoxe Parochieen bildeten. 
Das Komitee beschloß: die orthodoxen slavischen Kolonisten seien 
mit der russischen Bevölkerung schon so verschmolzen, daß die Er­
weiterung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit keine Befürchtungen in 
politischer Beziehung hervorrufen könne. Außerdem sollte die 
Gouvernementsbehörde, falls ungesetzliche Vereinbarungen (s. o.) 
entdeckt würden, die gerichtliche Nichtigkeitserklärung derselben ver­
anlassen. Der Entwurf eines Ukases „betreffend die Niederlassung 
von Personen nichtrussischer Herkuuft im Gouvernement Wolhynien" 
wurde am 14. März 1892 vom Kaiser genehmigt. 

Die Allerhöchsten Bemerkungen zu den Rechenschaftsberichten 
der Gouverneure vor und nach dem Erlaß der beschränkenden 
Bestimmungen von 1^87 und 1892 zeigen, mit welcher Auf­
merksamkeit der Kaiser die Entwicklung des ausländischen Land­
besitzes, der ausländischen Industrie und überhaupt der Ansammlung 
von Ausländern in 0er westlichen Zone verfolgte. Im Gouv. 
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Plozk niaren die Deutschen law 1 Jannar 1891 5N02 Personen) 
in Kolonieen nahe der Grenze angesiedelt, besonders in dem der 
preußischen Grenzfestung Thorn benachbarten Kreise Lipno. Der 
Kaiser bemerkte: „Sehr ungelegen. Kann man sie nicht weiter 
oder in eine andere Gegend übersiedelnd" Der estländische Gou­
verneur hob in seinem Bericht von 1885 die Tendenz der Guts­
besitzer hervor, sich zum Behuf der Besetzung verschiedener Stellen 
in der Verwaltung auf ihreu Gütern und Fabriken vorherrschend 
an ausländische Untertanen zu wenden; der Kaiser: „Dies ist 
positiv nicht zuzulassen." Der Gouverneur von Pjotrkow wies 
darauf hin: unter den ausländischen Meistern in Fabriken und 
Jndustrieen fänden sich Leule von sehr schädlicher Richtung, die die 
Rolle von Propagandisteil s ozialer Ideen mit allen ihren Extremen 
übernehmen können; der Kaiser: „Was in diesem Kreise schon 
geschieht." Man müsse ferner strenge Aufsicht über sie führen; der 
Kaiser: „Notwendigerweise." 

In der Praris des Ministeriomitce i kam ein Fall von Ab­
weichung von der adoptierten Gegenwirkung gegen die ausländische 
Kolonisation vor: der deutschen Kolonie im Tergebiet l 10 Familien) 
wurden 1888 verschiedene Privilegien zugesagt, Freiheit des 
Glanbens und der geistlichen Leitung, Selbstverwaltung „bis zur 
allgemeinen Neuregelung des Lebens der Kolonisten im Kaukasus", 
Freiheit vom Militärdienst und von Abgaben auf 5 Jahre, Rück­
gabe der von ihnen schon in die RcichSkasse eingezahlten staatlichen 
Landsteuer für die Jahre 1883 -t888 und von 446 Rubeln 
93 Kopeken, die ihnen vom Zollamt in Wershbolowo für den 
Transport ihres Eigentums abgenommen waren. Diese Abweichung 
erklärte sich dadurch, daß alle diese Piivilegieil den Bevollmäch­
tigten der Kolonist«''.! schon 187^ im Namen des Großfürsten 
Thronfolgers versprochen worden waren unter der Bedingung, daß 
sie sich selbst Land sucheu. Diese Ländereien, 2000 Dessjatinen, 
wurden von ihnen 1882 angekauft, und obwohl sich die Ansicht 
von der Erwünschtheit ihrer Einwanderung im Kaukasus hernach 
änderte, forderte es doch die Gerechtigkeit, das gegebene Versprechen 
zu halten. Da nun die Kolonisten im Laufe der 5 Jahre die 
erbetenen Privilegien nicht erhielten, so verweigerten sie die An­
nahme der Untertanschaft, worauf das Komitee beschsoß: bei der 
Publikation der verliehenen Privilegien sie, vor der Ausführung 
derselben, den russischen Untertaneneid ablegen zn lassen; im 
Weigerungsfalle ihnen unverzüglich alle5. was ihnen zur Ansied-
lung gegeben sei, abzunehmen und sie ansznweisen. Der Kaiser 
bestätigte dies (1888). 



Russische Einwanderungspolitik. 

In einigen Fällen genehmigte das Komitee den Mennoniten 
auf Grund der Bestimmungen von 1 869 den Ankauf der ihnen ange­
wiesenen staatlichen Landparzellen in der Krim, bis zu 100 Dessjä-
tinen auf den Hauswirt, da alle Bedingungen betr. die Einrichtung 
der Wirtschaft und der Anpflanzung des Waldes erfüllt waren. 
Im Nordkaukasus erlaubte es 1894 den Kolonieen Tempelhos und 
Orbelianowka staatliche Ländereien anzuweisen, statt der früher von 
ihnen gepachteten privaten, deren Besitzer den Preis unverhältnis­
mäßig steigerte. Für sie sprachen sich der Minister der Landwirt­
schaft und der Staatsdomänen, sowie der Staatssekretär M. N. 
Ostrowslij ans, der die Kolonien persönlich besucht und sich davon 
überzeugt hatte, daß die Mennoniten, die sich 1868 auf deu biü 
dahin öde und unfruchtbar gewesenen Ländereien angesiedelt hatten, 
in verhältnismäßig kurzer Zeit, iu 30 Jahren, es verstanden 
hätten, sie in blühende Kolonien zn verwandeln und ausnehmend 
günstige Resultate mit der Einführung der Weinkultur zu erreichen 
(musterhafte Weingärten und Keller). Zugleich lebten sie nicht so 
abgesondert von der eingeboreneil Bevölkerung, wie die Kolonisten 
der südrussischen Gouvernements; alie wären russische Untertanen, 
die Bildung und Erziehung ihrer Kinder werde nach russischen 
Prinzipien geleitet; sie haben sogar das erste ländliche Progym-
nasium in Nußland gegründet. Sie auszuweisen, wäre kein 
Grund, zumal da die von ihnen als Areal erbetenen staatlichen 
Ländereien (Salzmoräste) znni Ackerbau für russische Einwanderer 
nicht geeignet wären. Im ganzen waren ihnen 4500 Dessj. an­
gewiesen, den Anteil anf die einzelnen Höfe (je 60 Dessj.) zn be­
stimmen war dem Minister der Landwirtschaft nnd der Staats 
domänen überlassen. Die Mennoniten übernahmen folgende Ver 
pflichtungen: jeder Hof hat 1) eine Dessj. Obstgarten und zwei 
Weinpflanzungen anzulegen und die ganze Gemeinde 150 Dessj. 
nach Bestimmung des Ministeriums zn bewalden; alle^i die-, soll 
in 10 Jahren ansgesührt sein; in die NeichSkasse sür die an 
gewiesenen Ländereien eine Steuer im Betrag der Lo>:.tanfzahlnngen 
«ohne Tilgung eines Teils) zn entrichten, wie sie für die benach­
barten Kronsbauern festgesetzt ist. Dies wurde Allerhöchst be­
stätigt (1894). 

So wurde die AnSweisnng von Kolonisten und die Beseitigung 
des Teiles von Knltnr, den sie brachten, nicht immer für wünschens­
wert erkannt; in den Fillen. wo eine relative Nussifizierung der 
deutschen Sektierer erreicht wurde, erschien das Aufblühen der 
Kolonien sür die Regierung nicht gefährlich. Für die russische 
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Schule und Sprache bei den Kolonisten war wenig getan worden, 
die ersten Anstrengungen galten dem Kampf mit dem in politischer 
Hinsicht gefährlichen Eindringen des ausländischen Elementes, aber 
gerade jener Weg zur Russifizierung, die Schule, wurde als der 
sicherste anerkannt. Der Generalgouverneur von Kiew bemerkte 
in seinem Bericht über 1889 und 1893, die Schüler der auslän­
dischen Einwanderer beginnen seit ihrer Unterstellung unter das 
Unterrichtsministerium sich bedeutend zu ändern und der Unter 
richt in der russischen Sprache fasse festen Fuß und gedeihe; in 
Zukunft werde ohne Zweifel der Schule die wesentlichste Bedeutung 
in Sachen der Annäherung der Kolonisten an die russische Bevöl­
kerung zukommen, was der Kaiser bestätigte. 

Stieß die Ausweisung der fleißigen deutschen Sektierer aus 
Nußland auf Bedenken, so erschien umgekehrt der Gedanke, die 
russischen Juden nach Amerika überzusiedeln, was Baron Hirsch 
in den neunziger Jahren der Negierung vorschlug, als die beste 
Lösung der Judenfrage, obwohl auch jetzt Bedenken wegen der 
Ausführbarkeit des Unternehmens ausgesprochen wurden. „Die 
Mißerfolge," sagt Bunge, „die man bei der Lösung der Frage 
auf dem Wege der Erweiterung wie der Beschränkung der Rechte 
der Juden erfahren hat, bringen auf den Gedanken, daß der 
Gesetzgeber sich in einem Zauberkreis befindet: alles, was er 
unternahm, hat entweder zum Triumph oder zu Leiden des Juden­
tums geführt, aber weder von dem einen non dem andern ist es 
der eingeborenen Bevölkerung besser geworden." 

Die Judentumulte von 1881 führten zu dem Verbot für 
die Juden, sich außerhalb der Städte und Ortschaften anzusiedeln, 
Landbesitz auch nur als Verwalter anzutreten, sowie an den Feier­
tagen mit Branntwein zu bandeln. Zugleich beschloß die Regie­
rung jegliche Versuche des Straßenpöbels, die Juden zu verge­
waltigen, niederzuschlagen. „Notwendigerweise und ohne Zeit zn 
verlieren," bemerkte der Kaiser auf dem Bericht des Generalgou­
verneurs von Odessa. Allein die der russischen Bevölkerung auf­
gedrungene Nolle eines Verteidigers der Juden drückte die Re­
gierung„das ist eben das Traurige an allen diesen Juden­
tumulten" — Bemerkung auf dein Bericht des Generalgouverneurs 
von Warschau für 1882. Das Komitee äußerte: „Indem die 
Juden unter der bäuerlichen Bevölkerung die Überzeugung von 
der eigenen Kraft und Gerüchte über die Möglichkeit von Ein­
flüssen auf die Regierung verbreiteten, nährten sie den Glauben 
im Volk, der Zarische Wille inbetreff seiner Befreiung von der 
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jüdischen Ausbeutung werde infolge der Ränke und Intriguen eben 
der Juden nicht zur Ausführung gebracht." Tie Bestimmungen 
von 1882 waren nur zeitweilige; das von den lokalen Juden­
kommissionen unter Beteiligung von Vertretern der Judenschaft 
gesammelte Material wnrde von dem Komitee für die Judenange­
legenheiten beim Ministerium des Innern bearbeitet und sodann 
der besonderen Oberkommission des Grafen Pahlen übergeben, 
die auf Antrag des Ministerkomitees gebildet war. Zu den wich­
tigsten Maßregeln, die in der Jndenfrage unter der vorigen Re­
gierung getroffen wurden, gehörten 1) inbetreff der Rekrutenpflicht 
die Ausdehnung der Aushebung auf die privilegierten Juden, 
wenn die Auszuhebenden nicht erschienen oder sich drückten; 2) die 
Beschränkung der in ein Gymnasium eintretenden Juden auf eine 
gewisse Prozentzahl; 3) die Verweisung der Juden aus der land­
schaftlichen und städtischen Verwaltung. „Allein" sagt Bunge, 
„am empfindlichsten für die Juden erwiesen sich nicht sowohl die 
neuen Verordnungen, als die administrativen Anordnungen über 
eine strengere Ausführung der alten wie der neuen Gesetze, die in 
früherer Zeit meist sehr schwach gehandhabt wurden." Die Bemer­
kung des Generalgouverneurs von Kiew, die gegen den wirtschaft­
lichen Druck der Juden von der Regierung getroffenen Maßregeln 
seien nicht immer konsequent und fest, bejahte der Kaiser. 

Die russischen Juden gedachte man freiwillig loszuwerden 
durch Begünstigung der Emigration aus Rußland. Dcr Gouver­
neur von Podolien bemerkte 1888, die Emigration des jüdischen 
Proletariats aus dem Reiche wäre sehr wünschenswert; der Kaiser: 
„Und sogar sehr nützlich." Der von Kiew schlug 1890 vor, den 
unbemittelten Juden die Emigration in entfernte Gebiete durch 
Unterstützungen aus den Summen dcr Korobkasteuer zu erleichtern; 
der Kaiser: „Dem Minister des Innern;" der Stadtchef von Odessa 
schlug vor, den aus Rußland ausgewanderten Juden die Rückkehr 
nach Verlauf eines gewissen Termins zu verbieten; der Kaiser: 
„Ja" Zum Teil beabsichtigte man offenbar, die Juden, wie die 
deutschen Kolonisten zur Emigration zu veranlassen durch strengere 
Durchführung der Wehrpflicht. Allein bei einer jährlichen Ver­
mehrung der jüdischen Bevölkerung um 2 Prozent konnten die 
einzelnen, durch Zwang herbeigeführten Fälle von Auswanderung 
einen merkbaren Einfluß auf die Abnahme des jüdischen Elementes 
in Rußland nicht haben. 

Es ist verständlich mit welcher Sympathie die Regierung 
den Vorschlag der von Baron Hirsch 1891 gegründeten „Jüdischen 
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Kolonisationsassoziation in London" aufnalnn, im Laufe von 25 
Iahren 3 250 000 Juden an^ Rußland zu führen für den Anfang 
dachte die Gesellschaft 1892 25 000 Juden in der Argentinischen 
Republik anzusiedeln und vorerst einige Hundert aus unseren 
landwirtschaftlichen Kolonien in den Gouv. (5hersson und Iekateri-
nosslaw wegzuführen. Die „Jüdische Assoziation" hatte ein Grund­
kapital von 50 Millionen Francs und ihre Tätigkeit in Rußland 
verlangte von der Regierung weder finanzielle Ausgaben noch die 
Übernahme irgendwelcher Verpflichtungen. Indem die Regierung 
auf dem „Boden der Genehmigungen" blieb, dachte sie die Aus­
wanderung durch verschiedene Privilegien zu fördern. Bei der 
Beratung der Allgelegenheit im Komitee teilte der stellvertretende 
Marineminister, Admiral Tschichatschow, mit, die Landflächen in 
Argentinien übertreffen das Areal Frankreichs, die bisher als 
Wüste betrachteten Ländereien seien sehr geeignet zur Ansiedlung 
und die Einwanderung betrage schon 300 000 Personen jährlich-
Er beantragte, „den glücklichen Zufall" möglichst umfassend zu 
benutzen und die Übersiedlung der Juden in einem den jährlichen 
Zuwachs Überschreilenden Maße zu organisieren, wobei er sich auf 
die Emigrationszahlen der Jrländer nach dem Hungerjahr 1846 
und die allgemeinen Daten über die EmigrationSbewegnng in 
unserer Zeit berief. Er schlug vor, der Kolonisationsgesellschaft 
für jeden emigrierten Juden 5 Rbl. 84 Kop. (in Anlehnung an 
die Berechnung des Barons Hirsch) zu zahlen unter der Bedin-
gung, daß gleich im ersten Jahre nicht weniger als 130 000, in 
einem Jahrfünft 650 000 Personen übergesiedelt würden; die 
Zahlung wäre einmal in 5 Jahren aus den Summen der Korobka-
steuer zu leisten. Der Minister des Innern, I. P. Durnowo, 
äußerte Zweifel an der Ausführbarkeit des Vorschlages, wie auch 
des anderen: die Gesellschaft zur jährlichen Übersiedlung einer be 
stimmten Anzahl zu verpflichten und im Falle der Nichteinhaltung 
die Sache abzubrechen. Die Gesellschaft nahm diese Bedingungen 
nicht an, indessen gab der Punkt 10 der beabsichtigten Bestim-
mungen dem Minister des Innern auch so das Recht, die Opera­
tionen der Assoziation zu unterdrücken, wenn im Laufe zweier 
Jahre das Unternehmen nicht ins Wert gesetzt würde oder auch 
überhaupt keine Ausdehnung finde. Der Gedanke, die Restsummen 
von der Korobkasteuer zur Vcrabsolgung von Subsidien zu verwenden, 
traf auf Widerspruch von seilen Abasas, der erklärte, die Korobka-
steuer sei für andere Bedürfnisse bestimmt, die Not der armen 
jüdischen Bevölkerung werde nicht beseitigt durch die Auswanderung 
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einer anfangs wahrscheinlich nicht großen Anzahl von Emigranten-, 
außerdem sei die Frage der Aufhebung dieser Steuer, die das 
Judentum isoliere, schon auf der Tagesordnung und der Reichsrat 
habe sie zu entscheiden. Der Vorschlag des Marineministers wurde 
abgelehnt. Indessen wurde er nach einiger Zeit, wenn auch in 
veränderter Gestalt benutzt: ebenfalls 18U2 reichte der Minister 
des Innern im Einvernehmen mit dem der Finanzen beim Komitee 
den Antrag ein, aus der Korobkasteuer einzelnen jüdischen Auswan­
derern Subsidien als Wohltätigkeitsbeihilfe zu gewähren, was dem 
Reglement über die Steuer nicht widersprach. 

Von den ausgewanderten Juden beschloß man, wenn sie 
weder bewegliches noch unbewegliches Eigentum besaßen, Geld­
strafen wegen der Verweigerung der Militärpflicht und des Zu­
widerhandelns gegen die Statuten der staatlichen Verwaltung zu 
erheben. S. I. Witte erklärte, die Einführung dieser Privilegien 
in Form eine«ö allgemeinen, zu veröffentlichenden Gesetzes könnte 
zn einer ganzen Reih.' vou Mißbräucheu und Abmachungen führen, 
bei denen die auswandernden Juden die Nolle von untergescho­
benen Personen für die Juden spielen würden, die faktisch Strafen 
unterworfen wären und sich von ihnen befreien wollen, während 
sie in Rußland bleiben. Das Komitee befürchtete Mißbräuche auch 
bei der Einführung anderer Privilegien: der Befreiung der Emi­
granten von der Militärpflicht; es wurde beschlossen nur die, die 
fatüsch emigriert seien, au o den Einberufnngslisten zu streichen; 
Juden im Einberufunghalte'.', die Zeugnisse zur Auswanderung 
erhalten, aber bis zu dem Tage, wo ihre Altersgenossen das Loos 
ziehen, nicht ausgewandert sind und davon der AuShebuugslom-
missiou leine Mitteilung gemacht haben, werden ohne LooSziehnng 
eingestellt, alv 'olche, die sich der Militärpflicht entzogen haben. 
Auswanderer, die nach Rußland zurückkehreu, uuterliegeu der 
Militärpflicht. Auf d u Antrag von E. W. Frisch beschloß das 
Komilee, znr Erhöhung der Zahl der Emigranten, AuswanderungS-
scheine auch solchen Judeu zu verabfolgen, die wegen unbedeu­
tender Vergehen, die keine mit Entziehung der Rechte oder 
mit einer Ziuilforderung verbundenen Strafen nach sich ziehen, in 
Untersuchung stehen, ausgenommen die auf Privatklagen beru­
henden. Aue die>e Privilegien, beschloß das Komitee, soll der 
Minister dec, Innern im Einvernehmen mit dem der Finanzen 
und dein der Justiz in Ausführung bringen; sie sollen der Kolo-
nisationS u'^llschaft mitgeteilt, aber nicht publiziert werden. Die 
Auswanderung^scheine soli>.'U die Gouverneure durch Vermittlung 
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der lokalen Komitees der Gesellschaft unentgeltlich verabfolgen. 
Genauere Bestimmungen über die Aufstellung von Listen der aus­
wandernden Inden, über die Verabfolgung von Scheinen und die 
Beaufsichtigung der faktischen Auswanderung soll der Minister des 
Innern erlassen. 

Im Falle der Rückkehr der Juden, die in eine neue Unter­
tanschaft nicht aufgenommen oder durch die zwischenliegenden 
Staaten nicht hindurch gelassen werden, konnte der Minister des 
Innern die Ausgaben, die ihre Wiederansiedlung machte, aus dem 
von der Assoziation niedergelegten Pfande von 100 000 Rbl. be­
seitendies muß ergänzt merden; nimmt die Rückbesiedlung zn, 
so kann die Negierung die Operationen oer Assoziation sistieren. 
Nach diesen Grundsätzen wurde der Beginn der Operationen der­
selben vom Kaiser genehmigt (1892). 

Aus diesem Beschluß des Komitees ist trotzdem zu ersehen, 
daß der verlockende Vorschlag des Barons Hirsch der Regierung 
als schwerlich ausführbar erschien. Die landwirtschaftlichen Kolo­
nien der Juden in Rußland bewiesen, wie schwer es ist, die Juden 
an produktive landwirtschaftliche Arbeiten zu gewöhnen. „Für eine 
Massenauswanderung der Juden" schrieb Bunge, „braucht man 
eine Sphäre, in der sie wirken könnten, ein besiedeltes Land mit 
Handelsunternehmungen, die etwas zurückgeblieben sind. Für sich 
können die Juden keine Kolonien bilden. Daher wird aus den 
argentinischen Judenkolonien schwerlich etwas werden. Einige 
Millionen <6—8) einer zur landwirtschaftlichen Kolonisation un­
tauglichen Bevölkerung aus Rußland anderswo anzusiedeln, gehört 
zu den Chimären, denen keine Verwirklichung beschieden ist." Die 
argentinischen Kolonien haben in der Tat die Judenfrage in Ruß­
land nicht gelöst. 

Von den unter der jetzigen Regierung getroffenen 
Maßregeln, die in dem von N. I. Wuitsch verfaßten VI. Teile 
des Werkes besprochen werden, sollte eine wiederum „der Stärkung 
des russischen Nationalitätsprinzips" im Gouv. Wolhynien dienen. 
Das Ministerkomitee zog wohl in Erwägung, die in dieser Nichtung 
schädlichen Einflüsse ließen sich durch ein radikales Mittel beseitigen, 
wenn man allen Nichtrussen verböte, sich im Gouvernement an­
zusiedeln und die schon ansässigen ausländischen Kolonisten daraus 
entfernte. Es beschloß aber nur (Gesetz von 1895 S. 27 ff), das 
Verbot, außerhalb der Städte und Ortschaften Eigentum zu er­
werben und Ländereien zu pachten, auf solche ausländische Kalo-
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nisten, die russische Untertanen sind, und aus solche, die aus dem 
Weichselgebiet übersiedeln, auszudehnen, jedoch ohne Rückwirkung. 

Auf ein Memoire des Ministers des Innern hin über die 
Beschränkung des Rechtes ausländischer Untertanen, Immobilien 
in einigen Gegenden des KaukasuSgebietec, zu erwerben (im west­
lichen und südlichen) erfolgte 1898 ein UkaS, der ihnen das Recht 
zur Einrichtung und Unterhaltung von industriellen Etablissements 
und Fabriken, sowie zur Betreibung der Montanindustrie zusprach; 
in allen anderen Fällen ist ihnen die Erwerbung von immobilem 
Eigentum (ausgenommen die Miete von Häusern, Wohnungen und 
Villen zur zeitweiligen Benutzung und persönlichen Bewohnung) 
untersagt, „um weiterer Besitznahme freier Ländereien im Kau­
kasus vorzubeugen." Da der Generalgouverneur des Amurgebiets 
auf die Naubsischerei am Nordostufer Sibiriens aufmerksam machte, 
wurde 1900 als zeitweilige Maßnahme beschlossen, ausländischen 
Untertanen in Zukunft den Aufenthalt und die Ausübung der 
Industrie zu verbieten (außer denen, die schon früher gekommen 
waren). Da aber diese Maßregel die Interessen einer bedeutenden 
Anzahl von Menschen berührte, sollte sie den ausländischen Mächten 
angezeigt und jedesmal nur auf besondere Weisung des Kaisers 
zur Anwendung gebracht werden. — Da es nicht wünschenswert 
schien, Ausländer in dem an die nordwestliche Mongolei grenzenden 
Usinschen Gebiet (Gouv. Jeuisseisk) zum Betrieb der Gold- und 
Montanindustrie zuzulassen, wurde 1900, ebenfalls zeitweilig, 
angeordnet, daß dazu jedesmal die kaiserliche Genehmigung einzu­
holen sei; 1902 wurde diese Bestimmung auch auf die übrigen 
an China angrenzenden Gebiete ausgedehnt. 

Damit mögen die Mitteilungen aus den obengenannten 
Werken geschlossen werben, indem nur noch einmal betont sei, 
das; diese hochossiziell sind. 



Die estläiiWe Ritterschaft 

im ersten Wre riistscher Serrschast. 

Von 

Paul Baron Osteu-Sarken. 

^ ickt eine ausführliche Darstellung beabsichtige ich zu geben, 
^ nicht eine alle Seiten estländischen Lebens berücksichtigende 

Untersuchung des Jahres 1711, sondern nur die Hauptmomente 
will ich hervorheben, die dao erste Jahr der estländischen Ritter­
schaft unter russischer Herrschaft charakterisierend 

Soeben hat Estland den Tag seiner 200-jährigen Zugehörig' 
keit zum russischen Reiche festlich begangen. Für uns Nachkommen 
war dieser Tag ein Jubiläum, eine Freudenfeier, — und das mit 
Recht: denn unser Blick schaute über eine 200 jährige Periode 
friedlicher Entwicklung zurück, eine Periode äußeren Friedens, 
wie sie Estland vorher nimmer genossen hatte, und die nur möglich 
geworden war durch da^ Ereignis vom 29. Sept. 1710. Wohl 
erkennt der rückschanende Blick, daß mit diesem Tage eine nene 
Periode estländischer Geschichte begonnen hatte; unseren Vorfahren 
aber, die damals ihren Anteil an dem Lauf der Geschicke aktiv 
oder passiv hatten, erschien da^ nicht so, konnte e5 nicht erscheinen. 
Denn gerade die Überzeugung, die uns heutzutage in erster Liuie 
ein Jubiläum hat begehen lassen: die Überzeugung, daß nnnmehr 
Livland und Estland, die so lange der Zankapfel zwischen den 
streitenden Nachbarmächten gewesen waren, sicher und ruhig als 
Glieder eines mächtigen Reiches ihre provinzielle Existenz geborgen 
führen konnten, diese Überzeugung fehlte uuseren Vorfahren 

Das fast durchweg ungedruckte Material ist nnzig und allein dem 
Estländischen RitterschaftSarchiv entnommen. 
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völlig. Und noch mehr: es mußte gerade das Gefühl der Un­
sicherheit, des Mißtrauens, des Erschüttertseins der ganzen 
herigen Existenz für die Zeit nach dem '29. September 1710 das 
vorherrschende sein. 

Vergegenwärtigen wir uns die Gründe zu dieser Behauptung. 
Dadurch, daß die bisherige schwedische Obrigkeit in Estland 

abdantle, war die Ritterschaft frei geworden. Als ielbständige 
Macht schloß sie ihre Kapitulation mit dem russischen General­
leutnant Bauer; nicht durch Verzicht der kgl. schwedischen Regierung 
kam Estland an Rußland, sondern unterwarf sich demselben frei­
willig. Die Frage, ob etwas anderes außer der Unterwerfung 
möglich gewesen wäre, ist müßig; denn Rußland führte nicht 
Krieg gegen die estländische Ritter- und Landschaft als solche, 
sondern gegen Schweden; es besiegte die schwedische Regierung in 
Estland, erkannte aber dadurch, daß es sich mit Stadt und Ritter­
schaft auf gesonderte Kapitulationen eiuließ, deren staatsrechtliche 
Selbständigkeit in diesem Augenblicke an. Somit hatte Estland 
auf weiteres Beharren beim schwedischen Reiche verzichtet, - nicht 
aber dieses auf Estland. Denn der Krieg ging weiter, und sein 
Verlauf konnte noch manche Überraschungen bringen. Unsere Vor 
fahren zogen durchaus die Möglichkeit in Betracht, daß Estland 
nochmals au Schweden oder gar an Polen kommen könne; Pnnkt 
1^ der Kapitulation weist darauf hin, und er verpflichtet den 
neuen Schntzherrn. den russischen Zaren, in diesem Falle dafür zu 
sorgen, Estland durch eine Veränderung der Herrschaft in 
seu'.en fechten keinen Abbruch leide. — Der Akt des Sept. 
171 schien also unseren Vorfahren dnrchaus kein Abschluß, keiu 
Ende einer langen Krieges- oder Anfang einer langen Friedens 
Periode zu sein; es war unsicher, was für einen Kampf, was für 
einen Herrschaftswechsel der nächste Tag bringen würde. 

Aber immerhin lag die Notwendigkeit vor, sich mit der 
neuen Herrschaft abzufinden. Wer aber war diese? Nicht mehr 
und nicht weniger, als der alte Erbfeind Alt-Livlands! Durch 
Jahrhunderte festgelegte Traditionen und Überzeugungen lassen sich 
nicht dnrch ein Papier fortschaffen, und das ganze Mittelalter liv-
ländischer Existenz hatte den Russen, später vor allem den Mos­
kowiter, aln Erbfeind in Glauben und Nationalität betrachtet. 
Moskau und seine Zaren, vor allem Imau der Schreckliche und 
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Alexei Michailowitsch, sind es gewesen, die Est> und Livland mehr 
als einmal mit unbeschreiblicher Grausamkeit verheert und ver­
wüstet Huben. Da ist es kein Wunder, wenn glühender Haß gegen 
die Nüssen aus Chroniken und Akten des 16. uud 17 Jahrh, 
spricht, und wenn sich dieser Haß fortpflanzte und zum Gemeingut 
wurde. Nun war im Nordischen Kriege der schützende Wall 
schwedischer Wasfen zwischen Alt-Livland und Nußland gefallen. 
Est- und Livland sahen keinen anderen Ausweg, als sich dem 
Sohne jenes Alexei, der gleich dem grausamen Iwan in Livland 
geheert hatte, zu unterwerfen, dem Zaren Peter, dessen Feld­
herrn denen seines Vaters in Verheerungswut nichts nachgegeben 
hatten. Wohl konnten aufgeklärte Geister auch damaliger Zeit 
ahnen, daß es nicht mehr das asiatisch-moskowitische Zartum, 
sondern das durch den Geist und das Genie des großen Peter in 
kräftiger Erschaffung begriffene Kaiserreich Nußland — das auch 
in Europa lag — war, dem sie sich unterwerfen sollten, und an 
dessen Ausbau zu einer europäischen Macht mitzuwirken gerade sie 
berufen seien. Aber die große Masse lag gewiß in dem Banne 
garnicht so alter Anschauungen gefangen, sodaß sie sich mit Schrecken 
sagen mußte: null ist der Erbfeind uuser Herr! — Unsicherheit 
und Mißtrauen mußten Platz greifen, da ja auch das Beispiel 
der nach Rußland fortgeführten Einwohnerschaft Dorpats eine 
nur zu deutliche Sprache davon redete, daß auch der neue 
Herrscher selbst der Treue seiner neuen Untertanen t»i>;tlaute 
und in der Behandlung derselben ungerecht, zweifelhaft und un­

sicher war. 
Wohl hatte der Zar in seinem Universal vom 16. August 

1710, als er die Waffen endgiltig gegen Estland richtete, dem 
Lande Schutz und Bestätigung seines Souderlebens verheißen; 
wohl war mit aller Sorgfalt die Kapitulation ausgearbeitet worden, 
die den evangelisch deutschen Charakter des Landes schützen sollte. 
— aber einige wichtige Puukte hatte General Bauer selbst schon 
der Bestätigung des Zaren vorbehalten uud die Ratifikation der 
Kapitulationen war nicht sobald zu erwarten. Es konnten sich 
doch immer noch Zweifel regen, ob der Zar den getroffenen Ver­
gleich auch bestätigen werde. 

Das war die Unsicherheit des politischen Lebens der Tage 
nach der Kapitulation; hinzu kam noch die Unsicherheit des persön­
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lichen Lebens. Wer wußte, wann an ihn die Reihe kommen 
würde, sich hinzulegen und unter den Qualen der Pest zu sterben? 
Gab es doch viele Familien, die gänzlich ausgestorben waren, und 
viele, von denen nur ein Glied noch am Leben war. Zu An­
fang des Jahres 1710 waren 150 Familien vom Adel nach 
Reval geflüchtet. Im Dez. 1711 waren, nach einer Liste der 
noch am Leben befindlichen Familien, außer einigen Witwen und 
Waisen, deren Namen man sich nicht erinnern konnte, in ganz 
Estland — 312 Personen vom Adel nachgeblieben, davon 116 
Kinder. Unter solchen Umständen war es kein Wunder, daß das 
Kollegium der Landräte dezimiert, und das Amt des Ritterschafts-
hauptmanns unbesetzt war. Um so schwieriger mußte es für den 
Rest der Landesrepräsentation sein, in dieser Zeit der Unsicherheit, 
des Mißtrauens und der Desorganisation die Geschäfte zu leiten, 

- umsomehr, als die notwendigsten Hilfskräfte mangelten. Kurz 
vor der Kapitulation reichte der Ritterschaftssekretär Serlin, der 
fast ein Jahrzehnt ohne Gage gedient hatte, weil die Ritterschaft 
ihm keine zahlen konnte, aus Furcht vor der Pest ein Urlaubs­
gesuch ein. Aber er erhielt keinen Bescheid, da er wenige Tage 
darauf der Pest erlag. Auch der Ritterschaftshauptmann Taube 
war wenige Tage vor der Kapitulation gestorben ; seine Stelle 
vertrat der ehemalige Ritterschaftshauptmann Fabian Ernst Stael 
von Holstein, der die Kapitulation im Namen der Ritterschaft 
unterzeichnete. Führend tritt in der ganzen letzten Zeit eine 
Persönlichkeit hervor, der die Ritterschaft unendlich viel zu danken 
bal: Reinhold von Ungern-Sternberg, der zweitälteste Landrat. 
Er unterzeichnete die Xapilnlation im Namen der Landräte, nicht 
der älteste Landrat, Gerhard von Lode. In den offiziellen Schrift­
stücken wird die Rangfolge der Namen streng eingehalten. Da 
nnn Gerhard von Lodes Namen sich schon am 1. Okt. 1710 
vor dem Ungern-Sternbergs findet, muß er gleich nach der Kapitu­
lation in die Stadt gekommen sein und die Belagerung nicht 
mitgemacht haben. 

Das Universal Peters des Großen und die ^apitulations-
urkunde, das waren die Grundlagen, auf denen nun an den 
Aufbau des Landes geschritten werden mußte. Beide Urkunden 
waren nur vorläufige Zusagen, keine end^iltigen Bestätigungen. 
Trübe und unsicher war die Zukunft. 
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In erster Linie aber überwog die Sorge um das nackte 
Leben, die um das Schicksal der allerengsteu Heimat, um 
Haus uud Hos. Aus der pestverseuchten Stadt drängte alles 
hinaus aus's Land, uin zu sehen, was übrig geblieben war von 
den Heimstätten, um eventuell dort zu sterben, wo c<> wenigstens 
nicht an Menschen mangelte, die den Leichnam der Erde über­
geben konnten, — denn das war vor dem 29. September in der 
Stadt der Fall. 

Am 1. Oktober trat der Rest der anwesenden Ritterschaft 
zusammen und unterzeichnete einen vorläufigen Nntertänigkeits-
revers, was wahrscheinlich deshalb geschah, um nngchin.n^t dle 
Stadt verlassen zu köuueu. Tann fuhr der Aoel aus 'eine Güter. 
Aber nicht alle: die Landräte blieben und erledigten am 5. Okt. 
noch notwendige offizielle Schritte. Di ei Schreiben wurden ver­
faßt: unter Berufnng auf die Versprechungen des Universale bat 
die Ritter- und Landschaft den Zaren um Bestätigung der abge­
schlossenen Kapitulation und versicherte, „daß wir un,> nichts 
Höhen'S angelegen sein lassen '.Verden, als Untertanenpflicht und 
Treue liegen Ew. Großzaar. Maj. inviolabel und beständig zu 
beweisen, uud, solange ein Blutstropfen in uns sein wird, aller-
untertänigfte, treupflichtschuldigste Diener nnd Untertanen" zu sein. 
Das zweite Schreiben bat den Fürsten Alexander Menschilow um 
Unterstützung des Gesuchs an den Zaren wegen Bestätignng der 
Kapitulation, uud zeigt klar, daß schon unsere Vorfahren es dank­
bar anerkannten, das; Peter der Große, der die bedingungslose 
Unterwerfung hätte erzwingen können, dennoch sich auf Kapitula­
tionen einließ. Es heißt, daß „wir uns freuen, doch nach so 
vielen ausgestandenen Drangsalen und Uuglück der Höchste aus 
solchen trüben Wolken enolich einen Gnadenschein wieder hat her­
vorblicken lassen, indem Ihro Großzuar. Maj., ungeachtet dero so 
große, durch ihre Aassen erhaltene glückliche Sukzesse und Vor­
teile, dennoch gegen dieses Land und sämtliche Ritterschaft und 
Adel sich allergnädigst erklärt, dieselbe bei dero Privilegien, Rechteu 
und Gerechtigkeiten und Hab und Gütern nicht allein zu konser­
vieren, sondern auch uocy weiter zu vermehren." Ein ähnliches 
Schreiben wurde auch an den Geheimrat Löwenwolde, einen ge­
borenen Livländer, gerichtet, — an den glücklicheren Gefährten 
und Mitarbeiter Johann Reinhold Patknls. 
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Nach Erledigung dieser, für das ihnen anvertraute Land 
wichtigster Schritte, entflohen auch die Landräte der Stadt; 
wenigstens weist das Ritterschastbarchiv über einen Monat, bis 
zur Mitte des November, kein einziges eingegangenes oder ausge­
gangenes Schriftstück auf. 

Eine Schilderung des Landeszustandes ivürde zu weit führen; 
wir werden ihn aber noch kennen lernen bei der Behandlung der 
Frage der Einquartierung. 

Die erste Sorge derjenigen, die durch das Vertrauen ihrer 
Heimatgenossen noch in schwedischer Zeit an die Spitze des Landes 
berufen worden waren, — die erste Sorge der Landräte mußte 
die Erlangung der Bestätigung der Kapitulation und der Privi­
legien sein. Erst dann konnte wieder von Gesetz im Lande die 
Rede sein, bis dahin konnte Willkür herrschen, oder es hing alles 
vom guten Willen zeitweiliger Machthaber ab. In Livland wurden 
schon im November 1710 die ersten Schritte zur Wiederaufrichtung 
des zerfallenen Landeoslaates getan, in Estland hören wir davon 
noch nichts. Wohl bestand ja hier das Kollegium der Landräte, 
- aber mit welchem Recht? Es mußte sich klar darüber sein, 

daß ein jeder Gehorsam ihm gegenüber nur vom guten Willen 
der Einzelnen, oder vom Machtwort Bauers, der vorläufig die 
ganze oberste Geivalt in Händen hatte, abhing. 

Der revalsche Bürgermeister Johann Lanting, der die Kapi­
tulation der Stadt noch als Ältermann Großer Gilde unter­
schrieben und schon früher mit der Ritterschaft in Verbindung ge-
standen hatte, hatte bei der Übergabe der Stadt eine sehr bedeut­
same Rolle gespielt. Ich hoffe, daß es mir noch später, wenn 
das Material für diese Frage vollständig vorliegen wird, vergönnt 
s^in wird, auf diese hochinteressante Persönlichkeit, einen Freund 
Peters des Großen, näher einzugehen. Lanting wurde Anfang 
Dezember nach Petersburg befohlen und fragte bei den Landräten 
an, ob er nicht auch Einiges für die Ritterschaft tun könne. Er 
erhielt die Kapitulationspunkte und das Universal des Zaren, um 
die Bestätigung der ersteren zu erwirken. Was ihm sonst noch 
aufgetragen wurde, werden wir bei der Schilderung der Einquar­
tierung sehen. Am 12. Dez. wurde ihm ein Memorial übergeben: 
Da wegen der Pest ohne Kaiserliche Erlaubnis keine ordentliche 
Deputation vonseiten d!.'r Ritter- und Landschaft nach Petersburg 

Baltische Monatsschrift >S>>, Hest L 4 
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gehen könne, so solle Tulling die estländische Ritterschaft dieserhalb 
entschuldigen und ail die schon lange zur Bestätigung vorgestellte 
Kapitulation erinnern. Aber in den au die Landräte gerichteten 
Briefen Lantings aus Petersburg findet sich diese wichtigste Frage 
garnicht erwähnt, so daß wohl anzunehmen ist. daß dahinzielende 
Schritte dem Bürgermeister von vorneherein als aussichtslos er­

schienen sind. 
Das Kollegium der Landräte war lange nicht vollzählig, die 

Ritterschaft ohne Führer, die Kanzlei ohne Beamte. Die Wirrnisse 
des Krieges und der Pest hatten Räuberbanden großgezüchtet, alle 
Rechtsverhältnisse lagen im Argen, wegen des großen Sterbens 
waren eine Menge Ei bschaftssragen neu zu regeln, uud alte 
Prozesse hatten durch den Tod der früheren Parten ganz neue 
Gesichtspunkte erhalten. Daher ist es kein Wunder, wenn die in 
Reval anwesenden Landräte am 30. Dez. 1.710 an Bauer folgen-
des Schreiben beschlossen: „Demnach es die höchste Notwendigkeit 
erfordert, zur Administrierung der Jnsiiz eine OberlandgerichtS-
jnridik sowohl, als auch des armen Landes höchstnötiger Angelegen­
heiten halber einen Landtag gewöhnlichermaßen zu publizieren und 
anzuschreiben," so bäten sie, beides zn gestatten, und übersenden 
die more angefertigten Plakate zur Publizierung. — 
Endgiltig wurde der Beschluß erst am Jan. gefaßt, und am 
10. mit Bauer besprochen, dem auch der moi'e eoiisusto an­
gefertigte Entwurf des Plakats übergeben wurde. Aber Bauer 
war damit nicht zufrieden. Uns sind erhalten: 1) das Handschrift-
ltche, in der Ritterschaftskanzlei hergestellte Konzept des Plakats; 
2) ein Korrekturbogen desselben, gedruckt, mit handschriftlichen 
Korrekturen Bauers; 3) der Neindruck in 2 Exemplaren. Das 
Konzept war moie eonsusto abgefaßt, — d. h., die Landräte 
schrieben den Landtag aus. Aber das Konzept trägt den Vermerk: 
Ist geändert und im Namen des General Bauers Exz. ausgegangen. 
Das zeigt deutlich der gedruckte Korrekturbogen, der, soweit er 
gedruckt ist, mit dein Konzept übereinstimmt. Man sieht, wie 
zuerst der Versuch gemacht worden ist, den Landtag im Namen 
der Landräte und Bauers einzuberufen, aber auch eudlich das 
aufgegeben wurde, uud nun nur Bauer den Landtag einberuft. 
Und das mit Recht. Denn die Verfassung des Landes war ja, 
solange Kapitulatiou und Privilegien nicht bestätigt waren, nur 
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eine geduldete, keine zu Recht bestehende; die Rechtmäßigkeit des 
Landtages hätte, wäre er mm'6 (.'onsueto im Namen der Land­
räte einberufen worden, angezweifelt und die Beschlüsse desselben 
nicht beachtet werden können. Nicht ein gewöhnlicher Kompetenz-
streit spricht aus diesen 3 Dokumenten zu uns, sondern der ganze 
gesetzlose, unsichere Zustand des wahrhaft armen Landes. Aus 
demselben Grunde wurde auch die Absicht aufgegeben, eine Juridik 
des Oberlandgerichts anzusagen: nach welchen Gesetzen hätte 
gerichtet werden können? — 

Am 16. Jan. wurde der Landtag zum 29. Jan. aus­
geschrieben. Es war beabsichtigt, am 1. Febr. dem Kaiser das 
lui'kunsntuin tidelitatis zu leisten, ihm mit dem Eid der Treue 
zu huldigen. Die Frist war eine zu kurze, daher wurde am 21. 
Jan. ein Schreiben an Löwenwoldc, als den Bevollmächtigten des 
Zaren in beiden Provinzen, nach Riga abgesandt, des Inhalts, 
daß denjenigen Gliedern der estländischen Ritterschaft, die zu weit 
wohnen, z. B. den im dörptschen Gebiet besitzlichen, ihre eventuelle 
Abwesenheit nicht schlecht ausgelegt werde. — Eine Vorversamm--
lnng der schon eingetroffenen Ritterschaft beschloß, daß ein jeder 
der Anwesenden nach seinem Vermögen „zu des Landes und des 
Publici Bestem" etwas Geld zur Bestreitung nötigster Ausgaben 
geben solle, und beschloß auch, an die abwesenden Landräte Lode 
und Pohlen die Mahnung zu richten, sich zum Landtage einzu­
finden. Diese Schreiben konzipierte ein Mann, der in dem ersten 
Viertel des Jahrh, wohl wie kein zweiter für Estland gewirkt 
hat, — der Landrat und spätere Vizegouverneur Friedrich von 
Löwen, der Schwager Reinholds von Ungern-Sternberg. Die 

Persönlichkeit Löwens, der sich nicht scheute, Kanzleidienste zu ver­
richten, da keine Lanzlisten vorhanden waren — eine große Zahl 
von Briefen und Konzepten stammen von seiner Hand —, dieser 
ganze Mann, dem Estland in erster Linie Linderung der Landesnot, 
Erleichterung des Übergangs in die neuen Formen der Herrschaft 
zn verdanken hat und der doch immer bescheiden im Hintergrunde 
geblieben ist, verdiente wohl eine eingehende Biographie und ein 
dankbares Gedenken gerade in diesen Tagen. Denn in erster 
Lüne ist er eü gewesen, der durch eine immer durchbrechende 
Heimatliebe, durch sein Verständnis und seine nie ermüdende 
Arbeitskraft es verstanden hat, die eingangs geschilderten Gegen-

4" 
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sätze zu überbrücken uud die 200-jährige Periode des Friedens 
einzuleiten, deren Beginn wir eben gefeiert haben. Er ist für 
Estland in stiller Friedensarbeit die Ergänzung de^ großen Patrio­
ten Patkul: dieser schlug die Wunden ^des Nordischen Krieges, 
jener heilte sie. — Er schrieb Ende Januar an den ältesten 
Landrat Lade: „Unseres Vaterlandes jetziger jammervoller Zustand 
erfordert höchlichst, daß das Kollegium der Landräte beisammen 
wäre, absonderlich, da die Hälfte fast gestorben, einige krank und 
fast täglich und stündlich wegen Landes- und Gerichtsaffären die 
Landräte nötig sind. Wir bitten demnach, der Herr Landrat be­
liebe einzukommen und die Mühe und Sorge neben uns für des 
Vaterlandes Wohlfahrt tragen zu helfen, damit unsere Nachkommen 
uns keine Negligence beimessen. Sollte aber des Herrn Landrats 
aller und schwächlicher Zustand keine Fatigueu demselben gestatten, 
so bitten wir dessen Meinung, weil die memdra eolIeZü so 
schwach, daß wir unumgänglich bei dem ausgeschriebenen Landtage 
und Huldigungstermin einige in den Landratsstuhl wählen müssen, 
weil es uns sonst würde präjudizieren, auch übel hier gedeutet 
wird." — Gerhard von Lode spielt weiter keine Rolle, an seine 
Stelle traten als die Führer des Landes Reinhold von Ungern-
Sternberg und, vor allem, Friedrich von Löwen, der sehr bald an 
erster Stelle steht. Wie nötig es aber war, die Landesämter zu 
besetzen, geht aus einem, mit dem obigen Briefe Löwens fast 
gleichzeitig abgefaßten Schreiben Lantings aus Petersburg an die 
Landräte hervor. In diesem, vom 25. Januar datierten und am 
5. Februar angelangten Schreiben meldet Lanting die bevor­
stehende Ankunft Menschikows und setzt voraus, daß die fehlenden 
Landräte und die ausgestorbenen Landesämter, wie Landeshaupt­
mann, Mann- und Hakemichter schon wieder besetzt seien, damit 
bei einem Besuche Menschikow) in der Oberlandgerichtsstube alles 
im Stande sei. Sollte kein guter Sekretär vorhanden sein, so 
könne er den Oberauditor Krompein von der ehemaligen schwe­
dischen Garnison in Wiborg empfehlen. — Lanting hatte Recht 
mit seiner Voraussetzung: es war kein Sekretär vorhanden, wie 
ein Schreiben der Ritterschaft an Löwenwolde vom 10. Januar 
es beweist: „Hier im Lande sind die Landesbedienten, als Sekre­
tarien und Notarien, alle ausgestorben, so gar, daß wir keinen 
einzigen finden können, der die Feder zu führen recht capabel ist." 
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Am 30. Januar versammelte sich der erste estländische Land­
tag unter russischer Herrschaft auf dem Ritterhause, — 5 Landräte 
und 35 Glieder der Ritterschaft. Der letzte Ritterschaftshauptmann, 
Taube, mar kurz vor der Kapitulation gestorben ', der oben ange­
führte Brief LantingS beweist, daß das Amt bisher nicht besetzt 
worden war. Darum bestand die erste Handlung des Landtages 
in der Wahl eines Ritterschaftshauptmanns. Aus den 3 Kandi­
daten, den Obristleutnants Bengt Heinrich von Bistram, Verend 
Johann Wrangel und Otto Constantin Uxküll, wurde einstimmig 
Bistram gewählt, der nach einigem Sträuben das Amt annahm. 
Am 31. Januar war der Landtag schon viel stärker besucht. Es 
handelte sich um Aufstellung der Gravamina, der Beschwerden der 
Ritterschaft, die hauptsächlich die später im Zusammenhang zu be­
handelnde Frage der Einquartierung betreffen. Am 1. Februar 
wurde zuerst General Bauer in feierlicher Prozession zum Land­
tage abgeholt, und sodann zur Vervollständigung des Landrats-
kollegiums geschritten. Zu Landräten wurden gewählt: Obrist 
Baron Magnus Wilhelm Nieroth, der einst der Tapferste in der 
schwedischen Garnison gewesen war und notgedrungen an Stelle 
des erkrankten Vizegouverneurs Dietrich Friedrich Patkul die Kapi­
tulation der Festung unterzeichnet hatte, weil er der Rangälteste 
nach dem Kommandanten war ; Hans Heinrich von Tiesenhausen, 
ebenfalls Obrist, der sich in den Kämpfen um Estland ruhmvoll 
ausgezeichnet und als letzter mit seinem Regiment sich in die 
Stadt zurückgezogen hatte; Graf Berend Johann Mellin, ebenfalls 
Obrist der früheren schwedischen Garnison und auch Unterzeichner 
der Kapitulation der Festung. Und endlich wurde zum Landrat 
erwählt der am 30. Jannar znm Ritterschaftshauptmann erhobene 
Obristleutnant Bengt Heinrich von Bistram; daher mußte dieser 
Posten neu besetzt werden. Zur Wahl präsentiert wurden der 
Ritterschaft von den Landräten die früheren Kandidaten Obrist­
leutnant Berend Johann Wrangel und Otto Constantin Urtüll, 
zu denen noch hinzukam Obristleutnant Jochim Friedrich von 
Lieven. Gewählt wurde Berend Johann Wrangel; Lieven findet 
sich sehr bald ebenfalls im Landratskollegium. — Der Landtag 
erhielt von Bauer die Versicherung, daß die Kapitulation vom 
Zaren ratihabien sei und in allen Punkten unverbrüchlich gehalten 
werden solle, aber weder das eine noch das andere war der 
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Fall! — Am 4. Februar hörte auf Empfehlung des Ritterschafts­
hauptmanns der Landtag die Probepredigt des zum „deutschen 
Priester" an die Domkirche empfohlenen Magisters Pegau an, 
am 5. Februar wurde dem von Lanting empfohlenen Oberauditor 
Krompein in Wiborg der Posten eines Ritterschaftssekretärs an­
getragen. Die übrigen Verhandlungen betrafen: die Einquartie­
rung und die dadurch dem Lande auferlegte Kontribution und die 
damit zusammenhängende Inquisition des Landeszustandes; den 
Güterbesitz des estländischen Adels im wierländischen und dörp-
tischen Gebiet; die Auslösung der Gefangenen, und die Bemühungen, 
den mißlichen Kommandanten von Reval, Wassili Sotow, zu ent­
fernen, — neben anderen, weniger wichtigen Sachen. 

Zunächst wenden wir uns dem weiteren Verlaufe des Land­
tages und den politischen Verhandlungen zu. 

Am 11. Februar traf in Reval ein Brief Lantings aus 
Petersburg an die Landräte ein, der die Ankunft MenschikowS in 
Reval für den 20. Febr. wahrscheinlich machte. Lanting schrieb, 
er werde den Fürsten bewegen, da derselbe Generalgouverneur der 
Provinzen Estland und Livland und als solcher Präsident des 
Oberlandgerichts sei, eine Sitzung dieses Gerichts mitzumachen. 
Außerdem machte er Vorschläge, wie Menschikow festlich eingeholt 
und bewirtet werden solle, und er vergißt nicht, daran zu erinnern, 

daß es Fastenzeit sei uud daher frische Fische für die russischen 
Gäste notwendig wären! — In Erwartung Menschikows war die 
ursprünglich auf den 1. Februar festgesetzte Huldigung der Ritter­
und Landschaft verschoben worden. 

Am 19. Febr. proponierte Landrat Friedrich von Löwen dem 
Landtage: da morgen die Ankunft des Fürsten erwartet wird, 
möge sich die Ritterschaft einfinden, um ihn zu beneventieren und 
die Pferde in ihre Quartiere abzuholen. Mit dem ebenfalls an­
wesenden Generalleutnant Bauer wurde wegeu des Empfanges 
des Fürsten und über den Huldigungsakt verhandelt. Nach 
Bauers Fortgang ermahnte der Ritterschaftshauptmann die An­
wesenden nochmals, sich präzise 7 Uhr morgens auf der Landstube 
einzufinden. Wer bei diesen schlechten Zeiten mit keiner Montie­
rung und keinen Pferden versehen sei, der „kann sich paarweise 
in einen Schlitten setzen." 
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Am 20. Febr. versainmelten sich die Landräte, Ritterschasts-
hauptinann und Ritterschaft in ziemlicher Frequenz aus der Land­
stube und ritten also Glock ^ ^ Uhr Ihro Hochfürstl. Durchl. 
entgegen. Welche um 10 Uhr unter dreimaliger Lösung der 
Stücke von den Wällen, und gegebenen Halmen von den hiesigen 
Schwarzhäupterbrüdern, und der mitgefolgten Kavallerie von des 
> errn Generalleutnant Bauers Regiment, eingeholet und unter 
Gefolg E. wohlgeb. Ritterschaft und Bürgermeister und Rat samt 
Bürgerschaft nach dem Dom in des Herrn Gen.-Leut. Bauers 
Exzell. Quartier uud des Herrn Gen.-Leut. FersenS Haus konvomert 
und nachmals von allen Ständen komplimentiert wnrden. Ihr. 
Hochfürstl. Durchl. wurden zu Mittag von Gen.-Leut. Ex. Bauer 
daselbst traktiert, und gegen Abend geschah deroselben zu Ehren 
eine „Fenerwerckerey" - Am 21. Febr. proponierte der Rittet-
schaftshauptmann dem Landtage, morgen um auf der 
Landstube sich zur Huldigung einzufinden; den Kirchspielspriestern, 
welche annoch im Leben und zugegen, soll angesagt werden, sich 
morgen gleichfalls zur Leistnng des Homagialeides auf der Land­
stube einzufinden. Diesen Mittag speisete Ihr. Hochfürstl. Durchl. 
bei dem Herrn Obr. und Kommandanten Sothofs, und wurde bis 
auf den Abend allemal aus 7 Kanonen auf Gesundheit geschossen. 

Am 22. Febr. ging man um 8 Uhr in gewöhnlicher Prozession 
in das Quartier des Fürsten, mn ihn in die Landstube zur 
Entgegennahme des .Homagialeides abzuholen. Der Fürst kam mit 
Gen.-Leut. Bauer und seiner Suite um Uhr auf die Land­
stube, versicherte die Anwesenden der Gnade des Kaisers und der 
Konfirmation der Privilegien, uud eo ging der Huldigungsakt vor 
sich. Leider uuvollständig hat sich eine Originalurkunde des Eides 
erhalten, d. h. die Unterschriften und Siegel der Anwesenden unter 
der Eidesformel. Wahrscheinlich haben wir es bei dem im 
Ritterschaftsarchiv aufbewahrten Exemplar nicht mit dem eigent­
lichen Original, sondern einem ersten, nicht ganz gelungenen 
Versuche zu tun, denn eine gleichzeitige Kopie des eigentlichen 
Originals weist znm Teil andere Namen und in ganz anderer 
Reihenfolge auf; ferner wurde am 27 Februar den» Fürsten 
Meuschikow das Original übergeben, nnd es ist nicht gut denkbar, 
daß es doppelt ausgefertigt gewesen ist. Am 23. Febr. präsi­
dierte Menschitow einer administrativen ?.itznng des Oberland­
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gerichts, und abends l'» Uhr wurden er, Bauer und die Offiziere 
auf der Landstube traktiert. 

Am 24. Februar wurde von den Landräten das Geld zu 
einem Geschenk an den Fürsten kolligiert; es bestand in einer 
großen, silbern-vergoldeten Schenkschale von .^40^ 2 Lot, nebst zwei 
großen silbernen Flaschen. - Noch ein weiteres Geschenk hat die 
Ritterschaft dem Fürsten gemacht, der bekanntlich von der Stadt 
die herrliche Monstranz des Hans Nysseberch aus der Nikolaikirche 
erhielt. Und zwar schenkte die Ritterschaft noch einen Degen, 
der recht kostbar gewesen sein muß, da der Landtag im Juli 1711 
zur Bezahlung 10 Reichütaler pro Roßdienst verlangte, ^ aber 
wohl nicht nur zu diesem Zweck. 

Nun war die Ritterschaft der neuen Regierung offiziell 
Untertan geworden, — sie hatte ihrer Pflicht genügt und Treue 
geschworen, die sie zu halten gedachte. Nicht so die neue Re­
gierung. Die Kapitulation und die Privilegien blieben, ungeachtet 
der Zusagen MenschikowS und Bauers, unbestätigt, uud der Zu­
stand rechtlicher Unsicherheit einer jeden Landesobrigkeit blieb be­
stehen. Wohl hatte Menschikow zwei Landräte beauftragt, die 
Generalgouvernementsaffären zu expedieren, aber das war mündlich 
geschehen und hatte keine große Bedeutung, da die eigentliche 
Macht im Lande das Militär uuter Bauer war, der nach wie vor 
im Lande die letzte Instanz in allen Dingen vorstellte. 

Menschikow war nach Riga gereist. Von dort aus schrieb 
er am 4. März den Landräten, daß er den Geheimrat Löwen­
wolde mit der Ausrichtung des Landes auch für Estland betraut 
habe; aber Löwenwolde kam, obgleich er sich angemeldet hatte, in 
der von uns behandelten Zeit doch nicht nach Eftland, so daß er 
wenig helfen konnte. 

Weshalb der Landtag im Sommer zusammentrat, erfahren 
wir aus dem Material des Ritterschaftsarchivs nicht genau. Es 
handelte sich wohl hauptsächlich um Geldwilligungen, da sich um 
diese Jahreszeit der Ausfall der Ernte wohl schon voraussehen 
ließ. Wir erfahren auch, daß am 22. Juli beschlossen wurde, 
den Landrat Tönnis Johann von Vellinghausen wegen Landes­
angelegenheiten nach Petersburg zu senden, doch ist diese Ab­
sicht später wohl aufgegeben worden. 
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Ein neuer Landtag trat im September zusammen, und zwar 
handelte es sich um die bevorstehende Ankunft des Kaisers. Am 
8. dieses Monats — das einzige Protokoll stammt von diesem 
Tage — proponierte der Nitterschastshauptmann Berend Johann 
Wrangel der anwesenden Ritterschaft folgendes: Durch ein Gene­
ralgouvernements-Plakat vom 24. August sei sie wegen der bevor­
stehenden Ankunft des Kaisers zusammenberufen worden nähere 
Nachrichten darüber erwarte man erst mit der am nächsten Tage 
fälligen Post, doch seien die Gravamina, Desideria zc. zur Über­
gabe an den Kaiser vorzubereiten. Ferner wurde ein Schreiben 
Menschikows, datiert vom 12. Aug. aus Petersburg, verlesen, in 
welchem er den Landräten die Ankunft des Kaisers auf dessen 
Reise nach Petersburg — Peter befand sich damals, vom Prnth 
kommend, in Deutschland — in Aussicht stellte und verlangte, 
daß deswegen die Brücken und Wege von Reval nach Narva 
repariert werden sollten. Die Ankunft des Kaisers verschob sich 
aber, da Peter der Hochzeit seines Sohnes in Torgau beiwohnte, 
und aus anderen Gründen. 

Erst vom 10. Dez. 1711 ab beginnen wieder die Nachrichten 
aus dein Archiv der Ritterschaft. Wieder war der Landtag zu­
sammenberufen worden, und wieder war der Grund dazu die be­
vorstehende Ankunft des Kaisers. Durch Schreiben hatte Men­
schikow ans Riga die Landräte davon benachrichtigt. 

Über den Empfang d.s aus Riga über Pernau am 13. Dez. 
in Reval eintreffenden Kaisers und seiner Gemahlin berichtet das 
Ritterschastsarchi'' nichts. Dieser Empfang, sowie der Aufenthalt 
Peters in Reval ist oft genug geschildert worden, — wir berühren 
ihn weiter nicht. Aber stiefmütterlich sind in diesen Schilderungen 
die eigentlichen politischen Verhandlungen bedacht worden, die die 
Festtage begleiteten. Leider geben die im Februar so ausführ­
lichen Protokolle der Ritterschaft keiue so guten Auskünfte mehr. 
Am 14. Dezember wurden einige Punkte wegen des Landes, dem 
Fürsten Menschikow zu übergeben, vorgelesen und darüber delibe-
riert. Am 18. Dez. um 11 Uhr ging eine Deputation der 
Ritterschaft zum Kaiser, um ihm und Menschikow die Desideria 
und Gravamina zu übergeben, - kam aber wieder zurück, da 
Ihr. Großzaar. Maj. bereits zur Tafel gewesen. Der Ritter-
schaftShauptlnann deutete also der Ritterschaft an, morgen früh 
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um 5 Uhr wieder auf der Landftube zu sein, da alsdann bemel­
dete Desideria und Punkte eum eoi'xork xrivileKiorum über­
geben werden sollten. — Hier hören wir zum ersten Mal, daß 
die Einlieferung der Privilegien beschlossen ist, — also müssen doch 
vorher darüber Verhandlungen gepflogen und ein Befehl dazu er­
lassen worden sein. Die Bitten, mit denen sich die Ritterschaft 
nun am 19. Dez. an den Kaiser wandte, betrafen die noch immer 
nicht geschehene Ratifikation der mit Bauer geschlossenen Kapitu­
lation, die, nach den Worten Baueis, vom Kaiser schon ratiha-
biert sein sollte, die Bestätigung der Privilegien, Festlegung des 
Ranges der Landräte, des Ritterschaftshauptmannes, der Mann-
und Hakenrichter, und die Gewährung einiger Jahre Freiheit von 
allen Lasten. 

Menschikow, als direkter oberster Vorgesetzter Estlands, erhielt 
detailliertere Bitten. Es handelte sich dabei um nichts geringeres, 
als die Wiederherstellung des alten Umfanges von Estland. Um 
darüber klar zu weiden, müssen wir etwas zurückgreifen. Seit 
der Eroberung NarwaS iin Jahre 1704 war diese Stadt von 
Estland abgetrennt worden; ebenso befand sich in den Händen der 
Russen der die Kirchspiele Waiwara, Luggenhusen, Jewe und 
Maholin umfassende Teil WierlandS bis zum Semschen Bach, 
dem heutigen Fluß Clinda. Dieser Teil Estlands bildete mit 
Narwa einen gesonderten Verwaltungsbezirk des russischen Reiches. 
Nach der Kapitulation war die Ritterschaft natürlich bemüht, diesen 
Teil Estland wieder anzugliedern; denn einerseits war das Land 
durch das Fehlen dieser Teile noch ärmer geworden und konnte 
noch weniger den doch nicht geringeren Anforderuugen genügen, 
andererseits waren die dort ansässigen Glieder der Ritterschaft 
natürlich im Unklaren, ob sie noch an den Privilegien und Rechten 
Estlands Anteil hatten, oder nicht. Doch nicht nur das: Die 
Nriegsjahre von 1704 bis 1710 konnten die Wendung der Dinge 
nicht voransahnen lassen. Wer damals gut schwedisch in Wier-
land gesinnt war, war geflüchtet, hielt sich im schwedischen Estland 
auf; war aber gerade deshalb naturgemäß depossediert, seiner 
Güter beraubt worden. Ähnlich lagen die Dinge im dörptschen 
Gebiet, in welchem sehr viele Estländer besitzlich waren. — Schon 
am 2». Nov. 1710 hatten die Landräte den Kaiser gebeten, die 
Rückgabe der zwischen Narva und dem Semschen Bach gelegenen 
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Güter an ihre früheren Besitzer zu gestatten, und um Unterstützung 
dieses Gesuches war auch Menschikow angegangen morden. Am 
18. Jan. 1711 wurden auch Löwenwolde und Scheremetjew er­
sucht, den nach Narva verlegten Teil WierlandS wieder zu Estland 
hinzuzuschlagen, — aber eine Resolution erfolgte nicht. Am 31. 
Jan. 1711 stellte Wierland auf dem Landtage die selbstverständ­
liche Forderung, den früheren Besitzern im entfremdeten Teile 
mögen ihre Güter wieder zurückgegeben werden, und diese Forde­
rung bildete daher den zweiten Punkt der LandtagSdesideria, die 
am 7. Febr. Bauer zur Relation an Menschikow übergeben wurden, 
nur daß hier auch in betreff der dörptschen Güter das Gleiche 
verlangt wird. Die Sitzung des Oberlandgerichts, die Menschikow 
am 23. Febr. als Präsident mitmachte, beschloß wegen der 
dörptschen, iugermannländischen und stiftischen, als auch der über 
den Semschen Bach gelegenen Güter, daß ein jeder Estländer, 
der solche Güter besäße, sie angeben solle. Das dem Fürsten am 
gleichen Tage übergebene Memorial der Ritterschaft bittet auch 
um offizielle Wiedervereinigung des abgetrennten Teiles mit Est­
land. Uns sind 25 Blätter mit den gewünschten Angaben über 
den Güterbesitz erhalten, und die Notizen sind meist eigenhändig 
von den depossedierten Besitzern geschrieben und stellen die Konzepte 
der eigentlichen Liste dar, die dem Fürsten überreicht werden sollte. 
Viele dieser Notizen datieren noch vom 23. Februar, die übrigen 
vom 24.; sie bilden ein reiches Material zur Güter- und Familien­
geschichte Wierland^ und des dörptschen Gebietes, da sich sehr oft 
die Erben und Verwandten der früheren Besitzer unter Hinweis 
auf die Verwandtschaft angeben. Am 24. Febr. schon konnten die 
Landräte dem Fürsten Menschikow schreiben: in Grundlage seiner 
mündlichen Versicherung, daß dem Adel seine Güter in dem 
dörptschen und wierländischen Distrikt jenseits des Semschen Baches, 
„so wie sie ins künftige ihr Recht zu behaupten sich getrauen 
werden", wieder eingeräumt werden sollen, übersenden sie, un­
beschadet der Rechte der Abwesenden, eine in der Eile angefertigte 
Spezifikation der betreffenden Güter und ihrer Besitzer und bitten, 
der Fürst möge noch vor seiner Abreise eine günstige Resolution 
erteileil, weil die herannahende Jahreszeit die Fürsorge der Besitzer 
für ihre l^üter verlange. Interessant ist, daß in dem erhaltenen 
Konzept im Passus: „ ihnen nunmehr der Besitz ihrer Güter 
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u n d  w a h r e n  E i g e n t u m s " ,  —  d i e  d r e i  l e t z t e n  W o r t e  g e ­
strichen sind: es waren viele Lehnsgüter darunter, die doch nicht 
als wahres Eigentum angegeben, noch weniger behauptet werden 
konnten. Am 26. Febr. gestattete Menschikow, die Güter durch 
Amtleute in Besitz zu nehmen, aber seine eigentliche Resolution 
lief erst am 26. März ein. Sein Brief aus Riga vom 4. März 
besagte, daß er den Geheimrat Löwenwolde damit betraut habe, 
die der Ritter- und Landschaft früher gehörigen Güter nach Pro­
duzierung der rechtmäßigen Dokumente einzuräumen. 

Die Güterbefitzfrage war somit formell erledigt, aber es 
blieb noch die Frage: gehörte der entfremdete Teil Wierlands 
nun wieder zu Estland oder nicht? — Auch der Landtag im Juni 
und Juli wandte sich an Menschikow mit der Bitte um Wieder­
vereinigung, ohne daß eine Resolution bekannt ist. Immerhin 
lag z. B. die Verwaltuug der öffentlichen Güter jenseits des 
Semschen Baches in den Händen der Landräte, denn am 23. Juli 
wird Landrat BellingShausen damit betraut. Aber die offizielle 
Vereinigung blieb nach wie vor aus. - Das schon erwähnte, dem 
Fürsten im Dezember übergebene Memorial bat wieder darum. 
Über diese Audienz berichtet das Protokoll vom 19. Dezember, 
— das einzige ausführliche: Um 1/26 Uhr Morgens — es war 
ja eigentlich 5 Uhr angesetzt — kamen die Herren Landräte, als 
Löwen, Ungern, Pahlen, Wrangel, Bellingshausen, Nieroth, Then­
hausen, Melliu, Bistram und Lieven, auf der Landstube zusammen 
und gingen, außer den beiden zur Verwaltung des Generalgou 
vernements residierenden Landräten, als Bellingshausen und Tiesen-
hauseu, nebst dem Ritterschaftshauptmann Bernhard Johann 
Wrangel. Obristleutuant Baron Berend Wilhelm Taube und 
Major Christoph Reinhold Wrangel < diese beiden hatten persön-
liche Klagen gegen den Kommandanten Sotow vorzubringen) nach 
des Fürsten Quartier in des Landrats Pahlen Behausung in der 
Breitstraße um 7 Uhr und begaben sich in den Norsaal, allwo 
nach geschehener Anmeldung der Fürst nebst seinem Sekretären zu 
ihnen in den Saal kam, da dann der Landrat Friedrich von 
Löwen die von der Ritterschaft beliebten Desideria und Punkte 
samt dem Memorial pro contirmatione und 

anderen mit der Liste von den adligen und öffentlichen 
Gütern (die einverlangt gewesen war), und einer Spezifikation, 
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wieviel von der Ritterschaft nach der Kontagion id. h. Pest) mit 
ihren Frauen und Kindern übriggeblieben, in Untertänigkeit über­
gab und selbe an Jhro Großzaar. Maj. zur gnädigen Resolution 
rekommandierte; der Fürst versprach das zu tun. Aber wieder 
erfolgte auf die brennenden Fragen kein Bescheid, da wider Er­
warten Menschikow schon am 25., der Kaiser am 26. Dezember 
abreisten. Das Landtagsprotokoll vom 2K. Dez. lautet: Nachdem 
der Kaiser am 26. Dez. am Abend mit seiner Suite von hier 
nach Petersburg aufgebrochen und also auf der Ritter- und Land­
schaft übergebene Desideria und Gravamina wegen Kürze der 
Zeit nicht hat resolviert werden können, also ist die Ritterschaft 
gemüßigt, eine Deputation zu Obtinierung solcher Resolutionen 
aus ihrem Mittel nach Petersburg abzufertigen. Deshalben dann 
auf der Landstube wegen der Herbeischaffung der Kosten deliberiert 
und von einem Pferdroßdienst durchgehcnds 5 Reichstaler sofort 
zu erlegen bewilligt wurde. Am 29. Dez. wurde noch weiter 
über die Deputation beratschlagt, uud gleich nach dem 9. Januar ^ 
reisten dann die Landräte Reinhold von Ungern-Sternberg und 
Beugt Heinrich von Bistram dem Kaiser und dem Fürsten nach. 5 
Eine Deputation der Stadt, an deren Spitze Johann Lanting 
stand, reiste mit ihnen. Beide Deputationen brachten, als sie im 
März heimkehrten, günstige Resolutionen mit. Doch die formelle 
Wiedervereinigung des abgetrennten Teiles von Wierland mit 
Estland erfolgte erst später. 

Greifen wir nun wieder zurück auf die ersten Tage nach 
der Kapitulation und wenden wir uns derjenigen Frage zu, die 
am meisten verhandelt wurde, weil sie dem Laude am fühlbarsten 
wurde, — der Frage der Einquartieruug. 

General Bauer fürchtete die Pest ebenfalls, deshalb beeilte 
er sich seine Truppen aus der Nähe der Stadt zu entfernen, sie 
zu dislozieren und auf den Gütern Estlands einzuquartieren. Zu 
ihrem Unterhalt auferlegte er dem Lande eine Kontribution in 
Naturalien, d. h. die Verpflegung der eiuquartierten Truppen. 
Wohl hatte Bauer in der Eile eine Reparation der Lieferungen 
auf das ganze Land anfertigen lassen, aber es war keine Frage, 
daß sie bei dem Zustande des Landen ungerecht sein mußte, daß 
das Land die Einquartierung einfach nicht tragen konnte. Mitte 
November 1710 traten daher die drei Landräte Otto Fabian 


